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Schicksalsjahre der saarländischen Geschichte 
���� � ���� � ����

Gabriele B. Clemens

Die Kommission für Saarländische Landesgeschichte, das Historische Institut und das 
Zentrum für Historische Europastudien der Universität des Saarlandes haben im Früh-
jahr ���� die für das Saarland so wichtigen Jahre ����, ���� und ���� zum Anlass genom-
men, eine Ringvorlesung anzubieten, um über diese �Schicksalsjahre� der saarländische 
Geschichte zu re�ektieren und zu diskutieren. Der Publikumserfolg der Vortragsreihe 
war beachtlich. Sehr gerne kommt die Kommission nun dem Wunsch nach, diese Bei-
träge auch zu publizieren. 

Die Jahre ����, ���� und ���� stehen jeweils für eine neue staatliche Zugehörigkeit des 
Saarlandes. Es drängt sich bei historischen Jubiläen immer die Frage auf, warum ihrer 
gedacht wird. Das führt zu Überlegungen, ob das Schicksal des Saargebiets im Vergleich 
zu anderen deutschen oder europäischen Ländern einen Sonderstatus einnimmt. Dabei 
macht es eigentlich wenig Sinn zu fragen, ob die Geschichte der Region vergleichbar 
besonders ist. Es würde voraussetzen, dass es so etwas wie eine normale Geschichte gäbe. 
Die gibt es natürlich nicht. Doch obwohl das Saarland viele Erfahrungen mit den be-
nachbarten Regionen teilt, ist seine Geschichte doch eine vergleichbar besondere und 
dies vor allem im ��. und ��. Jahrhundert. Von Deutschland und Frankreich gleicher-
maßen begehrt, wechselten die Saarländer zwischen ���� und ���� gleich sechsmal ihre 
staatliche Zugehörigkeit � das ist vergleichsweise besonders. Die hier vorliegenden kul-
tur- und politikgeschichtlichen Beiträge thematisieren zum einen diesen Sonderstatus, 
zum anderen betten sie das Schicksal der Menschen in dieser Region aber auch immer 
wieder konsequent vergleichend in die deutsche, französische und europäische Ge-
schichte ein.

Historische Jubiläen wurden und werden von Historikern, Politikern und der inte-
ressierten Ö�entlichkeit sehr gerne genutzt, um Standortbestimmungen vorzunehmen 
und sie spiegeln zugleich die geschichtspolitische �Großwetterlage�. Während sich 
���� kaum jemand an den ���. Geburtstag von Wilhelm II. erinnern mochte und ���� 
auch die Erinnerung an Königgrätz in Deutschland weitgehend ausfällt, bogen sich 
���� die Tische in den Buchhandlungen mit einer kaum überschaubaren Anzahl von 
Büchern zum Ersten Weltkrieg. In Frankreich erschienen in diesem Jahr sogar ��� Bü-
cher zu diesem �ema. Christoph Cornelißen verweist auf diesen erstaunlichen �Welt-
kriegshype� in seinem Erö�nungsvortrag und spricht von einer derzeit grassierenden 
�Jubiläumsversessenheit�. Als einer der pro�liertesten Experten für europäische Erin-
nerungskulturen bietet sein Beitrag ein Grundsatzreferat, um so als eine methodisch 
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und theoretisch ausgefeilte Basis für unsere Re�exionen zu dienen.1 Im Mittelpunkt 
seiner Ausführungen steht das charakteristische Spannungsverhältnis zwischen Nation 
und Region und wie sich dieses auf die Erinnerungskultur auswirkt. Rückgreifend auf 
das ��. Jahrhundert, in dem sich die Profanierung und Popularisierung der historischen 
Jubiläen allmählich durchsetzt, zeigt er, dass sie in der Summe dazu dienten, die soziale 
Ordnung und ihre Stabilisierung immer wieder erneut zu bestätigen. Darüber hinaus 
unterliegen sie einem stetigen Bedeutungswandel. Für das Saarland pocht Cornelißen 
für die zweite Nachkriegszeit auf eine Sonderrolle im Vergleich zu anderen Regionen, 
da es seit ���� gerade im Bereich der Kulturpolitik mit einer eigenen Staatssymbolik 
(Flagge, Wappen und Hymne), einem eigenen Rundfunk, einer eigenen Universität und 
eigenen Sportmannscha�en in internationalen Wettkämpfen einen außergewöhnlichen 
Gestaltungsspielraum besaß. Zu Recht mahnt er am Ende seines Beitrages an, dass eine 
kritische Aneignung von Geschichte gerade angesichts der Hypertrophie des modernen 
Jubiläumsmarktes geboten ist.

Die weiteren Beiträge seien chronologisch präsentiert. Zwei widmen sich dem 
���-jährigen Jubiläum des Restaurationsbeginns � ���� wurde auf dem Wiener Kon-
gress der größte Teil des Rheinlandes, des Saarlandes und Westfalens Preußen zugewie-
sen.2 Natürlich wurden die Betro�enen nicht gefragt, diesbezügliche Plebiszite waren 
außerhalb der Vorstellungswelt der Mächtigen. Auch Preußen hatte nicht unbedingt 
die Wacht am Rhein angestrebt und hätte viel lieber ganz Sachsen annektiert, was aber 
die Habsburger Monarchie zu verhindern wusste.3 Links des Rheins hielt sich die Be-
geisterung darüber, nun preußische Untertanen zu werden, in engen Grenzen.4 Mehr 
Akzeptanz aufgrund der liberaleren Verfassungen erfuhr die bayerische Herrscha� in 
der Pfalz und die hessische in Mainz. Die Jahre des herrscha�spolitischen Übergangs 
waren schwierig für alle Seiten: sowohl für die preußische und bayerische Administ-
ration, die Minister und die Könige auf der einen, für die saarländischen Notabeln auf 
der anderen. Um den Herrscha�sübergang e�ektiv zu gestalten, war man in Berlin und 
München auf die Kooperation dieser regionalen Elite zwingend angewiesen, Konsens 
mit den Mittelschichten oder gar mit den Unterschichten wurde nicht gesucht, da man 

1	 Christoph C����������, Was heißt Erinnerungskultur? Begri�, Methoden, Perspektiven, in: 
Geschichte in Wissenscha� und Unterricht �� (����), S. �������; Armin F������, Ö�entliche Er-
innerung im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg. Untersuchungen über den Zusammenhang von 
Geschichte und Identität, Baden-Baden ����.
2	 Vgl. zu diesem weitgehend vernachlässigten �ema: Vom Empire zur Restauration. Die Saarregion 
im Umbruch, hg. von Eva K��� und Sabine P���
, Saarbrücken ����.
3	 �ierry L����, Le congrŁs de Vienne. Une refondation de l�Europe ���������, Paris ����; D���., 
����. Der Wiener Kongress und die Neugründung Europas. Aus dem Französischen von Frank Sievers, 
München ����; Reinhard S������, Der Wiener Kongress, Stuttgart ����.
4	 Gabriele B. C������, Pouvoirs de transition et transition des pouvoirs sur la rive gauche de Rhin de 
Mayence à Cologne (���������), in: Rien appris, rien oubliØ? Les Restaurations dans l�Europe postnapo-
lØonienne (���������), hg. von Jean-Claude C���� und Jean-Philippe L���, Rennes ����, S. �������. 
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ihnen keine Politikfähigkeit und kein politisches Gewicht zusprach. Nach ���� standen 
alle Akteure, die über Volkssouveränität oder Demokratie diskutierten, ohnehin unter 
Demagogieverdacht. 

Alles in allem, und dies zeigen die Beiträge von Frank Hirsch und �omas Gergen 
sehr deutlich, war ���� kein epochaler Einschnitt, im Gegenteil. Das liberale Erbe der 
Französischen Revolution wagten weder Friedrich Wilhelm III. von Preußen noch Ma-
ximilian I. von Bayern anzurühren. Das Epochenjahr für die Saarregion war ����.5 Auf-
grund der Revolutionskriege gehörte das gesamte linke Rheinufer zu Frankreich und 
���� wurden alle in Paris geltenden Gesetze einfach auf die neu gescha�enen Departe-
ments übertragen. Weite Teile des heutigen Saarlands gehörten zum neu eingerichteten 
Saardepartement mit der Hauptstadt Trier, Saarbrücken war Sitz einer Unterpräfektur. 
Es erfolgte eine moderne, grundlegende Neuorganisation des Justiz- und Verwaltungs-
wesens: Sie umfasste die Übernahme der französischen Gerichtsordnung, ö�entliche 
und mündliche Verfahren sowie die Gleichheit aller vor Gericht. Hinzu kam die allge-
meine Gewerbefreiheit, die Beseitigung der Feudalrechte und damit einhergehend die 
Abscha�ung des Zehnten. Die Bauern waren so wie in Frankreich ohne teure Ablöse
summen mit einem Schlag von den Feudallasten befreit. Die Zun�ordnung wurde auf-
gehoben, was einschneidende Auswirkungen für das städtische Handwerk hatte. Aus 
den Untertanen wurden rechtlich gleichgestellte Staatsbürger. Gerade für die jüdische 
Bevölkerung waren diese Reformen revolutionär. Für sie bedeutete die französische Zeit 
nicht nur die Freiheit ihrer Religionsausübung und der Wohnortswahl, sondern auch 
einen Neuanfang in rechtlicher, sozialer und wirtscha�licher Hinsicht nach Jahrhun-
derten als Schutzbefohlene in Mitteleuropa. Hirsch schildert in seinem Beitrag diese 
Umbruchserfahrungen sehr nachdrücklich. Für die saarländischen Juden schuf die 
französische Epoche symbolisch den Übergang in ein neues Zeitalter, in dem sie zwar 
weiterhin von Diskriminierung und Antijudaismus betro�en waren, in dem aber die 
rechtliche Basis für einen außergewöhnlichen wirtscha�lichen Aufstieg gelegt wurde. 
In preußischer Zeit wurden sie erneut diskriminiert und mussten auf die endgültige 
Emanzipation an der Saar bis zur Reichsgründung ���� warten.6 Die Konzentration des 
Autors auf das ��. Jahrhundert zeigt deutlich die Möglichkeiten einer christlich-jüdi-
schen Koexistenz vor der Shoa, von der zu häu�g rückprojizierend die Geschichte als 
Einbahnstraße interpretiert wird.7

5	 Jürgen M�����, ���� � Das Jahr des Umbruchs im Rheinland, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 
(����), S. �������
6	 Vgl. hierzu weiterführend: Frank H����
, Juden in Merzig zwischen Beharrung und Fortschritt. 
Eine kleinstädtische Gemeinde im ��. Jahrhundert (Geschichte und Kultur. Saarbrücker Reihe �), Trier 
����.
7	 Hans-Christian H�������, Aspekte zum jüdischen Leben an der Saar � die Zeit vom ��. Jahr-
hundert bis zum Holocaust, in: Widerstand, Repression und Verfolgung. Beiträge zur Geschichte des 
Nationalsozialismus an der Saar, hg. von D���. und Ruth B����, St. Ingbert ����, S. ������.
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Die liberalen Notabeln kämp�en nach ���� für die Emanzipation der Juden vor al-
lem im rheinischen Provinziallandtag und überhaupt für die Beibehaltung des von Na-
poleon kodi�zierten Rechts, das rasch als �Rheinisches Recht� bezeichnet wurde. In 
Berlin gab es nach ���� Pläne, das Preußische Allgemeine Landrecht auch in den links-
rheinischen Gebieten einzuführen. Doch verwarf die Regierung die Pläne wieder wegen 
anhaltenden Widerstands der Betro�enen in der schwierigen Übergangsphase. Sie war 
ohnehin gekennzeichnet von einer säkularen Hungerkrise. So mussten die Saarländer 
die durchziehenden Truppen ernähren.8 Zu all diesen Belastungen kam noch eine sä-
kulare Hungerkrise gleich nach der preußischen Herrscha�sübernahme. Im April ���� 
brach der Vulkan Tambora im Südpazi�k aus. Von der Forschung wird er als stärkster 
Vulkanausbruch der vergangenen ��.��� Jahre gewertet. Nach der gewaltigen Explosion 
gelangten große Mengen Asche und Aerosole in die Stratosphäre, die über die Erde ver-
teilt wurden und die Sonneneinstrahlung behinderten. Die Folge war ein sogenannter 
�vulkanischer Winter�, in dem die jährlichen Durchschnittstemperaturen um drei bis 
vier Grad sanken. Weltweit bewirkte der Vulkanausbruch eine mehrjährige Abkühlung, 
Ernteausfälle und Hungerjahre. Warum es zu dieser Klimakatastrophe kam, konnten 
die Menschen damals natürlich nicht wissen. Aber gerne lastet man Ungemach aller Art 
den Regierenden an. Vor allem dann, wenn diese in einer Krise versagten.9 Es dauerte 
zu lange, bis staatlicherseits Kornlieferungen eintrafen, und gereicht haben sie ohnehin 
nicht. In dieser schwierigen Situation blieben die napoleonischen Gesetze in Kra�, um 
nicht weiteren Unmut in den neuen Provinzen zu schüren.10

Für das Saargebiet hatte dies langfristige Auswirkungen. Gergen betont die Fortgel-
tung des liberalen rheinischen Rechts in den linksrheinischen Herrscha�sgebieten wäh-
rend des gesamten ��. Jahrhunderts. Der Rechtshistoriker nahm die von den Veranstal-
tern gewünschte epochenübergreifende Darstellung zu den rechtlichen Auswirkungen 
der Herrscha�swechsel beherzt an. Kann man ���� von weitgehenden Kontinuitäten 
ausgehen, stellt sich die Situation ���� und ���� deutlich anders dar. Im Saarbeckenge-
biet galten auch in der Völkerbundszeit die Gesetze, die im November ���� in Kra� wa-
ren. ���� wurde nach einer völkerrechtlich geregelten Übergangszeit von einem Jahr das 
Reichsrecht eingeführt. Die bis dahin angewandten Gesetze auf Landesebene wurden 
außer Kra� gesetzt. Reichsrecht bedeutete, dass die während des NS erlassenen Gesetze 
fortan auch im �Saargau� Anwendung fanden. Noch komplizierter gestaltete sich die 
Rechtsprechung nach dem Zweiten Weltkrieg. Bevor das Saarland nach der Abstim-

8	 Michael R�
���, �� daß die Einwohner der Gegend von Saarbrücken alle Drangsale und Lei-
den des Kriegs schwer empfunden haben�. Zur Bedeutung und Auswirkung der Truppendurchmärsche 
in den Umbruchsjahren ����/�� am Beispiel von Saarbrücken, in: Vom Empire zur Restauration (wie 
Anm. �), S. �������.
9	 Marc L����, Preußisches Regierungshandeln im Kontext der Hungerkrise ����/����, ebd., S. �������.
10	 Wolfgang B�
������, Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise 
stürzte, München ����.
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mung zum �. Januar ���� in den Geltungsbereich des bundesrepublikanischen Grundge-
setzes einbezogen wurde, galt im Saarstaat eine komplexe Gemengelage von deutschem 
Recht (Stand �.�.����) und saarländischer Verfassung (����), die sich vor allem in Fragen 
der Wirtscha�s-, Währungs- und Zollunion mit Frankreich und der Sozialgesetzgebung 
auswirkten. Hervorzuheben ist für diese Phase die Einführung eines Gemischten Ge-
richtshofes, den man als einen Vorläufer des Europäischen Gerichtshofes einstufen kann.

In seinem Beitrag zur politischen Kultur der Arbeiterscha� konzentriert sich Fabi-
an Trinkaus auf die Völkerbundszeit. Diese �� Jahre unter Sonderstatus gestalteten sich 
schwierig, nicht nur aufgrund der wirtscha�lichen Krisen und der Herr-im-Haus-Men-
talität der Franzosen.11 Man arrangierte sich, zweifelte aber die Legitimität der Völker-
bundsregierung an. Die stationierten Militärs wurden als Bedrohung empfunden. Das 
Saarland traf die Weltwirtscha�skrise etwas später als Deutschland, aber ����/�� be-
gann auch hier die Talfahrt. Im Abstimmungsjahr war die Wirtscha�skrise noch nicht 
überwunden. ���� standen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber: auf der einen Seite 
die Nationalsozialisten, die Konservativen und Liberalen, auf der anderen die Kommu-
nisten, Sozialdemokraten und zum kleineren Teil ehemalige Zentrumspolitiker. Diese 
vermeintlich eindeutige Konstellation war das Ergebnis schwieriger Auseinandersetzun-
gen innerhalb der Parteien und der Gewerkscha�en und massivster Eingri�e von Seiten 
der NSDAP. Da weitgehend nationaler Konsens über die anzustrebende Rückgliede-
rung ins Deutsche Reich herrschte, kam die NSDAP bis zum Januar ���� nicht über den 
Status einer Kleinpartei hinaus. Gleich nach der Machtübergabe in Berlin wehte aber 
auch an der Saar ein anderer Wind. Allerorts prangten Hakenkreuze, Führerportraits, 
Giebelinschri�en und Plakate mit nationalsozialistischer Propaganda. Angesichts des 
Bedrohungsszenarios bildeten die SPD und die KPD eine antifaschistische Einheits-
front, die aber der propagandistischen Übermacht der Deutschen Front ho�nungslos 
unterlegen war. Ferner formierte der ehemalige Chefredakteur der katholischen Lan-
deszeitung Johannes Ho�mann eine katholische Oppositionsbewegung, der sich zahl-
reiche Pfarrer anschlossen. Bischof Bornewasser in Trier rief derweil zur Vaterlandstreue 
auf, und die Oppositionellen blieben isoliert.12 

11	 Zur Geschichte der Region nach dem Ersten Weltkrieg vgl. Der ��. Januar. Die Saar im Brennpunkt 
der Geschichte, hg. von Ludwig L�������� (Echolot. Historische Beiträge des Landesarchivs Saar-
brücken �), Saarbrücken ����; Frank G. B�����, �Deutsch die Saar, immerdar!� � Die Saarpropa-
ganda des Bundes der Saarvereine ��������� (Verö�entlichungen der Kommission für Saarländische 
Landesgeschichte und Volksforschung ��), Saarbrücken ����; Das Saarland. Geschichte einer Region, 
hg. vom Historischen Verein für die Saargegend e. V. durch Hans-Christian H������� und Johannes 
S�
����, St. Ingbert ����, darin den Beitrag von Gabriele B. C������ zu den Völkerbundsjahren.
12	 Judith H����, Saarkatholiken auf dem Sonderweg? Kirche und Konfession, Nation und Europa 
in einem deutsch-französischen Grenzland, in: Geschichte des Bistums Trier, hg. von Martin P����
, 
Trier ����, S. �������; Heinrich K�

���, Das christlich-katholische Lager an der Saar ���������, 
in: Widerstand, Repression und Verfolgung (wie Anm. �), S. �������; Jörg R�����, Christus, Volk 
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Trinkaus fokussiert die kurze Blütezeit der saarländischen Arbeiterbewegung im 
roten Neunkirchen nach ����.13 Es ist sattsam bekannt, dass die Werksleitung der in 
Neunkirchen dominierenden Hütte, allen voran Freiherr Carl Ferdinand von Stumm-
Halberg, bis in den Ersten Weltkrieg hinein alles tat, um die Arbeit der SPD und der 
Gewerkscha�en zu behindern. Denn obwohl das Saarland eine geradezu stürmische 
Industrialisierung durchlief, entwickelten sich Arbeiterparteien und Gewerkscha�en 
vergleichsweise spät. Für die Entwicklung der Arbeiterbewegung bedeutet ���� gewiss 
einen tiefen Einschnitt, nämlich das Ende einer seit ���� währenden kurzen Blütezeit. 
Deutlich werden in diesem Beitrag aufgrund der Einbettung der saarländischen in die 
gesamtdeutsche Geschichte au�allende Parallelen und partielle Sonderentwicklungen, 
letzteres vor allem im tobenden Abstimmungskampf. Wurden vor ���� die politischen 
Auseinandersetzungen eher kulturell verbrämt ausgetragen, so entwickelten sie sich in 
den Jahren vor dem ��. Januar ���� zur o�enen Schlacht. Die Abstimmungsfrage domi-
nierte alles.14 Bis zur Machtübergabe an die Nationalsozialisten herrschte im Saarland 
Übereinstimmung, dass man nach �� Jahren als Mandatsgebiet wieder dem Deutschen 
Reich angehören wollte, nun musste sich jeder einzelne, vor allem aber die Politiker 
fragen, wie man sich gegenüber der neuen politischen Konstellation verhalten sollte. 
���� standen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber: auf der einen Seite die Konser-
vativen und Liberalen, massivst unterstützt von den Nationalsozialisten in der Reichs-
hauptstadt, auf der anderen Seite die ho�nungslos unterlegenen �Vaterlandsverräter�: 
Kommunisten, Sozialdemokraten und wenige ehemalige Zentrumspolitiker. Sie sam-
melten sich in der gegen die Deutsche Front gebildeten Einheitsfront und versuchten 
zunächst, die Abstimmung zu vertagen. Als dies scheiterte, warben sie für die �Status 
Quo� Lösung. Zu diesem gemeinsamen Engagement kam es aufgrund schwerwiegender 
ideologischer Zerwürfnisse, die auch das politische Klima in der Weimarer Republik 
vergi�eten, erst spät im Sommer ����. Trinkaus zeigt aber in seinem Beitrag erstmals, 
dass es schon vor ���� gemeinsame Agitationen gegen die rechtsradikalen Gegner gab. 
Es darf unter den obwaltenden Umständen, wo Terror seitens der Rechtsradikalen an 
der Tagesordnung war15, als Erfolg gewertet werden, dass angesichts des verbreiteten Na-
tionalismus und der Versäulung der politischen Lager am ��. Januar ���� fast � Prozent 

und Führer. Die evangelischen Kirchen an der Saar und ihr Verhältnis zu den Nationalsozialisten, ebd., 
S. �������.
13	 Vgl. zu diesem �ema grundlegend Fabian T�������, Arbeiterexistenzen und Arbeiterbewegung in 
den Hüttenstädten Neunkirchen/Saar und Düdelingen/Luxemburg (���������/��) (Verö�entlichun-
gen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung ��), Saarbrücken ����.
14	 Saarabstimmungen: ���� und ����. Dokumentation einer Vortragsreihe, hg. von Wilfried B���-
����, Saarbrücken ����.
15	 In seiner an der Universität des Saarlandes verfassten Staatsexamensarbeit �Der Abstimmungs-
kampf im Saargebiet ����� ( Juni ����) belegt Hendryk K���� aufgrund von Analysen umfangreichen 
Behördenschri�tums des Landrats, der Obersten Polizeiverwaltung, des Bürgermeisteramtes und der 
Regierungskommission eindrücklich, dass die Kommunisten im Bezirk St. Ingbert vom erzkonservati-
ven Landrat und den Ordnungskrä�en massiv bei ihrer politischen Agitation behindert wurden.
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für die Status Quo Lösung votierten.16 ��,� Prozent, ein überraschend hoher Prozent-
satz, stimmten für den Anschluss an das Dritte Reich. Man postulierte lange die nicht 
haltbare Formel, die Saarländer hätten �Für Deutschland, trotz Hitler� gestimmt. Aber 
weder die Saarländer, noch die übrigen Reichsdeutschen konnten ���� die Entwicklung 
hin zum Zweiten Weltkrieg und zur Shoa antizipieren. Auch in anderen Regionen des 
Reiches war die Zustimmung zum Regime in den ersten Jahren, soweit sie überhaupt 
messbar ist, sehr hoch.

Wie extrem emotional die politischen Auseinandersetzungen ausgetragen wurden, 
untersucht Marie-Alexandra Schneider in ihrem Beitrag zur Bildpropaganda, wobei sie 
das Vorfeld beider Urnengänge fokussiert. ��������� schien sich die Geschichte auf den 
ersten Blick zu wiederholen.17 Und doch sahen sich die Menschen an der Saar � nicht 
anders als in den vier deutschen Besatzungszonen � ���� vor eine gänzlich andere Si-
tuation gestellt.18 Anders als ���� war nicht nur ein Weltkrieg verloren gegangen. Das 
Land lag in Trümmern, die alte staatliche Ordnung war regelrecht ausgelöscht, und es 
gab so gut wie nichts, an das man hätte anknüpfen können.19 Hatte man sich ����/�� 
noch unrechtmäßig besiegt gewähnt, so stand die Realität der Niederlage und des Zu-
sammenbruchs ���� jedermann vor Augen. Während die Regionalbevölkerung in den 
����er Jahren aus der Rückbesinnung auf das Wilhelminische Deutschland Kra� und 
Orientierung hatte schöpfen können, blieb ihr ���� kaum etwas anderes übrig, als die 
Vergangenheit zu tabuisieren und ihre Erinnerung zu verdrängen. Die Gegenwart, das 

16	 Vgl. hierzu grundlegend: Politische Kultur im Saargebiet ���������. Symbolische Politik, verhin-
derte Demokratisierung, nationalisiertes Kulturleben in einer abgetrennten Region, St. Ingbert ����. 
17	 Vgl. zum Forschungsstand: Bronson L���, No Easy Occupation. French Control of the German 
Saar ���������, Rochester/New York ����; Rainer H������� und Armin H����� in Zusammenar-
beit mit Johannes G�������� und Marcus H�
�, Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland 
und Europa ���������. Ein Quellen- und Arbeitsbuch. Mit einer CD-ROM zum Abstimmungskampf 
���� von Susanne D����� (Verö�entlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte 
und Volksforschung ��), Saarbrücken ����, S. �����. Zum deutsch-französischen Verhältnis: Corine 
D������� und Ulrich P����, Wiederau�au und Integration ��������� (Deutsch-Französische Ge-
schichte, hg. vom Deutschen Historischen Institut Paris ��), Darmstadt ����.
18	 Zur Geschichte des Saarlandes nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Saar ���������. Ein Problem 
der europäischen Geschichte, hg. von Rainer H������� und Raymond P�������, München ����; 
Armin H�����, Saarjahre. Politik und Wirtscha� an der Saar ���������, Stuttgart ����; Grenz-Fall 
� Das Saarland zwischen Frankreich und Deutschland, hg. von Rainer H�������, Burkhard J��-
������ und Bernd R����, St. Ingbert ����; Der Saarstaat/L�Etat sarrois. Bilder einer vergangenen 
Zeit � Images d�un monde passØ, deutsch-französische Ausgabe, hg. von Paul B������ und Ludwig 
L�������� (Echolot. Historische Beiträge des Landesarchivs Saarbrücken �), Saarbrücken ����; Die 
Geburt des Saarlandes. Zur Dramaturgie eines Sonderweges, hg. von Ludwig L�������� (Echolot. 
Historische Beiträge des Landesarchivs Saarbrücken �), Saarbrücken ����; H�������/H�����, 
Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa (wie Anm. ��).
19	 Dietmar H����, Saarland � Eine europäische Geschichte: Die Volksabstimmungen am ��. Januar 
���� und ����, in: Zeitschri� für die Geschichte der Saargegend �� (����), S. �����.
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waren erneut die Franzosen, und deren vormalige Präsenz an der Saar hatte nicht unbe-
dingt Sympathien hinterlassen. Doch diesmal agierten sie wesentlich klüger, nicht mit 
kulturellem Hochmut, sondern mit kulturellem Werben. Frankreich wollte das Saarland 
durch positives Engagement und zukun�sweisendes Kulturscha�en überzeugen. Der 
Weg von der französischen Besatzungsverwaltung zum selbständigen Saarstaat dauerte 
zweieinhalb Jahre. Höhepunkt der vergleichbar besonderen saarländischen Geschichte 
waren die Jahre der sogenannten Autonomiezeit, die sich durch eine große O�enheit 
der historischen Situation und durch eine enorme gesellscha�liche und sozialpolitische 
Experimentierfreude der Akteure auszeichneten.20 Ohne die Au�auleistungen dieser 
Periode � man denke nur an das Parlament, den Rundfunk und die Universität � wäre 
ein eigenständiges Saarland auch nach ���� kaum möglich gewesen. Wer nur die natio
nale Frage im Blick hat, der übersieht leicht die inneren Entwicklungen der saarländi-
schen Gesellscha� und die vielfältigen Veränderungen, die die ˜ra des Saarstaates von 
���� bis ���� deutlich von der ersten Sonderwegsepisode ���� bis ���� unterschieden.

Und doch gab es ���� wieder einen erbitterten Wahlkampf um die politische Zu-
gehörigkeit. Verschär� wurden die Auseinandersetzungen gewiss dadurch, dass die 
Regierung Ho�mann immer wieder wichtige politische Rechte einschränkte, und es 
eine Demokratie unter pädagogischem Vorbehalt gab.21 Schneider konzentriert sich 
in ihrem Beitrag auf die politischen Lager, die für eine Angliederung an das Deutsche 
Reich bzw. an die Bundesrepublik kämp�en, und hier kann sie in der Bildsprache un-
übersehbare Kontinuitäten eines �ungehemmten� Nationalismus nachweisen. Die in 
Karikaturen und auf Plakaten benutzten Bilder suggerieren immer wieder, dass das 
kleine ungeschützte Saarland den französischen Raubgelüsten ausgesetzt gewesen sei. 
Das Motiv der riesigen Hand, Frankreich symbolisierend, verweist sowohl ���� als auch 

20	 Hans-Christian H�������, Sozialer Besitzstand und gescheiterte Sozialpartnerscha�. Sozialpo-
litik und Gewerkscha�en im Saarland ���� bis ���� (Verö�entlichungen der Kommission für Saarlän-
dische Landesgeschichte und Volksforschung ��), Saarbrücken ����; Rainer H�������, Sozialpoli-
tik im deutschen Südwesten zwischen Tradition und Neuordnung ���������. Sozialversicherung und 
Kriegsopferversorgung im Rahmen französischer Besatzungspolitik (Verö�entlichungen der Kommis-
sion des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz ��), Mainz ����; Alain L������, 
Gewerkscha�en und Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz unter französischer Besatzung ���� bis ���� (Ver-
ö�entlichungen der Kommission des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz ��), 
Mainz ����; Frank H����
, Die Einheitsgewerkscha� im Saarstaat ���������/��. Demokratisierungs-
beitrag, Krisenerfahrung und Sozialkon�ikt (Schri�enreihe der Arbeitskammer des Saarlandes zur Ar-
beits- und Sozialgeschichte �), Saarbrücken ����.
21	 Dieser Begri� wurde geprägt von H�����, Saarjahre (wie Anm. ��). Zu Ho�manns Politik vgl. Jo-
hannes Ho�mann. Eine erste Bilanz, hg. von Markus G������, Blieskastel ����; Heinrich K�

���, 
Johannes Ho�mann (���������). Biographie eines Deutschen (Forschungen und Quellen zur Zeitge-
schichte ��), Düsseldorf ����; Johannes S�
����, Das autonome Saarland: Demokratie im Saarstaat 
���������, St. Ingbert ����. Diese politikwissenscha�liche Arbeit beruht auf den Aussagen von vier 
Zeitzeugen, s. dazu die Rezension von Jean-Paul C�
�, in: Francia-Recensio, ����, �.
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���� auf einen vermeintlich übermächtigen Ein�uss der französischen Regierung, die es 
vor allem auf die Ausbeutung der reichen Kohlegruben abgesehen hat. Während Frank-
reich als räuberischer Erpresser auf den Plakaten dargestellt wird, wiesen Plakatmaler, 
Dichter und rechte Agitatoren Deutschland die Rolle der Mutter zu, die ihr schutzlo-
ses Kind, das Saarland, nach Hause führen möchte. Berühmt-berüchtigt ist in diesem 
Zusammenhang Mjölnirs Plakat �Deutsche Mutter, heim zu dir�.22 Gleichwohl zeigt 
Schneider auch deutliche Unterschiede auf. Während im Abstimmungskampf vor ���� 
rassistische und völkische Di�amierungen Frankreichs immer wieder gezielt eingesetzt 
wurden, stellten die Künstler vor ���� nun Deutschland als Familie und Gemeinscha� 
dar, in Abgrenzung gegenüber den �Fremden� und den �Anderen�. Interessant wäre es 
in diesem Zusammenhang, einmal genauer zu schauen, welcher Bildersprache sich denn 
die Anhänger der Status-Quo-Lösung ����, eines Anschlusses an Frankreich oder ei-
ner europäischen Option ���� bedienten. Allein schon das Abstimmungsergebnis ver-
weist auf eine deutlich di�erenziertere Debatte. Für einen Beitritt zur Bundesrepublik 
Deutschland stimmten �� Prozent.

Den gleichen chronologischen Zuschnitt wie Marie-Alexandra Schneider wählt 
auch Dietmar Hüser für sein spannendes sportpolitisches �ema: der Fußball als sym-
bolische Arena politischer Kon�iktaustragung im Vorfeld der Abstimmungskämpfe 
���� und ����.23 Wurde Fußball lange als schönste Nebensache der Welt apostrophiert, 
so zeigen gerade die Forschung der letzten zehn Jahre und die aktuellen Auseinanderset-
zungen um die Machenscha�en der FIFA die enorme politische Brisanz dieses �emas. 
Seitdem der Sport massenwirksam wurde, versuchte er vergeblich, unpolitisch daherzu-
kommen. Angesichts der zwangsläu�gen Vernetzung von politischen und gesellscha�li-
chen Strukturen sowie den �nanziellen Begehrlichkeiten konnte dies aber nie gelingen. 
Und dennoch ließ er sich nicht oder nur bedingt als direktes Propagandainstrument 
einsetzen. So scheiterten etwa die Versuche der Nationalsozialisten im Reich, Fußball-
spiele für politische Propaganda zu instrumentalisieren. Die Anhänger kamen nur in 
Scharen, wenn erstklassige Mannscha�en au�iefen, nicht aus Interesse an politischen 
Inszenierungen. Zudem eskalierten Auseinandersetzungen der lokal verha�eten Fans 
häu�g in wenig Konsens widerspiegelnde Prügeleien, was auch nicht als Nachweis für 
die angestrebte �Volksgemeinscha�� gewertet werden konnte. Es wird nicht zu klären 
sein, ob die im Reich spielenden Saar-Teams (���������) als nationale Symbole oder 
fußballerische Botscha�er wahrgenommen wurden oder ob die Zuschauer einfach 
hochklassigen Fußball sehen wollten.

22	 Ludwig L��������, Deutsche Mutter-Heim zu Dir. Die Saarabstimmung als propagandistisches 
Gesamtkunstwerk, in: Das Jahrhundert der Bilder: ���������, hg. von Gerhard P���, Göttingen 
����, S. �������
23	 Wolfgang H�����, Sportpolitik an der Saar ���������, Saarbrücken ����; Bernd R���
���, Fuß-
ball im deutsch-französischen Grenzraum Saarland/Moselle ���������. Eine transnationale Geschich-
te politischer Inszenierung und sportlicher Emanzipation, Stuttgart ����.
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Auch nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten Frankreich, saarländische Politiker 
und deutsche Vereine wiederum, den Fußball zu vereinnahmen. Das Schicksal des �. FC 
Saarbrücken und von Borussia Neunkirchen, die traditionell in der Oberliga Südwest 
spielten, belegen das sportpolitische Dilemma des Saarstaates. Die Annahme der Saar-
Verfassung samt Autonomie Ende ���� bedeutete für die saarländischen Fußballverei-
ne das Ausscheiden aus dem deutschen Ligasystem. Hochkommissar Gilbert Grandval 
und die Ho�mann-Regierung setzten nun auf eine A�liationspolitik. Der saarländi-
sche Fußball sollte sich nun in Richtung Frankreich orientieren. ����/�� debütierte 
der �. FC in der zweiten französischen Division und errang sogleich den ersten Platz. In 
Frankreich bestand fortan kein Interesse mehr an der Integration deutscher Klubs, die 
sich auch auf der regionalen Ebene als problematisch erwies, weil bewährte Wettbewer-
be aufgebrochen wurden. Auf einer Vollversammlung des saarländischen Fußballbundes 
sprachen sich dann auch zwei Drittel der Delegierten gegen die A�liationspläne aus 
und der französische nationale Fußballrat kam zu demselben Abstimmungsergebnis. 
Sehr zum Unwillen der Politiker kehrten die saarländischen Klubs ���� in die deutschen 
Ligen zurück. Der �. FC Saarbrücken errang gleich in der Saison ����/���� die deutsche 
Vizemeisterscha� und wurde trotz des verlorenen Endspiels in Ludwigshafen zu Hause 
frenetisch gefeiert. Das Ergebnis von Hüsers Beitrag kann man auf eine einfache For-
mel bringen: Die Versuche der Politiker, den saarländischen Fußball direkt politisch zu 
instrumentalisieren, scheiterten, weil es den Vereinen in erster Linie darauf ankam, at-
traktiven Fußball in traditionellen Ligen zu spielen, der Zuschauermassen anzog und so 
Geld in die Kassen brachte. Dennoch ließen Politiker ��������� und ��������� nichts 
unversucht, um den Fußball für ihre jeweiligen rassistischen, nationalistischen bzw. de-
mokratischen oder europäischen Bekenntnisse zu instrumentalisieren sowie sich ö�ent-
lichkeitswirksam mit erfolgreichen Spitzensportlern in Szene zu setzen. 

Ist also alles in allem vorsichtige Skepsis angebracht, was den letztendlichen Erfolg 
der politischen Vereinnahmung von Sport anbelangt, so zeigen die Beiträge von Rainer 
Hudemann und Clemens Zimmermann, bei allen kritischen Vorbehalten, das innovati-
ve und europäische Potential der Autonomiezeit und die weiterwirkenden Impulse bis 
in die Gegenwart. In beiden Beiträgen wird vor allem das weite Feld der Kulturpolitik als 
zukun�sweisend eingestu�. Hudemann betont in seinem di�erenzierten Beitrag zu den 
Chancen deutsch-französischer Zusammenarbeit eindrücklich die große europäische 
Strahlkra� der von Gilbert Grandval auf eigene Faust ����/�� gegründeten Volluniver-
sität.24 Saarbrücken erhielt damit auf viele Jahrzehnte eine der internationalsten Univer-
sitäten der ganzen späteren Bundesrepublik. Unterrichtet wurde in den Gebäuden der 
ehemaligen Below-Kaserne gleichberechtigt in deutscher und französischer Sprache von 
namha�en Professoren aus vielen europäischen Ländern. Die Studentenzahlen nahmen 

24	 Universität des Saarlandes ���������, hg. von Armin H����� und Rainer H�������, Saarbrü-
cken ����, �. Au�. ����.
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kontinuierlich zu und aufgrund der niedrigen Gebühren und von Stipendien studierten 
hier auch viele Arbeiterkinder. Vor allem der zweite Rektor, der Germanist Joseph Fran-
çois Angelloz, trieb die Entwicklung zu einer europäischen Universität als durchset-
zungsfähige und überzeugende Persönlichkeit voran. Diese dezidierte Frankreich- und 
Europaorientierung besteht bis zum heutigen Tag, was unter anderem das von Angelloz 
gegründete Europainstitut, das Frankreichzentrum und zahlreiche deutsch-französische 
Austauschprogramme und Studiengänge dokumentieren. Darüber hinaus setzte sich 
mit großem Engagement der Remigrant und Kultusminister Emil Straus für weitere 
renommierte internationale Kulturprojekte ein. Bereits im Juli ���� erö�nete die Staat-
liche Schule für Kunst und Handwerk, wo unter anderem Henry Gowa, Frans Masereel 
und Otto Steinert, letzterer als Leiter der Fotoklasse, viel zur Reputation beitrugen. Auf 
Straus� Initiative ging die Gründung der Hochschule für Musik als Staatliches Konser-
vatorium im Oktober ���� zurück. Ferner leistete das Saarlandmuseum einen großen 
Beitrag für den kulturellen Au�ruch in eine europäische Moderne. Sein Leiter, Rudolf 
Bornschein, baute eine hervorragende Sammlung impressionistischer und expressionis-
tischer Künstler auf. Internationale Kontakte zu anderen Museen und Künstlern unter-
stützten den Erfolg des Hauses nachhaltig. 

Nicht unumstritten waren aber die erheblichen staatlichen Eingri�e in die ö�entlich-
keitswirksamen Medien: Presse, Rundfunk und später auch Fernsehen. Diese Problema-
tik wird sowohl von Rainer Hudemann als auch von Clemens Zimmermann kritisch auf 
den Punkt gebracht.25 Letzterer spannt einen weiten Bogen bis in die Gegenwart, in-
dem er nach den langfristigen Folgen dieser Politik fragt. So stand etwa die Saarbrücker 
Zeitung bis ���� de facto in Staatsbesitz. Zu den Besonderheiten der saarländischen 
Medienlandscha� gehört der dezidierte Au�rag, europäische �emen zu fokussieren. 
Laut Statut sollte die Saarbrücker Zeitung zudem die deutsch-französische Kooperation 
fördern. Clemens Zimmermann vertritt in seinem Beitrag überzeugend die �ese, dass 
die kulturelle O�enheit gegenüber Frankreich ein wesentliches Merkmal der saarländi-
schen Medien blieb. Zudem sei das Saarland eine Pionierregion des privaten Rundfunks 
gewesen. Das saarländische Fernsehen konnte sich dann in den nächsten Jahrzehnten 
überregional durch seine exklusive Tour de France Berichterstattung pro�lieren, bis der 
Radsport aufgrund der Dopingskandale ���� ins Abseits geriet. Die Medienlandscha� 
an der Saar wandelte sich evolutionär aufgrund von langfristig wirkenden politischen 
Konstellationen, Kommerzialisierung und Demokratisierung sowie der zunehmend in-
dividuell genutzten Medien. Abschließend weist Zimmermann nachdrücklich darauf 
hin, dass die kulturelle mediale Orientierung am Nachbarland entscheidend dazu bei-

25	 Beide Historiker haben gemeinsam mit Michael Kuderna ein wegweisendes, umfassendes dreibän-
diges Standardwerk zu den saarländischen Medien nach ���� herausgebracht: Medienlandscha� Saar 
von ���� bis in die Gegenwart, hg. von Clemens Z���������, Rainer H������� und Michael 
K������, � Bde., München ����.
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trug, die Eigenständigkeit des SR und des Landes zu fördern. Die Besonderheit und 
Attraktivität der saarländischen Medien steht in einem engen Konnex mit der Eigen-
ständigkeit des Bundeslandes.

An dieser Stelle möchte ich meinen ganz besonderen Dank gegenüber jenen Perso-
nen aussprechen, die sich für das Gelingen der Organisation der Vortragsreihe, die Kor-
rekturen der Beiträge und die Registererstellung des Bandes in hervorragendem Maße 
engagiert haben: Frau Dr. Elisabeth Franke, Maike Jung, Doris Kurz, Markus Lay und 
Judit Ru�.
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Historische Jubiläen und Erinnerungskulturen

Überlegungen zum Verhältnis von Nation und Region*

Christoph Cornelißen

Unsere Gegenwart leidet wahrlich nicht an einem Mangel an historischen Jubiläen. Tat-
sächlich zählen sie seit geraumer Zeit zu ausgesprochen populären Einrichtungen, mit 
Hilfe derer Geschichte in der Ö�entlichkeit inszeniert wird.1 Jeder kennt das Phäno-
men, fällt es doch schwer, sich ö�entlichen oder privaten Jubiläen vollständig zu ent-
ziehen. Und selbst wenn wir uns bewusst dazu in einen Gegensatz stellen, haben wir 
damit zugleich ein Verhältnis zu ihnen begründet, konstituiert doch das Fehlen bei 
Jubiläumsfeierlichkeiten ebenfalls einen Akt � in diesem Fall einen unfreundlichen, 
jedenfalls aus der Sicht derjenigen, die feiern oder auch einladen. In der deutschen Öf-
fentlichkeit stand zuletzt mit dem Centenaire der Wiederkehr des Ersten Weltkriegs ein 
historisches Großjubiläum im Mittelpunkt einer breiten ö�entlichen Beachtung, und 
es geht wohl nicht fehl zu sagen, dass das Ausmaß des Echos selbst kundige Beobachter 
überrascht hat. Denn einhundert Jahre nach dem Ausbruch der �Urkatastrophe� des 
��. Jahrhunderts mobilisierte das Jubiläum nicht nur viele akademische Geister, son-
dern das Echo �el insbesondere in Deutschland bemerkenswert groß aus. Es scheint, 
der Erste Weltkrieg ist im Jahr ���� zum ersten Mal seit der Zwischenkriegszeit wieder 
an die �Heimatfronten� und damit an die Ausgangspunkte des Krieges im Deutschen 
Reich zurückgekehrt. Kaum eine Gemeinde und kaum ein Dorf haben sich dieses Jubi-
läum nehmen lassen, und unzählige Kataloge sowie Quellensammlungen, vor allem von 
Feldpostbriefen der lokalen Krieger, sind in diesem Zusammenhang publiziert worden.2 

*	 Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um ein Redemanuskript, das ich am ��. April ���� im 
Rahmen einer von der Kommission für Saarländische Landesgeschichte veranstalteten Ringvorlesung 
in Saarbrücken vorgetragen habe. Für den Druck wurde es nur geringfügig überarbeitet und an wenigen 
Stellen annotiert. 
1	 Zur Geschichte historischer Jubiläen sind einschlägig: Winfried M�����, Das historische Jubilä-
um. Zur Geschichtlichkeit einer Zeitkonstruktion, in: Das historische Jubiläum. Genese, Ordnungs-
leistung und Inszenierungsgeschichte eines institutionellen Mechanismus, hg. von D���., Münster 
����, S. ����; Klaus B�������, Gedenktage, Gedenkjahre und historische Vernun�, in: Geschichte 
und Ö�entlichkeit. Orte, Medien, Institutionen, hg. von Sabine H���, Göttingen ����, S. �����; 
Jubiläum, Jubiläum � Zur Geschichte ö�entlicher und privater Erinnerung, hg. von Paul M���
, 
Essen ����; Ö�entliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Au�lärung bis zum Ersten 
Weltkrieg, hg. von Dieter D�����, Reinbek ����; Michael M�����, Feste und Feiern als historischer 
Forschungsgegenstand, in: Historische Zeitschri� ��� (����), S. �������. 
2	 Vgl. Christoph C����������, �Oh! What a Lovely War!� Zum Forschungsertrag und zu den 
Tendenzen ausgewählter Neuerscheinungen über den Ersten Weltkrieg, in: Geschichte in Wissenscha� 
und Unterricht �� (����), S. �������.
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Eine Pause war den Zeithistorikern auch im nachfolgenden Jahr nicht gegönnt, stand 
doch der ��. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs ins Haus, und auch das erste 
Vierteljahrhundert der deutschen Einheit seit ���� stellte nicht nur aus Jubiläumsgrün-
den eine kommemorationswürdige Herausforderung dar. Damit ist aber noch nichts 
über Bismarck gesagt worden, dessen ���. Geburtstag sich ebenfalls ���� jährte. Und es 
steht kaum zu erwarten, dass die Jubiläumslust in der näheren Zukun� nachlassen wird, 
wird doch ���� mit den Schlachten von Verdun und an der Somme an zwei der bekann-
testen und mythisch umrankten Schlachten des Ersten Weltkriegs erinnert, während für 
das Jahr ���� das große Luther-Jubiläum vorbereitet wird. Und im darau�olgenden Jahr 
muss selbstverständlich das Ende des Ersten Weltkriegs historisch gewürdigt werden, 
dem bekanntlich mit den Pariser Friedensverträgen ein weiteres Jahrhundertereignis 
folgt. Bei dieser Aufzählung haben wir freilich mit der bolschewistischen Revolution 
ein großes welthistorisches Datum bereits übersprungen, dem noch viele weitere große 
und auch weniger bekannte Ereignisse an die Seite gestellt werden könnten, an die mo-
derne Gesellscha�en wie die unsrige sich o�ensichtlich erinnern wollen, vielleicht sogar 
erinnern müssen. 

Warum aber ist dies überhaupt der Fall? Und welche Bezugspunkte werden hier-
für ausgewählt und von wem eigentlich? Dies sind nur einige der Fragen, die sich im 
Blick auf die Jubiläumsversessenheit geradezu aufdrängen. Darüber hinaus sollten wir 
angesichts des nicht nur für die deutsche Geschichte so charakteristischen Spannungs-
verhältnisses zwischen der Nation und der Region ebenso darauf blicken, wie es sich 
mit den Jubiläen auf den verschiedenen Ebenen der ö�entlichen Erinnerungskultur ver-
halten hat, denn all die Bezugspunkte, die zunächst angeführt wurden, waren die des 
modernen Nationalstaats. Im ��. Jahrhundert und zumal in den vorangegangenen Epo-
chen aber standen auch ganz andere politische Organisationsformen im Vordergrund, 
wenn es um die großen historischen Jubiläen ging. Ohne jeden Zweifel aber hat sich der 
moderne Nationalstaat seit dem ��. Jahrhundert das kirchliche Vorbild immer stärker zu 
eigen gemacht, um es dann zunehmend in seinen Dienst zu stellen. Für seine Gründer 
erwies sich das Instrument des Jubiläums vor allem deswegen als nützlich, weil es einer-
seits half, sich nach außen abzugrenzen, andererseits die Nation nach innen zu integrie-
ren. Es war daher auch alles andere als ein Zufall, dass die National- und Staatsfeiertage 
zuerst in den Vereinigten Staaten mit dem Gedenken an den �. Juli ���� als dem Tag der 
Unabhängigkeitserklärung und in Frankreich seit ���� mit der jährlichen Erinnerung 
an den ��. Juli ���� als dem Datum des Sturms auf die Bastille in den Mittelpunkt einer 
zunächst noch umstrittenen ö�entlichen Erinnerungskultur rückten, um dann im Lau-
fe der nachfolgenden Jahrzehnte einen gesellscha�lich breiteren Zuspruch zu erfahren. 
Überall aber ist der Bedarf nach historischen Jubiläen im Gefolge des Wiener Kongres-
ses deutlich angestiegen. Denn in der Zeit nach dem Untergang des Alten Reiches, als 
kaum mehr ein Fürstenstaat aussah wie zuvor, schien das Jubiläum ein probates Mittel 
abzugeben, um die neuen politischen Leitideen sowie die Integration und Homogeni-
sierung der neuen Herrscha�sgebiete entschieden voranzutreiben.
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Den Nutzen dieser Institution haben jedoch ebenso die Herrscher in anderen politi-
schen Systemen rasch erkannt und jeweils für ihre Zwecke zu nutzen gewusst, so dass das 
Jubiläum auch in Monarchien, in Diktaturen von rechts oder von links sowie in auto-
ritären Systemen unterschiedlicher Couleur immer wieder gerne für politische Zwecke 
eingesetzt worden ist. Meist bedienten sich seine Inszenierer dabei eines Gründungsmy-
thos oder sie nutzten das Jubiläum, um einen solchen Mythos überhaupt erst zu begrün-
den, erho�en sie sich doch davon die gewünschten Legitimationse�ekte. Im Grunde 
haben sich seit den ����er Jahren auch die Bundesländer dieser Tradition angeschlossen. 
Besonders au�ällig ist in diesem Kontext, dass viele von ihnen in den letzten Jahren oder 
sogar Jahrzehnten darüber ihre regionalen �Herrscherhäuser� wiederentdeckten, weil sie 
sich davon eine zusätzliche Legitimation versprachen.3 So konnten sich die Hessen im 
Jahr ���� am Landgrafen Philipp erneut aufrichten, um hier nur ein Beispiel anzufüh-
ren, während andere mit Otto dem Großen oder dem Kaisertum des Römischen Rei-
ches weit bedeutendere Bezugspunkte für landeshistorische Ausstellungen auserkoren. 
O�ensichtlich reicht es den Verantwortungsträgern in den Bundesländern also meist 
nicht, sich bei ihren historischen Jubiläen auf ihre relativ junge Eigengeschichtlichkeit zu 
beziehen, sondern sie greifen eher in die historische �Mottenkiste�, um über historische 
Landesausstellungen den Glanz früherer Epochen auf sich abfärben zu lassen. Für einen 
solchen Zugri� markiert die Staufer-Ausstellung im Jahr ���� in Baden-Württemberg 
einen ersten Au�akt, dem dann aber zahlreiche weitere Veranstaltungen des gleichen 
Typs gefolgt sind. Historische Jubiläen des Nationalstaats und von Regionen weisen 
also funktional bedeutende Parallelen auf, wobei es keineswegs einem Zufall geschuldet 
ist, dass die Wege des deutschen und italienischen Integrationsnationalismus seit dem 
letzten Drittel des ��. Jahrhunderts ebenfalls viele Parallelen aufweisen und gerade im 
Blick auf diese beiden Länder ein besonders intensives Beziehungs- und zugleich auch 
Konkurrenzverhältnis zwischen Nation und Region zu beobachten ist. 

Hierüber darf jedoch nicht in Vergessenheit geraten, dass das historische Jubiläum 
immer auch unterhalb der staatlichen Ebene, in den Kommunen und in anderen poli-
tischen Körperscha�en, aber auch in den Assoziationen eine lange Tradition aufweist. 
˜hnliches gilt für die Jubiläen von Unternehmen und anderen privaten Trägern, die 
ebenfalls im Jubiläum einen Nutzen darin erkannten, ihre Stellung in der Gesellscha� 
nach außen und innen zu dokumentieren. Ausgehend von diesen Beobachtungen soll 
im Folgenden zunächst etwas genauer die Genese des historischen Jubiläums in den 
Blick genommen werden, um im Anschluss daran die Rolle von Jubiläen in den Erin-
nerungskulturen von Nationen und Regionen tiefer auszuloten. Erst im dritten und 
abschließenden Teil soll dann versucht werden, die Feierlichkeiten aus Anlass saarlän-

3	 Zur Geschichtspolitik der Bundesländer und ihren historischen Jubiläen siehe Christoph C����-
������, Geschichtspolitik und historische Identitätsbildung in den deutschen Bundesländern nach 
����, hg. von Norbert K�������, Wiesbaden ����, S. �����.
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discher historischer Jubiläen in den Kontext einer breit verstandenen Geschichte der 
modernen Erinnerungskultur einzubetten.4

�  De�nition und Herkun� historischer Jubiläen

Allgemein kann man mit Klaus Bergmann unter einem historischen Jubiläum Formen 
der ö�entlichen Erinnerung an Ereignisse, Personen oder datierbare Sachverhalte verste-
hen, denen eine gesellscha�liche, nationale, übernationale oder gar universalhistorische 
Bedeutung zugemessen wird. Die Region spielt in seiner De�nition jedoch keine Rolle. 
Tatsächlich aber bilden Jubiläen aller Art, darunter auch die in der Region oder die für 
die Region, einen konstitutiven Bestandteil ö�entlicher Erinnerungskulturen, als deren 
Träger Individuen, soziale Gruppen oder sogar Gesellscha�en in Erscheinung treten.5 
Das kann auf der Basis eines gesellscha�lichen Konsenses geschehen, zuweilen lässt sich 
aber durchaus ebenso ein kon�iktreiches Gegeneinander beobachten. Meist werden die 
großen historischen Jubiläen von staatlicher Seite und herrschenden Schichten gesetzt, 
durch Gesetz festgeschrieben und institutionalisiert. Sie können aber zugleich auch das 
Ergebnis der kollektiven Erinnerung von Gruppen, Schichten, Klassen, Gemeinscha�en 
oder Vereinen bilden, die damit ihren Willen zum Ausdruck bringen, eine historisch 
begründete Identität auszubilden. Wenn man den Begri� des Jubiläums in einem solch 
breiten Sinn versteht, so hebt er stark auf den funktionalen Gebrauch der Vergangenheit 
für gegenwärtige, meist legitimationsfördernde Zwecke ab. Das heißt zugleich, histori-
sche Jubiläen sind man-made, sie werden von identi�zierbaren Stellen, (staatlichen und/
oder privaten) Verantwortungsträgern oder den Angehörigen sozialer Kollektive, orga-
nisiert und inszeniert und dabei mit unterschiedlichen Deutungen aufgeladen. 

Obwohl man angesichts der gegenwärtigen Vielzahl von Gedenktagen und �Jubi-
läumswellen� vermuten könnte, sie seien erst eine Er�ndung der Neuzeit, handelt es 
sich tatsächlich um eine �uralte� soziale Erscheinung, die einem mythisch religiösen 
Geschichtsbewusstsein entspringt, das seit alters her seinen Ausdruck in jährlich wie-
derkehrenden Gedenktagen oder in Gedenkjahren suchte. Die Wurzeln des Jubiläums 
führen einerseits zum Alten Testament zurück, stehen andererseits aber auch in einer 
Entwicklungslinie, die konkret mit der Verkündung des �Heiligen Jahres� in Verbin-
dung gebracht werden kann. Das wohl erstmalig im Jahr ���� von Bonifatius VIII. aus-
gerufene und später (seit ����) alle �� Jahre neu begangene Feierjahr steht am Anfang 
einer Entwicklung, die zunächst das Jubiläum nicht als eine historische Gedenkfeier 
begri�, sondern um ein vom Papsttum verwaltetes und aus der gewöhnlichen Zeit her-

4	 Hierbei beziehe ich mich in erster Linie auf Armin F������, Ö�entliche Erinnerungskultur im 
Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg. Untersuchungen über den Zusammenhang von Geschichte und 
Identität, Baden-Baden ����.
5	 Vgl. Christoph C����������, Was heißt Erinnerungskultur? Begri�, Methoden, Perspektiven, 
in: Geschichte in Wissenscha� und Unterricht �� (����), S. �������.
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ausragendes frommes Ereignis. Jubiläen stellen also nicht einfach eine anthropologische 
Konstante dar, sondern sie sind vielmehr das Produkt einer konkreten politischen und 
kulturellen Konstellation. 

Nach diesem Vorlauf bürgerte es sich schon bald ein, Jubiläen meist nach einer �run-
den� Zahl von Jahren � also nach ��, �� oder �� oder ��� Jahren � zu begehen, und diese 
dann auf profane Eigengeschichten zu beziehen. Die �runden Daten�, die auch für neu-
zeitliche Jubiläen charakteristisch sind, stellen letztlich säkularisierte Übernahmen aus 
kirchlichen Traditionsbeständen dar. Dabei spielten im Übergang von der Frühen zur 
Späten Neuzeit vor allem die protestantischen Universitäten und Landeskirchen eine 
wichtige Rolle, denn sie übernahmen den Jubiläumszyklus für ihre Feierlichkeiten. Vor 
allem aber im ��. Jahrhundert ist dann der Durchbruch einer Profanierung und Popula-
risierung des historischen Jubiläums zu beobachten. Während die Monarchie-Jubiläen 
dieses Säkulums vor allem eine politische Legitimationsfunktion erfüllten, markieren 
die damals ebenso au�ommenden Stadt- und Firmenjubiläen sowie die Privatisierung 
des Jubiläums in Gestalt von Dienst- und Ehejubiläen und von Festen an runden Ge-
burtstagen den Übergang zu einer Jubiläums-Moderne, die letztlich die unsere geblie-
ben ist. In der Summe dienten sie sämtlich einer immer wieder neuen Bestätigung der 
sozialen Ordnung und damit ihrer Stabilisierung. 

Die historische Herleitung von Jubiläen bringt darüber hinaus noch weitere Merk-
male zum Vorschein. Modern gesprochen wird darüber erstens deutlich, dass es sich im 
Wesentlichen um erfundene Traditionen handelt, oder anders ausgedrückt, über Jubi-
läen wird das Bild von der Vergangenheit jeweils im Licht der politischen und ideolo-
gischen Interessen der Gegenwart bestimmt. Besonders deutlich tritt dieser Sachverhalt 
bei überholten, vergessenen und abgescha�en Gedenktagen zum Vorschein, die nur in 
ihrer Zeit eine Bedeutung und einen Symbolwert hatten, deswegen also heute nur noch 
von historischem Interesse sind, weil sich an ihnen das politische und historische Selbst-
verständnis vergangener Zeiten rekonstruieren lässt. Der Jahrestag der Völkerschlacht 
bei Leipzig stellt so ein Datum dar, das im Jahr ���� nicht von ungefähr gemeinsam als 
vierjähriges Jubiläum mit dem ���. Jahrestag des �esenanschlages durch Luther auf 
dem Wartburgfest begangen wurde, genauso wie die nationalistischen Schiller-Feiern 
des ��. Jahrhunderts. Der �Sedanstag� wiederum steht für einen Anlass, bei dem der im-
mer wieder beschworene äußere Feind dafür herhalten musste, um die nationale Gesin-
nung im Innern zu fördern, und die Feiern anlässlich von �Kaisers Geburtstag� dienten 
letztlich bis ���� vor allem dazu, die deutsche Gesellscha� im Zeichen eines übersteiger-
ten Kaiserkultes zu integrieren.

Auch die deutsche Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg ist reich an historischen 
Jubiläen, die unserer Gegenwart direkt nichts mehr zu sagen haben und deswegen nur 
noch für den Historiker interessant sind. Dazu gehören beispielsweise die Feierlichkei-
ten anlässlich des �Marsches auf die Feldherrnhalle� vom �. November ���� oder die 
Horst-Wessel-Gedenkfeiern, die jedoch gleichzeitig andeuten, dass durchaus oder ge-
rade die führenden Nationalsozialisten historische Jubiläen für ihre Zwecke zu instru-
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mentalisieren wussten. Im Jahr ���� ließ übrigens Heinrich Himmler im profanierten 
Quedlinburger Dom den ����. Todestag Heinrichs I. begehen und zog aus dem Fak-
tum, dass der Kaiser die Salbung durch die kirchlichen Würdenträger abgelehnt hat-
te, eine Legitimation für die nationalsozialistische Kirchenpolitik. Das ist inzwischen 
vergessen, aber auch andere Daten der deutschen Jubiläumsgeschichte sind vielen nicht 
mehr präsent. So können heute vor allem jüngere Bundesbürgerinnen und Bundesbür-
ger kaum mehr etwas mit dem Datum des ��. Juni anfangen, ist doch dieser zeitweilig 
wichtige historische Referenzpunkt aus dem Kalten Krieg inzwischen im Staub der Ge-
schichte versunken, obwohl sich damit eine lange Phase der bundesrepublikanischen 
Erinnerungskultur verknüp�. 

Historische Jubiläen aber, das zeigen unsere kurzen Betrachtungen zweitens, steigen 
nicht nur auf oder vergehen, sondern sie unterliegen außerdem einem permanenten Be-
deutungswandel. Im Grunde gehört eine kritische Re�exion darauf essentiell zu einer 
demokratischen Geschichtskultur, wenngleich man den Verdacht hegen muss, dass dies 
leider in der Praxis o� eher in Vergessenheit gerät. Aber erst der Blick auf den Wandel 
von Jubiläen und auf die mit ihnen verbundenen Deutungen macht Optionen erkennbar, 
über die die Ö�entlichkeit immer wieder neu verfügt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist 
der ö�entliche Umgang mit dem �. Mai ����, wurde er doch zunächst lange in der Bun-
desrepublik fast ausschließlich als eine nationale �Katastrophe� gewürdigt, um dann seit 
Mitte der ����er Jahre von dem Topos der �Befreiung� abgelöst zu werden. Nun war dies 
zugleich ein Topos, der auch in der DDR allgegenwärtig war, dort aber in der einseitigen 
Konzentration auf die Befreier aus der Sowjetunion und mit der politisch aufgeladenen 
Rede von der �Befreiung vom Faschismus� wiederum ganz anders aufgefasst wurde, als 
dies in der einheitsdeutschen Erinnerungskultur seit den ����er Jahren der Fall war. Aber 
allein schon dieses Beispiel vermag zu zeigen, dass ein und dasselbe Ereignis in der ö�ent-
lichen Erinnerungskultur im Laufe der Jahre geradezu diametral entgegenstehende Aus-
deutungen erfahren kann. Für Historiker ist das vielleicht nicht überraschend, wohl aber 
für viele, die in den Jubiläumsfeierlichkeiten aufgehen, ohne ihre Geschichte zu kennen. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit historischen Jubiläen erscheint, drittens, 
auch deswegen notwendig, weil erst darüber all die Festlichkeiten oder auch Feiern in 
den Blick geraten, die unterhalb der o�ziellen oder o�ziösen politischen Gedenkta-
ge in Gestalt von Gegenfeiern, heute würden wir eher sagen als �alternative� Jubiläen, 
abgehalten worden sind. Im letzten Drittel des ��. Jahrhunderts gehörten hierzu bei-
spielsweise die Lassalle-Feiern, bei denen die Sozialdemokratie an den Tod Ferdinand 
Lassalles am ��. August ���� erinnerte, um ihre Visionen einer heilsversprechenden Zu-
kun� an die Ö�entlichkeit zu tragen. Es handelte sich dabei um nur ein Jubiläum einer 
klassenbewussten Partei, das später unter ganz anderen Umständen von den Maifeiern 
abgelöst wurde. Aber auch andere Gedenktage, die unterhalb der nationalstaatlichen 
Ebene veranstaltet werden, bargen immer wieder ein bestandskritisches Potenzial in 
sich. In Ostdeutschland, später auch noch im vereinten Deutschland, diente der Jahres-
tag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als ein nichtstaatlicher 



25

Gedenktag bekanntlich der politischen Linken dazu, um ein aus ihrer Sicht uneingelös-
tes Versprechen einzuklagen. Und auch die Erinnerungen an �Fortschritts-Daten� wie 
den ��. Juli ���� oder die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung bergen Dynamiken 
in sich, denn sie ließen und lassen sich nie ausschließlich für den Status quo vereinnah-
men, sondern sie enthalten grundsätzlich einen utopischen Überschuss im Blick auf das, 
was ursprünglich beabsichtigt war, aber aus Sicht vieler eben noch nicht erreicht wurde.

Viertens können wir festhalten, dass historische Jubiläen o�mals starke emotionale 
oder a�ektive Seiten aufweisen, denn über die Inszenierung von Gedenktagen werden 
Sinne und Gefühle nicht nur durch die erzählte Geschichte gezielt angesprochen oder 
womöglich durch abschreckende pathetische Reden unterdrückt, sondern die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer werden in die Zeremonien eingebunden. Bei staatlichen Ge-
denktagen geschieht dies über Machtdemonstrationen unterschiedlichen Typs, feierli-
che Musik, pathetische Sprache, die unvermeidlichen Fahnen und Lorbeerbäume, bei 
nichtstaatlichen Gedenktagen durch all die symbolischen Handlungen, Ermahnungen 
und traditionellen Formen der Selbstdarstellung, die der Gemeinscha�, der Gruppe, der 
Partei oder den anderen gedenkenden Einrichtungen seit langem vertraut und eigen-
tümlich sind. Die Kehrseite der Absicht, eine gemeinsame historische Identität durch 
eine allfällige Kalender-Geschichte zu sti�en oder zu festigen, bildet jedoch die Aus-
schließung der �Anderen�. Das bezog sich im Deutschen Kaiserreich beispielsweise auf 
die �Reichsfeinde� oder die �vaterlandslosen Gesellen�. Im �Dritten Reich� traf es die so-
genannten �Gemeinscha�sfremden�, und in der DDR waren es die �Konterrevolutionä-
re�, die von der Gemeinscha� geächtet werden sollten. Die Geschichte der Gedenktage 
steht mithin immer auch für eine Geschichte der Aus- und Abgrenzung. Außerdem geht 
es im Saarland gewiss nicht fehl daran zu erinnern, dass die deutschen nationalen Ge-
denktage seit dem Deutschen Kaiserreich o�mals zugleich anti-französische Gedenk-
tage waren. Auch die große nationale Feier zum ���. Jahrestag der Völkerschlacht bei 
Leipzig weist diesen Bezug gegen den Nachbarn westlich des Rheins auf. Gleichermaßen 
lassen sich viele Bezüge in der asymmetrisch ver�ochtenen Jubiläumskultur der beiden 
deutschen Staaten erkennen; denn die Gedenktage der alten Bundesrepublik waren zu-
gleich immer auch antikommunistische Gedenktage, während die politischen Gedenk-
tage der DDR zugleich �antiimperialistische� und �antifaschistische� Gedenktage sein 
sollten, über die jeweils reziproke Feindbilder aufgebaut und gefestigt werden sollten.

Die gegenwärtigen Angebote an historischen Jubiläen im vereinten Deutschland 
sind im Vergleich dazu viel deutungso�ener. Neben dem �eigentlichen� nationalen, 
staatlichen Gedenktag am �. Oktober, der bislang im kollektiven Gedächtnis der Deut-
schen noch nicht so recht Wurzeln schlagen konnte, stehen die Gedenktage eines gewis-
sermaßen niedrigeren Ranges � der �. Mai als (arbeitsfreier) �Tag der Arbeit� (seit ����), 
der �. Mai zur Erinnerung an das Kriegsende ����, der ��. Mai als Tag des Inkra�tretens 
des Grundgesetzes, der ��. Juli als Datum des �Widerstandes gegen Hitler�, der ��. Au-
gust zur Erinnerung an den Mauerbau und der Volkstrauertag, der aus der Weimarer Re-
publik stammt und von den Nationalsozialisten zum �Heldengedenktag� umbenannt 
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worden war. Als jüngster Gedenktag dieser Art ist der Holocaustgedenktag hinzuge-
kommen. Hierbei handelt es sich wohl um das wichtigste Beispiel eines �traumatischen� 
Jahrestages, der aber erst seit ���� als Bestandteil der ö�entlichen Erinnerungskultur in 
der Bundesrepublik gilt. Im Gegensatz dazu haben andere Gedenktage es meist an sich, 
dass sie überholten, obsoleten Vorstellungen und Konzeptionen von Geschichte folgen. 
Gedenken anlässlich historischer Jubiläen waren daher nicht unbedingt Denk-Tage, an 
denen Erinnerung als kritisch nachdenkende und nachdenkliche Auseinandersetzung 
mit Vergangenem gep�egt wird. Das aber hat sich inzwischen geändert, wobei damit 
ein entscheidender Wandel der Perspektiven einhergeht. Denn an die Stellen der natio-
nalen Helden, die meist im Mittelpunkt der großen Jubiläen standen, sind inzwischen 
�die Opfer� gerückt, was insgesamt mehr Raum für Selbstzweifel bieten soll als dies bei 
herkömmlichen Jubiläen der Fall war. 

�  Konkurrenz und Asymmetrien 
nationaler und regionaler historischer Jubiläen 

Für die Entwicklung der Nationalfeiertage in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg 
lässt sich feststellen, dass die Gedenktage insgesamt nüchterner, abwägender, vorsichti-
ger, ja vernün�iger begangen werden als dies je zuvor in der deutschen Geschichte der 
Fall gewesen ist. Nach der Hypertrophie der deutschen Nationalgeschichte und ihrer 
Gründungsmythen durch den Nationalsozialismus war die Eigengeschichte fragwürdig 
geworden, was bemerkenswerterweise nicht verhindert hat, dass erstaunlich früh nach 
dem Zweiten Weltkrieg erneut der institutionelle Mechanismus des historischen Jubi-
läums ausgelöst wurde, um eine Traditionsanbindung an das vermeintlich bessere Erbe 
der deutschen Vergangenheit zu erreichen. Die nationale Ebene war hierbei besonders 
wichtig, denn aus westdeutscher Sicht sollte damit gleichzeitig der Anspruch der deut-
schen Nation auf eine Wiedervereinigung zum Ausdruck gebracht werden. In diesem 
Zusammenhang gehören die im Jahr ���� begangenen Feierlichkeiten zur Erinnerung 
an die Revolution ����, aber auch die Feiern anlässlich des Westfälischen Friedens so-
wie der ���. Geburtstag Goethes im nachfolgenden Jahr zu den Jubiläen, mit denen die 
politischen Eliten in der Gründungsphase der Bundesrepublik eine historische Traditi-
onsanbindung ermöglichen wollten. Zu den weiteren �Helden� der westdeutschen Ge-
schichte gehörten in der gleichen Phase bekannte geistige Größen, darunter Gottfried 
Wilhelm Leibniz, dessen ���. Geburtstag ���� begangen wurde, aber auch der ���. Ge-
burtstag Pestalozzis, der ��. Todestag Adalbert Sti�ers, der ���. Friedrich Lists und der 
���. Todestag Martin Luthers im selben Jahr. Dass ���� auch die ���-Jahrfeier des Köl-
ner Doms zum Anlass eines historischen Jubiläums der Westdeutschen gewählt wurde, 
deutet an, wie �ndig die Zeitgenossen eigentlich immer waren, um der Nation � und in 
diesem Fall der gespaltenen � im Moment ihrer tiefsten Niedergeschlagenheit Symbole 
vor Augen zu führen, an denen sie sich aufrichten konnte oder sollte.
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Wie aber verhielt es sich in diesem Zusammenhang mit dem historischen Jubiläum 
in der Region? Nun kann man diesbezüglich zunächst festhalten, dass seit dem ��. Jahr-
hundert die Gründung der regionalen oder auch städtischen historischen Vereine ein 
dichtes Netz geknüp� hatte, über das insbesondere in Deutschland (oder auch in Ita-
lien) das Jubiläum in der Region und für die Region fest verankert und damit zugleich 
für mehrere Jahrzehnte in ein Konkurrenzverhältnis zum nationalen Jubiläum gestellt 
worden war. Immerhin war es dabei im Deutschen Kaiserreich von erheblicher Bedeu-
tung, dass das Sedansfest im katholischen Deutschland entgegen den Intentionen seiner 
Begründer � die erste Adresse stammte vom Vorstand des liberalen deutschen Protes-
tantenvereins � primär als eine protestantische Veranstaltung wahrgenommen wurde, 
eben als ein �Satansfest�, wie katholische Geistliche es einmal gesagt haben. Und es war 
ebenso alles andere als Zufall, dass neben den schon angeführten Alternativjubiläen der 
Arbeiterscha� im Kaiserreich insbesondere auch die Herrscherhäuser der bundesstaat-
lichen Dynastien sowie eine ihnen eng verp�ichtete Landesgeschichtsschreibung alles 
daran setzten, über historische Jubiläen die regionalen Erinnerungskulturen in Konkur-
renz zu den zentralisierenden Ansprüchen des Reiches zu bewahren. 

Neben dem au�lühenden Reichs- und Kaiserkult wurden also seit ���� die Traditio-
nen des einzelstaatlichen monarchischen Kultes durchaus fortgeführt. Dabei war gerade 
in Staaten wie Bayern das Bedürfnis leitend, die jüngeren umfangreichen Gebietszu-
wächse aus der napoleonischen Territorialrevolution in ein gesamtbayerisches Staatsbe-
wusstsein zu integrieren. Zu diesem Zweck arbeiteten das bayerische Königshaus sowie 
seine verantwortlichen Minister erfolgreich daran, den Königskult zu perfektionieren, 
worüber er jedoch � was man nicht übersehen darf � gleichzeitig modernisiert wur-
de. In den Kirchen betete die Bevölkerung an den Sonn- und Feiertagen für das Herr-
scherhaus, und den Geburtstag sowie Namenstag des Königs bzw. Regenten beging das 
ganze Land mit Festgottesdiensten, Paraden und Festessen, Umzügen und Gesängen. 
Auch auf die Geburtstage der Prinzen und Prinzessinnen wurde gerne immer wieder 
hingewiesen. Und besonders festlich �elen die Feiern bei den runden Geburtstagen aus. 
Das alles musste nicht notwendig einen politischen Gegensatz zur Regierung in Berlin 
bedeuten, sollten doch die Jubiläen der angestammten Dynastien ihren Beitrag für die 
gesamtdeutsche Nationalgeschichte durchaus ins rechte Licht rücken. Und doch sorgte 
die aufopferungsvolle Tätigkeit der vielen historischen Kommissionen und Vereine auf 
regionaler und zuweilen auf lokaler Ebene über einen längeren Zeitraum dafür, dass die 
Einbindung der sozialen Gruppen über derartige Jubiläen intensiver aus�el als die nati-
onale Vergemeinscha�ung. Überall stand der herkömmliche Regionalismus mit seiner 
Bindung an das angestammte Herrscherhaus und seinem für Reichsangelegenheiten 
noch wenig geö�neten Horizont den Jubiläen des Reichskultes über einen langen Zeit-
raum im Weg.6 

6	 Wolfgang H�������, Geschichtskultur und Wissenscha�, München ����, S. ���; Gabriele 
B. C������, Sanctus Amor Patriae. Eine vergleichende Studie zu deutschen und italienischen Ge-
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Vor diesem Hintergrund riefen erst die beiden großen �Erinnerungsdampfwalzen� 
der deutschen Geschichte im ��. Jahrhundert � damit meine ich den Ersten Weltkrieg 
und das NS-Regime � geradezu eine Planierung des Geländes hervor. So setzte während 
des Ersten Weltkriegs, der sämtliche Altersgruppen und die Angehörigen beider Ge-
schlechter immer umfassender für die Nation mobilisierte, eine erinnerungskulturelle 
Einebnung regionaler Jubiläen ein, die von der NS-Gleichschaltungspolitik nochmals 
um ein Vielfaches übertro�en wurde. In diesem Zusammenhang sollte man sich jedoch 
sogleich von romantischen Vorstellungen frei machen, die regionale Erinnerungskul-
tur habe so etwas wie ein Widerlager gegen den totalitären Zugri� der NS-Machtha-
ber abgegeben oder sie habe sich vorher, also während des Ersten Weltkriegs, weniger 
nationalistisch gebärdet als die Nation in ihrer Gesamtheit. Weit gefehlt, denn neben 
der Mobilisierung von oben und einer verordneten Integration in die nationale Erin-
nerungsgemeinscha� hat es immer auch das Phänomen der freiwilligen und regionalen 
Selbstmobilisierung für die Nation bis hin zum Einsatz für menschenverachtende Ideo-
logien gegeben. Die damit einhergehende Aus- und Abgrenzung in nationaler Absicht 
fand insbesondere seit den ����er Jahren einen breiten regionalen Wurzelgrund, als ein 
irredentistischer Regionalismus fröhliche Urstände feierte. Nur ein Beispiel muss da-
für an dieser Stelle reichen, wurde doch in den großen Rheinlandjubiläen des Jahres 
���� ein Ereignis gewürdigt, das eintausend Jahre zuvor zur Eingliederung Lotharin-
giens in das östliche Frankenreich geführt hatte. Das dem größten Teil der Bevölkerung 
im ��. Jahrhundert völlig unbekannte Datum diente der politischen Propaganda nach 
dem Ersten Weltkrieg als ein willkommener Vorwand, die französische Konzeption 
der Rhein-Grenze erneut in Frage zu stellen und die Idee einer kulturellen Einheit der 
Rheinprovinzen zu propagieren. Dabei gri�en die Inszenierer bereitwillig auf Ernst Mo-
ritz Arndts Flugschri� Der Rhein, Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Grenze 
von ���� zurück, und massenha� künden die Verse der deutschen Dichter des �Rhein-
krieges� von ����/�� auf den fahnenbehangenen Häusern in der Region, dass es hier um 
die Rückforderung eines �urdeutschen� Gebietes ging. Die jubiläumssüchtige Hypertro-
phie des Nationalismus gelangte damit in der Region keineswegs an einen Abschluss, 
denn gerade die Landesgeschichtsschreibung an den Rändern des Deutschen Reiches 
durchlief seit den ����er Jahren den Prozess einer politischen Radikalisierung, der an-
schließend den Weg zu einer �Volksgeschichte� ebnete, was wiederum eine historisch-
regionale Festkultur in einseitiger Auslegung begünstigte.

Die Hypertrophie dieser Diskurse mit ihren ausgrenzenden Tendenzen und o� ge-
nug auch rassistisch volkstümelnden Konnotationen ist mit dem �Dritten Reich� un-
tergegangen. Danach meldete sich ein neuer Geist, der nunmehr die unüberbrückbare 
Distanz zur Vergangenheit akzentuierte. Neben der Bewunderung für die Goethezeit, 
so hat es der Philosoph Karl Jaspers bereits ���� herausgestellt, dürfe man jetzt nicht 

schichtsvereinen im ��. Jahrhundert (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom ���), 
Tübingen ����.
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länger den �Blick in den Abgrund� scheuen.7 Bemerkenswert ist hierbei, dass von nun 
an die deutsche Geschichte auch über die Jubiläumskultur neu kartiert und mit neuen 
Kontinuitätslinien versehen worden ist, so dass ���� jetzt nicht länger einseitig anti-
französisch gedeutet wurde, sondern als das Ergebnis einer internationalen Kon�iktbe-
wältigungsstrategie. Dass die politisch Verantwortlichen sich bereits ���� außerdem mit 
Nachdruck auf die liberalen Positionen der Paulskirche beriefen, bot sich o�ensichtlich 
für die junge Demokratie geradezu an, genauso wie es jetzt angezeigt erschien, Fehl-
entwicklungen zu benennen, was unter anderem im Jahr ���� den Märzgefallenen der 
Revolution von ���� ein Denkmal in Berlin bescherte. 

Wie aber stand es gleichzeitig um die regionale Jubiläumskultur? Im Blick darauf fällt 
auf, wie schnell und wie intensiv die Geschichtspolitik der Bundesländer und auch die 
im Saarland zunächst einmal als eine elementare Ressource de�niert wurde, um einen 
klaren Trennungsstrich zum �Dritten Reich� zu ziehen, dem viele nunmehr meinten, 
gar nicht angehört zu haben. Kennzeichnend hierfür sind zahlreiche Jubiläumsreden 
direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, darunter auch eine Rede von Regierungspräsident 
Hans Neureuter auf dem Gedenktag im Jahr ���� zur Erinnerung an die Besetzung des 
Saarlandes durch amerikanische Truppen. Kurz und bündig führte Neureuter damals 
aus: �Nun, Saarländer, arbeitet, damit Euch aus der durch den preußischen Militarismus 
und den Hitlerfaschismus hervorgerufenen Niederlage, aus diesen trostlosen Ruinen ein 
besseres Leben, die demokratische Freiheit und der Friede entgegenströme!»8 Eine sol-
che Botscha� war keineswegs singulär, wie auch die Reden anlässlich von Jubiläen und 
politischen Festveranstaltungen der anderen Bundesländer zeigen. Im Wesentlichen 
fungierten sie im besetzten Deutschland und in der Phase der Rekonstruktion als ein 
Instrument, die Territorien im Westen Deutschlands gleichsam mit einem Federstrich 
zu �entnazi�zieren�, während gleichzeitig die Verantwortung für die NS-Verbrechen 
dem untergegangenen �Deutschen Reich� sowie dem bald ebenfalls aufgelösten Preu-
ßen überantwortet wurden.

Man kann jedoch gleichzeitig auch hinzufügen, dass die Bereitscha�, die eigene 
Geschichte kritischer zu sehen und sie anlässlich von historischen Jubiläen auch deu-
tungso�ener zu präsentieren, schon im Laufe der ����er Jahre deutlich anstieg. Im nach-
folgenden Jahrzehnt sollte dieser Trend sogar einen Kulminationspunkt erreichen und 
zuweilen sogar zu einer vehementen Distanzierung von überkommenen Feiertagsanläs-
sen führen. Charakteristisch war dafür, dass bereits im Jahr ���� die Reichsgründung 
von der DDR im Zeichen der damals verfochtenen Misere-Konzeption des deutschen 
historischen Erbes überhaupt nicht mehr ö�entlich erinnert wurde, während in der 
Bundesrepublik Präsident Gustav Heinemann eine Anti-Rede hielt: �Uns ist nicht nach 

7	 Karl J��
��� über Goethe, in: Die Zeit vom ��. September ����, http://www.zeit.de/����/��/
karl-jaspers-ueber-goethe [��.�.����]. 
8	 F������, Ö�entliche Erinnerungskultur (wie Anm. �), S. ��.
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einer Jahrhundertfeier zumute�, konstatierte er damals, um dann das Jubiläum zur De-
komposition des Kaiserreichs und einer Dekonstruktion Bismarcks zu nutzen.9 

Die Dynamik des sich hier andeutenden Wandels erklärt sich nicht zuletzt mit der 
Tatsache, dass im Zuge der au�ommenden Krisen der ����er Jahre � gemeint sind da-
mit die Wirtscha�skrisen seit dem ersten Ölpreisschock, die politisch-gesellscha�lichen 
Krisen und die Umweltkrisen � die Orientierung an der Geschichte insgesamt wieder 
stärker in das Visier der Politik und eines breiten gesellscha�lichen Interesses rück-
te. Vieles deutet darauf hin, dass die ˜nderungen sich in einem beträchtlichen Maße 
zunächst eher als regionale und lokale statt als nationale Phänomene beschreiben las-
sen, eben als das Ergebnis einer �Geschichte von unten�. Denn erst in dem Moment, 
als Geschichte sich zu einer Massenaktivität engagierter Bürgerinnen und Bürger ent-
wickelte, die nicht zuletzt den verschütteten Erinnerungen an die NS-Vergangenheit 
und besonders den Verbrechen dieser Jahre an ihrem jeweiligen Ort auf die Spur kom-
men wollten, veränderten sich die Konturen der lokalen und regionalen Erinnerungs-
kultur und dann auch mit einiger Verzögerung die auf nationaler Ebene. Es handelte 
sich hierbei um eine Bewegung, die in der Bundesrepublik in erster Linie von den neu 
au�ommenden Geschichtswerkstätten, lokalen Bürgerinitiativen und ortsansässigen 
Künstlern getragen wurde, was beispielsweise in neuen Denkmalsetzungen oder auch 
sogenannten Anti-Denkmälern einen Ausdruck fand. Die Akteure vor Ort begannen 
bald darauf auch damit, die Wurzeln des Nationalsozialismus und die Stätten der Ter-
rorherrscha� zu identi�zieren und in den breiteren historischen Kontext einzubinden. 
Zuweilen rückten darüber zum ersten Mal Fragen nach personellen Kontinuitäten ins 
Licht der Ö�entlichkeit, was zwangsläu�g Kon�ikte provozieren musste. Auch die Lan-
desgeschichtsforschung ist von diesem Trend allmählich erfasst worden, nach und nach 
erweiterte sie darau�in ihren Untersuchungsraum bis in die Zeitgeschichte. Das am 
�Institut für Zeitgeschichte� in München in den ����er Jahren lancierte Projekt �Bay-
ern in der NS-Zeit� dür�e wohl eines der wichtigsten fachwissenscha�lichen Zeugnisse 
dieser Entwicklung sein, die wir aber in vielerlei Verästelungen auch in anderen Regio-
nen nachzeichnen können. Es dauerte aber auch hier bis in die ����er Jahre, um bislang 
übergangene Hä�lings- und Opfergruppen allmählich in die Akte des o�ziellen Ge-
denkens und damit bei historischen Jubiläen in den ö�entlichen Gedenkdiskurs einzu-
schließen. Noch sehr viel länger dauerte es, bis die Verbrechensorte des NS-Regimes zu 
Erinnerungsorten aufstiegen, die dann zu Schauplätzen für Jubiläen in einer deutlich 
nationalkritisch gewendeten Kultur auserkoren werden sollten. In Saarbrücken bietet 
dafür der sich wandelnde ö�entliche Umgang mit dem Gestapo-Lager �Neue Bremm� 
vielfältige Einblicke.10 

9	 Gustav W. H��������, Allen Bürgern verp�ichtet. Reden des Bundespräsidenten ���������, 
Frankfurt ����, S. �����. 
10	 Dazu Elisabeth T
��
����, Neue Bremm � Terrorstätte der Gestapo; ein erweitertes Polizeige-
fängnis und seine Täter ���������, St. Ingbert ����; �. Au�. ����.
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�  Historische Jubiläen der deutschen Bundesländer 
und der saarländische �Sonderweg�

Dass die Geschichte der Regionen, und damit sind hiernach vor allem die Bundesländer 
der Bundesrepublik Deutschland gemeint, seit den ����er Jahren stärker in das Visier 
einer breiteren Ö�entlichkeit rückte, hatte nicht nur etwas mit dem Phänomen des 
�dig where you are� zu tun, also der Arbeit der vielen Geschichtswerkstätten, sondern 
kann auch als eine Konsequenz der europäischen Integration begri�en werden, die über 
die Regionalisierung der Wirtscha�sförderung indirekt die kulturellen Autonomiean-
sprüche der Regionen stärkte. Die Bundesländer vermochten diesen Prozess seit den 
����er Jahren aktiv für sich zu nutzen und betrieben seitdem eine energischere regionale 
Geschichtspolitik als zuvor. An entsprechenden Bemühungen hat es auch im Saarland 
nicht gemangelt. Angesichts seiner besonderen staatsrechtlichen Stellung zwischen ���� 
und ���� und dann erneut zwischen ����/�� und der Mitte der ��er Jahre scheint das 
Saarland sogar in mehrfacher Hinsicht eine Sonderrolle einzunehmen. Sie lässt sich 
unter anderem daran ablesen, dass die regionale Jubiläumskultur sich hier von Beginn 
an stärker mit nationalen und internationalen Fragen verknüp� fand, als dies sonst in 
der Bundesrepublik der Fall war. Charakteristisch dafür ist beispielsweise, mit welcher 
Emphase schon im Jahr ���� Justizminister Braun auf dem Saarländischen Verfassungs-
tag unter Bezug auf die besonderen Erfahrungen dieser Region �das Niederreißen von 
Grenzen und Barrieren� verlangte.11 Und es ist insgesamt au�allend, wie sehr auch wäh-
rend der ����er Jahre die Rede vom Saarland als Bindeglied zwischen Deutschland und 
Frankreich � teilweise auch im Rückgri� auf die Völkerbundszeit � sich rasch als Topos 
politischer Reden einschleifen sollte. 

Dass das Saarland hierbei im Vergleich zu anderen Regionen eine Sonderrolle ein-
nahm, gründete nach dem Zweiten Weltkrieg darauf, dass es als ein weitgehend unab-
hängiger Staat seit ���� kulturpolitisch mit Insignien ausgestattet war, die den west-
deutschen Bundesländern zunächst fehlten oder überhaupt erst neu entworfen werden 
mussten, als sie mühsam versuchten, sich Akzeptanz zu verscha�en. Hierzu gehören eine 
eigene Flagge, ein eigenes Wappen, eine eigene Hymne, aber eben auch die für das Saar-
land so wichtigen Institutionen einer eigenen Olympiamannscha� und einer eigenen 
Fußball-Nationalmannscha�, ein eigener Rundfunk und eine eigene Universität. Alle 
diese Institutionen stellten die Eigenstaatlichkeit des Saarlandes für viele Bürgerinnen 
und Bürger sichtbar in Szene, wenngleich das Land bekanntlich staatsrechtlich nicht 
wirklich souverän war. Aus dieser Gemengelage ergab sich eine Sonderform saarländi-
scher Geschichtspolitik, die einerseits eine Hinwendung nach Frankreich mit sich brach-
te, die in den Anfängen kulturpolitisch stark von der französischen Besatzungsmacht 
gefördert wurde, und die sich früh mit der Vorstellung einer besonderen missionarischen 
Rolle der Saar für die Begründung eines vereinten Europa verband. Dies bezeugen zahl-

11	 F������, Erinnerungskultur (wie Anm. �), S. �� und S. ���. Hier auch die nachfolgenden Zitate.
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reiche politische Jubiläumsreden. So wurde bereits Anfang ���� der Befreiung des Saar-
landes durch die US-Armee am ��. März ���� gedacht, indem Dankgottesdienste abge-
halten, Schulfeiern und politische Kundgebungen organisiert und Tanzveranstaltungen 
ausgerichtet wurden. Andererseits aber brachte Ministerpräsident Johannes Ho�mann 
schon im Jahr ���� zum Ausdruck, dass die Abhaltung von Feierlichkeiten aus Anlass 
des französischen Nationalfeiertags am ��. Juli keineswegs als �Ausdruck des Willens 
etwa zur politischen Assimilierung an Frankreich oder die Verfälschung unseres eigenen 
Wesens� missverstanden werden dürfe. Tritt schon in diesen Worten eine merkliche Dis-
tanz zum Partner im Westen zum Vorschein, gilt dies noch mehr für das �ache Land, wo 
die lokale Topographie noch geraume Zeit die Überreste der NS-Herrscha� unversehrt 
beließ. Trotz aller Maßnahmen und Inszenierungen einer saarländisch-französischen 
Symbiose schwand die Akzeptanz des ��. Juli im Saarland schon bald, und es scheint, 
dass die identitätssti�enden Angebote in Richtung Frankreich von der Bevölkerung ins-
gesamt eher zwiespältig aufgenommen wurden. Zwar hielten die Städte Saarbrücken, 
Saarlouis, Merzig und andere Gemeinden im Jahr ���� nochmals Feiern aus Anlass des 
��. Juli ab, danach aber wurden sie wechselseitig nur noch an wenigen Orten und zuletzt 
nur noch in Saarlouis gefeiert. Dahinter verbarg sich ein allmählich wieder deutlicher 
nach Deutschland gerichteter Blick, der sich um Einiges von den Internationalisierungs-
bestrebungen der frühen ����er Jahre entfernt hatte. In der Summe oszillierten die im 
Saarland abgehaltenen Jubiläumsfeiern zwischen den von Frankreich gesetzten Zielen 
auf der einen Seite und dem Beharren auf einer regionalen Selbstdarstellung auf der 
anderen Seite, wobei hierfür der Bezug auf die lokalen Widerstandskämpfer gegen den 
Nationalsozialismus als ein hervorgehobener Haltepunkt dienen sollte. Einen weiteren 
gaben die jeweils im Dezember ausgerichteten Verfassungsfeiern ab, die aber dort, wo sie 
eigentlich abgehalten werden sollten, eben an den Schulen, nicht wirklich auf Akzeptanz 
trafen und deswegen schon bald ausliefen. Das Ganze entwickelte sich zu einem reinen 
Staatsakt, der aber bei den gegebenen Jubiläen eher den Versuch darstellte, den prekären 
Status des Saarstaates nach außen hin zu demonstrieren, als eine wirklich populäre Ju-
biläumskultur zu begründen. Im Hinblick auf die nachfolgenden Entwicklungen sticht 
sodann ins Auge, wie rasch dann im Anschluss an die Eingliederung des Saarlandes in 
die Bundesrepublik der Gedenkkalender des westdeutschen Staates übernommen und 
darüber die von der christlichen Volkspartei zuvor gep�egte Regional-Geschichtspolitik 
in den Hintergrund gedrängt wurde. Gleichzeitig sorgten die zahlreichen Heimatver-
eine dafür, dass auf den lokalen und regionalen Festen viele Formen einer erfundenen 
Vergangenheit neu zelebriert und auch konserviert werden konnten. 

Es sollte danach Jahre dauern, bevor eine kritische historische Forschung die damit 
einhergehenden apologetischen Selbstbeschreibungen zurechtrücken konnte. Gleich-
wohl, seit den ����er Jahren zeichnete sich auch an der Saar eine Wende ab, als die In-
dustriekultur zu einem bedeutenden Erbe des Landes deklariert wurde. Dass dabei in 
Projekten wie �Unser Zukun�sprojekt Saar� parteipolitische Interessen eine wichtige 
Rolle spielten, ist mit den Händen zu greifen. Sie fanden sich aber hier rasch in überge-
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ordneten Perspektiven aufgehoben, die den grenzübergreifenden Saar-Lor-Lux-Kultur-
raum als neue Bestimmung einer Art transnationaler Identitäts�ndung ausgaben. Ent-
scheidend war hierbei im Saarland wie auch in den anderen Bundesländern: Während 
die �Macher� der Geschichtspolitik anfangs vor allem auf Verbindungslinien zu Insti-
tutionen, Personen und Strukturen der älteren Geschichte abgehoben hatten� änderten 
sich seit den ����er Jahren die Zielperspektiven erheblich. Es war daher naheliegend, 
der Geschichte von Wirtscha� und Gesellscha� im heimischen Raum eine höhere Auf-
merksamkeit zu schenken. Im Zuge dieser Neuorientierung der Landesgeschichtspolitik 
ging der Rückbezug auf die alten Identitäten und Mentalitäten zwar nicht verloren, er 
büßte aber an Bedeutung ein und wurde überwölbt von einem neuen Geschichtsbe-
wusstsein, das jüngeren Datums war als der Geschichtsstolz auf ältere Traditionen. Da-
mit kam ein Wandel der historischen Jubiläumskultur in Gang, die sich nunmehr stär-
ker einem qualitativen Verständnis anstelle eines allein territorial begründeten Zugangs 
der Regionalgeschichte näherte. Im Saarland erlaubte dies, die industriegeschichtliche 
Vergangenheit an der Saar, aber auch die internationalen Ver�echtungen des Saarlandes 
in einer unbefangeneren Weise zu diskutieren, als dies noch in den ����er Jahren der 
Fall gewesen ist.

Fazit

Abschließend kann man kritisch anmerken, dass die historischen Jubiläen in den Er-
innerungskulturen unserer Gegenwart zum einen immer stärker den Bedürfnissen der 
heutigen Zeit untergeordnet worden sind. Um es zugespitzt zu formulieren, sie werden 
heute o�mals historisch �entkernt� und beschränken sich auf dem Feld des o�ziellen 
Holocaustgedenkens immer stärker auf ein �mahnendes Gedenken�, das allzu leicht zu 
einem Ritual erstarren kann. Zum anderen weisen historische Jubiläen in der Medien- 
und Warengesellscha� nicht erst der Gegenwart immer auch eine ökonomische Seite 
auf. Mit Geschichte wurden und werden Geschä�e gemacht, wobei schwer zu ermit-
teln ist, inwieweit die Jubiläumsanlässe Bedürfnisse scha�en oder auf Bedürfnisse ein-
gehen. Die ökonomischen Hintergründe derartiger Events sind unschwer zu erkennen: 
Die Verlage wollen Bücher verkaufen, die Fernsehanstalten sind an Einschaltquoten 
und den davon abhängigen Werbeeinnahmen interessiert, die weiteren Printmedien, 
und darunter nicht zuletzt die Presse, an der Au�agenhöhe und dem davon abhängigen 
Anzeigengeschä�, die städtischen Verkehrsbüros erho�en sich zahlungskrä�ige Touris-
ten und ein Geschä� für den heimischen Handel sowie das heimische Gewerbe. Die 
Medien verstärken dabei die Tendenz zu einer ereignisgeschichtlichen und vor allem 
personalisierenden Sichtweise, weil die Politik meist ohnehin der Au�assung anhängt, 
Geschichte lasse sich nur an Frau oder Mann bringen, wenn sie über Personen und Per-
sönlichkeiten, nicht aber über erzählerisch sperrige und etwa bildlich kaum umsetzbare 
Strukturen und Mentalitäten vermittelt werde. 
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Gegenüber einem anlasssüchtigen Gedenkbetrieb dieser Art ist jedoch nicht nur 
aus geschichtswissenscha�licher Warte Skepsis angezeigt. Denn angesichts der Hyper
trophie des modernen Jubiläumsmarktes fühlen sich viele Beobachter heute an den 
weitgehend inhaltsleeren und pathosgebundenen Denkmalskult des späten ��. Jahrhun-
derts erinnert. Nun wird es ungeachtet dieser Kritik weiterhin Gedenktage oder sogar 
Gedenkjahre geben, denn sie sind Teil unserer Geschichts- oder Erinnerungskultur, da 
sie allem Anschein nach für die ö�entliche Selbstverständigung sozialer Gemeinschaf-
ten eine weiterhin wichtige Funktion ausüben. Es lohnt sich aber, dabei nochmals ins 
Bewusstsein zu rufen, dass das Jubiläum das Ergebnis eines politischen und gesellscha�-
lichen Aushandlungsprozesses ist, dessen Inhalte und Formen sich fortlaufend wandeln. 
In jedem Gedenktag, in jedem Jubiläum steckt ein partizipatives Element, denn sie bie-
ten den Anlass zur Reaktivierung von kollektiv geteilten Erinnerungen über ein perfor-
mativ zur Schau getragenes Ereignis. Anders gesprochen: Historische Jubiläen boten 
und bieten Individuen und gesellscha�lichen Gruppen die Möglichkeit zur kritischen 
Aneignung von Geschichte, was im Einzelfall durchaus subversiver Natur sein konnte. 
Es liegt an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dieses demokratische Potenzial der 
Jubiläen auszuschöpfen.
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Juden in Merzig

Umbruchserfahrungen einer Minderheit um ���� in der Saarregion

Frank Hirsch

Es sind besonders Zäsuren, die sich in das kollektive Gedächtnis einer Gesellscha� ein-
brennen. Das Kriegsende ���� oder der Fall der Mauer ���� werden regelmäßig ö�ent-
lich in Reden gewürdigt und durch Feiern und Gedenkveranstaltungen begangen. Auch 
die Geschichte des Saarlandes erfuhr in der Vergangenheit schicksalha�e Wandlungen, 
derer bis heute gedacht wird und die Gegenstand historischer Forschung sind. Beson-
ders die Jahre ����, ���� und ���� stellten für das Saarland wichtige Wendepunkte dar, 
die seine Geschichte wesentlich beein�ussten. Das gilt auch und in besonderem Maße 
für die jüdische Bevölkerung der Saarregion. Im Grunde genommen dauerte es bis zur 
Verabschiedung des Grundgesetzes und der Gründung der Bundesrepublik, bis Juden 
dauerha� völlig gleichberechtigt waren und keinen Beschränkungen mehr unterlagen. 
Seit dem ausgehenden ��. Jahrhundert haben sich Fort- und Rückschritte in kürzeren 
und längeren Phasen abgewechselt, sodass sich die jüdische Bevölkerung in Deutsch-
land einem permanenten Anpassungsdruck ausgesetzt sah.

Industrialisierungs- und Urbanisierungsprozesse veränderten die gesamte Gesell-
scha� grundlegend, und wie die christliche Mehrheitsbevölkerung auch, war die jüdi-
sche Minderheit von den säkularen Umbrüchen der Sattelzeit betro�en.1 Im Folgenden 
soll daher mit Blick auf das Epochenjahr ���� das Leben der Juden in der Saarregion 
analysiert werden. Die langfristigen sozioökonomischen Entwicklungen, ihre Brüche 
und Kontinuitäten, sollen ebenso in den Blick genommen werden wie die rechtlichen 
Reformen, die das Leben der Juden von Grund auf veränderten. Diese Umbruchszeit 
vom Ende des Alten Reichs bis zum Beginn der Preußenzeit soll anhand einiger aus-
gewählter Beispiele an der jüdischen Gemeinde der saarländischen Kleinstadt Merzig 
untersucht und in die vielfältigen und komplexen Wechselbeziehungen zu Staat und 
Gesellscha� eingeordnet werden.2 

Innerhalb von nur drei Jahrzehnten erlebten die Menschen der Saarregion drei unter-
schiedliche Herrscha�stypen: Die vormodernen Mittel- und Kleinstaaten, wie Nassau-
Saarbrücken oder Kurtrier, die Französische Revolution und das napoleonische Frank-

1	 Zum Begri� der Sattelzeit vgl. Reinhart K��������, Einleitung, in: Geschichtliche Grundbegrif-
fe, hg. von Otto B������, Werner C���� und Reinhart K��������, Bd. �, Stuttgart ����, S. XV.
2	 Die Ausführungen basieren im Wesentlichen auf Frank H����
, Juden in Merzig zwischen Be-
harrung und Fortschritt. Eine kleinstädtische Gemeinde im ��. Jahrhundert (Geschichte und Kultur. 
Saarbrücker Reihe �), Trier ���� und dem Vortrag des Autors im Rahmen der Ringvorlesung �Die po-
litischen Entscheidungsjahre ����, ���� und ���� an der Saar� am ��. Mai ����. Im Vergleich zum Vortrag 
wurde der vorliegende Text auf die Sattelzeit zugeschnitten und akzentuiert.
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reich und schließlich die Preußen oder Bayern. Nicht zuletzt und besonders den Juden 
verlangte dies eine hohe Anpassungsleistung ab, bedeuteten gerade die Gesetzeswerke 
Napoleons einen Modernisierungsschub. Demgegenüber lassen sich auch Beharrungs-
krä�e und Kontinuitäten in der jüdischen Gemeinde beobachten, die besonders den 
Bereich des Erwerbs betre�en, sich aber auch im Geistesleben der kleinstädtisch gepräg-
ten Gemeinde antre�en lassen. Dieses Spannungsverhältnis, der ungleichmäßige Verlauf 
von Fortschritt, Stillstand und Rückschlägen, prägte das Leben der Juden um ���� und 
wirkte bis weit in das neue Jahrhundert hinein.

Der frühmoderne �Judenschutz� zwischen  
Repression und Finanzierungszwang

Im Alten Reich trafen die Juden auf völlig unterschiedliche Bedingungen, denn jeder 
Territorialstaat erließ eigene Bestimmungen zum Umgang mit der Minderheit. Die 
Fürsten von Nassau-Saarbrücken, die Erzbischöfe von Trier, die Grafen von Blieskastel, 
die Herzöge von Pfalz-Zweibrücken, die Herren von Dagstuhl und eine Reihe weiterer 
kleiner und kleinster Herrscha�en behandelten die Juden auf ihrem Gebiet nach jeweils 
eigenen Regeln.3 In vielerlei Hinsicht lassen sich in den Judenordnungen ˜hnlichkeiten 
entdecken, in der Praxis und in einigen Bestimmungen gab es allerdings zum Teil starke 
Abweichungen.4

Die rechtliche Figur der Beziehungen zwischen Landesherrn und Juden bildete der 
�Judenschutz�.5 Die Verbindung vom Schutzherrn zur Minderheit bestand nicht in ei-
nem unmittelbaren Herrscher-Untertanen-Verhältnis, sondern beruhte in erster Linie 
auf wirtscha�lichen Erwägungen: Für den Schutz und die Erlaubnis, im Herrscha�sge-
biet einen Wohnsitz zu nehmen, wurden unterschiedliche Abgaben fällig. Im Vorder-
grund für die notorisch verschuldeten Landesherren standen die Juden als Einnahme-
quelle und entsprechend wurden die Gesetze gestaltet. Das hieß, dass die Erlaubnis zur 
Niederlassung an einem Ort vom Vermögen abhängig war und jederzeit auch wieder 
widerrufen werden konnte. Selbst innerhalb eines Territoriums konnte sich der Status 
von Juden stark unterscheiden. Im Kurfürstentum Trier besaß nicht nur der Erzbischof 
das Judenregal, das in der seit ���� geltenden Judenordnung rechtlich verbindlich ausge-

3	 Vgl. zum territorialen Zuschnitt allgemein Hans-Walter H�������, Kurt H�

������� und 
Hanns K����, Die saarländischen Territorien bis zur französischen Revolution, in: Geschichtliche Lan-
deskunde des Saarlandes, Bd. �: Von der fränkischen Landnahme bis zum Ausbruch der französischen 
Revolution, hg. von Kurt H�

������� und Hans-Walter H�������, Saarbrücken ����, S. �������.
4	 Eine Übersicht zu den einzelnen Herrscha�en bietet Cilli K��
��-H��������, Juden im Auf-
bruch. Zur Sozialgeschichte einer Minderheit im Saar-Mosel-Raum um ���� (Forschungen zur Ge-
schichte der Juden �), Hannover ����, bes. S. �����.
5	 Je nach Status können Schutz-, Kameral- und Geleitjuden unterschieden werden. Daraus ergaben 
sich in erster Linie unterschiedliche Abgabenlasten und Aufenthaltsbeschränkungen.
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staltet wurde, sondern auch nachgeordnete Institutionen wie Klöster. Ergebnis war eine 
o�mals wirre Rechtslage, denn die Regelungen der verschiedenen Ebenen überlagerten 
sich und führten bisweilen zu Kon�ikten. In der zweiten Häl�e des ��. Jahrhunderts 
schienen die Judenordnungen allerdings zunehmend ignoriert worden zu sein.6 O�en-
bar kam der frühmoderne Staat an seine Grenzen und konnte die selbst gesetzten Ziele 
nur unzureichend umsetzen.

Noch einmal komplizierter gestaltete sich die Lage für die Merziger Juden. Der 
Hochgerichtsbezirk Merzig-Saargau wurde seit ���� als Kondominium gemeinscha�-
lich von Kurtrier und dem Herzogtum Lothringen verwaltet.7 Das betraf auch das Berg-
regal, das Recht zur Begnadigung und die Besteuerung.8 Die gemeinsame Verwaltung 
führte immer wieder zu Kon�ikten besonders um die Besetzung der ˜mter. Zwar spielt 
in der einschlägigen Literatur das Verhältnis des Kondominiums zu den Juden kaum 
eine Rolle, doch ist davon auszugehen, dass die zum Teil widerstreitenden Interessen 
der zwei Territorialstaaten und die ohnehin unübersichtliche Rechtslage der Juden zu 
einer Reihe von Streitigkeiten führten. Überliefert ist ein Prozess vor dem Vogteigericht 
Merzig im Jahr ����, in dem Matthias Böll die Beschlagnahmung des Vermögens von 
�Ro�ell Jud� verlangte, um seine Ansprüche zu sichern.9

Ro�ell (Raphael) war nach der Vertreibung der Juden aus Kurtrier im Jahr ���� der 
erste Jude, der nach über ��� Jahren wieder in Merzig seinen Wohnsitz nahm. Sein Vater 
Salomon verließ gegen Ende des ��. Jahrhunderts die Grafscha� Hanau-Münzenberg, 
weshalb bereits er den Herkun�snamen Hanau trug, und siedelte sich in Metz an, zu 
dessen jüdischer Gemeinde er gehörte. Ausgestattet mit einem nennenswerten Erbteil 
zog Raphael ���� ins Kurfürstentum.10 Nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen 
Krieges mitsamt einem dramatischen Bevölkerungsrückgang verfolgten die betro�enen 
Staaten eine mehr oder minder planvolle Peuplierungspolitik, die im Fall von Merzig 
dazu führte, dass sich in den folgenden Jahrzehnten mehrere jüdische Familien nieder-
ließen. In der Ho�nung auf einen belebten Handel und steigende Steuereinnahmen ge-
währte der Landesherr den zuvor noch strikter gehandhabten Zuzug von Juden.

Ein weiterer Jude, der in den Quellen dokumentiert ist und nach Merzig zog, war 
Joseph Kain.11 Um ���� siedelte er sich mit seiner Familie als Schutzjude in Merzig an. 

6	 Vgl. K��
��-H��������, Juden (wie Anm. �), S. �����. Zum Beispiel wurde entgegen der Juden-
ordnung die festgelegte Höchstzahl an jüdischen Familien überschritten und jüdischer Immobilienbe-
sitz geduldet.
7	 Vgl. Johann Heinrich K���, Geschichte der Stadt Merzig und des Merziger Landes, Merzig ����, 
S. �� f.
8	 Vgl. Constantin ��� B������, Urkundliche Geschichte des Kreises Merzig im Regierungs-Bezirke 
Trier, ND von ����, Dillingen ����, S. ���.
9	 Vgl. Landeshauptarchiv Koblenz (LHAK), Best. � C �����.
10	 Vgl. Wilhelm L������
��, Die Synagogengemeinden des Kreises Merzig. Merzig, Brotdorf, 
Hilbringen ���������, Saarbrücken ����, S. �� f.
11	 Vgl. Werner V������, Die Einwohner von Merzig ��������� (Quellen zur Genealogie im Land-
kreis Saarlouis und angrenzenden Gebieten �), Saarlouis ����, s. v. �Kahn�, lfd. Nr. ����.
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Nur wenige Jahre später folgte der Geldverleiher Isaac Levy.12 In den drei Ortscha�en 
Merzig, Hilbringen und Brotdorf lebten ���� acht Schutzjuden mit ihren Familien und 
���� waren es schließlich elf.13 Um wie viele jüdische Bewohner es sich dabei handelte, 
kann nur geschätzt werden. Fest dür�e aber stehen, dass der Anteil an der Gesamtbevöl-
kerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich lag.

Trotz der relativ geringen Zahl an Juden waren die Einnahmen sehr willkommen, 
mussten doch Repräsentation und Herrscha�saufgaben wie innere und äußere Sicher-
heit sowie die wirtscha�liche Entwicklung �nanziert werden. Zu den ohnehin gel-
tenden Steuerverp�ichtungen traten Schutzgelder in Höhe von � Taler �� Albus für 
Schutzjuden und � Taler �� Albus für Kameraljuden. Um überhaupt das Geleit zu er-
halten, musste ein Vermögen von mindestens ������� Talern nachgewiesen und bei 
Zuzug ein Einzugsgeld in Höhe von �� Taler �� Albus gezahlt werden. Von Zeit zu Zeit 
wurden Geleitsrenovationen in Höhe von �� Taler � Albus fällig. Schutzjuden zahlten 
darüber hinaus jährlich ein Neujahrsgeld über � Taler. Die Abgaben wurden meist di-
rekt an den Landesherrn abgegeben und stellten damit eine nicht zu vernachlässigende 
Größe in dessen Haushalt dar.14

In das geographische Gefüge der Saarregion kam durch das Aufgehen des Herzog-
tums Lothringen im Königreich Frankreich ���� wieder Bewegung. Es begannen recht 
bald Überlegungen über die Teilung des Kondominiums, da die gemeinsame Verwal-
tung immer wieder an gegensätzlichen Haltungen litt. Nach schwierigen Verhandlun-
gen einigte man sich ���� auf einen Teilungsvertrag zwischen Kurtrier und Frankreich, 
wonach die Saar die natürliche Grenze bildete.15 Die Hilbringer Juden gehörten dadurch 
zu Frankreich, während die Merziger und Brotdorfer Juden bei Kurtrier verblieben. Es 
ist zwar davon auszugehen, dass die Grenze kein unüberwindliches Hindernis darstellte, 
doch teilten die Juden der Region um Merzig jetzt zwei Rechtsräume mit unterschied-
lichen Steuer- und Handelsgesetzen. Die Wirtscha�s- und Sozialordnung änderte sich 
dadurch jedoch noch nicht grundsätzlich. Sie blieb dem spätabsolutistischen Denken 
verha�et und einem inneren Erneuerungsprozess fern.

Der große Sprung nach vorn: 
Juden an der Saar als französische Staatsbürger

Die Französische Revolution brach die gesellscha�liche Starrheit der Vormoderne auf. 
Die Saarregion wurde durch ihre Grenzlage schon früh von den Ereignissen in Paris 
und andernorts erfasst. Die neuen Ideen sickerten bis in die Peripherie durch und �e-

12	 Vgl. ebd., s. v. �Levy�, lfd. Nr. ����.
13	 Vgl. L������
��, Synagogengemeinden (wie Anm. ��), S. �� f.
14	 Vgl. K��
��-H��������, Juden (wie Anm. �), S. ��.
15	 Zu den einzelnen Bestimmungen vgl. H�������/H�

�������/K����, Territorien (wie 
Anm. �), S. ��.
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len angesichts des allgemein herrschenden Unmutes auf fruchtbaren Boden. Die sich 
seit Jahren in den cahiers de dolØances niederschlagende Unzufriedenheit der breiten 
Bevölkerung mit der reformfeindlichen Politik entlud sich mit der Revolution plötz-
lich auch gewaltsam.16 Viele cahiers aus den ehedem französischen Teilen des heutigen 
Saarlandes o�enbaren übrigens eine tiefsitzende antijüdische Haltung wie im wieder-
holt erhobenen Wuchervorwurf.17 Die Untertanen in der Saarregion wagten nach dem 
Pariser Vorbild von ���� auch den Aufstand, der allerdings recht bald niedergeschlagen 
wurde. Doch die mit Pathos aufgeladene Rhetorik der Nachbarn und die fortschrittli-
che Gesetzgebung in der Nationalversammlung bescherte der Revolution auch an der 
Saar weiterhin Zustimmung. Zugeständnisse der Landesherren entfalteten daher keine 
Wirkung mehr.18 ���� wurden die linksrheinischen Gebiete besetzt und ���� im Frieden 
von LunØville formal völkerrechtlich in das französische Staatsgebiet eingegliedert. Be-
reits ���� wurden das Saar- und Donnersbergdepartement auf dem Gebiet des heutigen 
Saarlandes eingerichtet.19

Die Anziehungskra� der Revolution lag jedoch nicht im Krieg und der Expansi-
on, sondern in den politischen, wirtscha�lichen und sozialen Umwälzungen. Die Ab-
scha�ung der Adelsprivilegien, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte sowie 
die Begründung der Gewerbefreiheit bedeuteten für viele Bewohner der Saarregion die 
Befreiung von den Feudallasten und den gesellscha�lichen Fesseln.20 Innerhalb kurzer 
Zeit sahen sich die Menschen im Linksrheinischen in die Moderne versetzt. Ohne die 
zuvor allenthalben erfahrene Gewalt veränderte sich die Gesellscha� grundlegend als 
eine �Revolution von oben und von außen�.21

Das betraf in besonderem Maße die jüdische Bevölkerung, die in doppelter Hinsicht 
unter den Repressionen des Ancien RØgime zu leiden hatte: Zum einen waren die Juden 

16	 Zum Umbruch während der Französischen Revolution an der Saar vgl. Johannes S�
����, Die 
Saarregion zur Zeit der Französischen Revolution und im Französischen Kaiserreich (���������), in: 
Das Saarland. Geschichte einer Region, hg. vom Historischen Verein für die Saargegend, St. Ingbert 
����, S. ������, hier S. ����� und �����.
17	 O�enbar wurde bei vielen cahiers voneinander abgeschrieben, so dass der Aussagewert zweifelha� 
erscheint. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die antijüdischen Klagen zur Durchsetzung eigener 
Vorteile ungeachtet der tatsächlichen Lage herhalten mussten. Die Beschwerden der Saarlouiser Metz-
gerzun� verrieten handfeste wirtscha�liche Interessen. Vgl. dazu Albert M���, Die Geschichte der 
Juden im Saarland vom Ancien RØgime bis zum Zweiten Weltkrieg, Saarbrücken ����, S. �� f.
18	 Fürst Ludwig von Nassau-Saarbrücken scha�e etwa kurzerhand die Natural- und Jagdfronden ab, 
nachdem er zehn Jahre zuvor ein ähnliches Ansinnen seiner Bürger noch schro� abgewiesen hatte. Vgl. 
ebd., S. ��.
19	 Das Moseldepartement mit seinen Gebieten links der Saar gehörte bereits zu Frankreich. Vgl. zu 
den einzelnen Verträgen und Etappen der französischen Expansion Elisabeth F�
������
, Vom 
Ancien RØgime zum Wiener Kongress (Oldenbourg Grundriss der Geschichte ��), München 5����, 
S. �����.
20	 Vgl. ebd., S. �����. Die Gesetzesreformen waren allerdings keineswegs unumstritten, sondern stets 
Gegenstand he�iger Auseinandersetzungen.
21	 Vgl. S�
����, Saarregion (wie Anm. ��), S. ��.
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wie jeder Untertan auch von politischer Partizipation ausgeschlossen, zum anderen un-
terlagen sie zusätzlich einer eigenen Gesetzgebung, die regionale Einhegung und �nan-
zielle Ausbeutung zum Ziel hatte. In den besetzten linksrheinischen Gebieten befanden 
sich die Juden allerdings zunächst in einem Zustand des rechtlichen Vakuums.22 Denn 
die französischen Gesetze galten nicht unmittelbar nach der Besetzung, sondern erst 
vier Jahre später.23 Von besonderer Bedeutung für die Bevölkerung der Saarregion war 
daher das Jahr ����, in dem zahlreiche Verordnungen und Gesetze zur Anwendung ka-
men. Mit den Franzosen wurden sie zu gleichberechtigten Staatsbürgern, die denselben 
Rechten und P�ichten unterlagen wie die christliche Mehrheitsbevölkerung. Grundla-
ge bildete das Emanzipationsdekret, das die Nationalversammlung ���� verabschiedete. 
Ein Makel blieb der Bürgereid auf die Verfassung, die jeder Jude leisten musste: 

L�AssemblØe Nationale, considØrant que les conditions nØcessaires pour Œtre citoyen français, 
et pour devenir citoyen actif, sont �xØes par la constitution, et que tout homme qui, rØunissant 
lesdites conditions, prŒte le serment civique, et s�engage à remplir tous les devoirs que la con-
stitution impose, a droit à tous les avantages qu�elle assure: RØvoque tous ajournements aux 
individus juifs qui prŒteront le serment civique, qui sera regardØ comme une renonciation à 
tous privilŁges et exceptions introduits prØcØdemment en leur faveur.24

Eine Folge der neugewonnenen Freiheit und Freizügigkeit war eine bislang nicht ge-
kannte Mobilität. Die Auswirkungen spürte man auch in Merzig: Die jahrzehntelange 
Stagnation im Hinblick auf die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung fand ihr Ende. 
Die Aussicht auf Erfolg, oder zumindest doch ein genügendes Auskommen, setzte zuvor 
gehemmte Krä�e frei. Auf der Suche nach Zukun�schancen siedelten sich zahlreiche 
neue Familien in der Stadt und den beiden Nachbardörfern Brotdorf und Hilbringen 
an.

Juden in Merzig: Eine expandierende Gemeinde

Für das Jahr ���� ist eine Liste der jüdischen Familien Merzigs überliefert, die zur Be-
rechnung des Beitrages für das Konsistorium, der Vertretungskörperscha� der Juden im 

22	 Vgl. K��
��-H��������, Juden (wie Anm. �), S. ��� f.
23	 O�ziell galten die alten Landesgesetze fort, doch darüber herrschte allgemeine Unklarheit und 
Unsicherheit. In diesen Jahren befand sich die Bevölkerung in einer Art rechtlichem Schwebezustand. 
Die besetzten linksrheinischen Gebiete waren noch nicht von den Feudallasten befreit, die als Abgaben 
an den französischen Staat geleistet werden mussten.
24	 Zitiert nach: Die Juden in der Französischen Zeit von ����/���� bis ����, bearb. von Editha B��
-
��, in: Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland 
von ���� bis ����, hg. von der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz/Landesarchiv Saarbrücken 
(Verö�entlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz ��), Bd. �, Koblenz ����, S. ��.
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Departement, in Trier diente. Danach lebten �� Juden in der Kleinstadt.25 Jeder fran-
zösische Jude musste auf Grundlage seines Vermögens Geld an den Oberrabbiner und 
den Grand Sanhedrin in Paris abführen.26 Im Gegensatz zu den nur unzureichend aus-
gebauten Verwaltungen der frühmodernen Kleinstaaten in der Saarregion erwies sich 
die französische bureaucratie als professionell und leistungsfähig. Die Liste, die Bürger-
meister Mathias Artois erstellte, führte insgesamt �� Familien mit Angaben zu Alter, 
Ehepartner, Zahl der Kinder, Vermögen und Beruf auf.27

Haushaltsvorstand Alter Ehepartner Kinder Vermögen (Fr) Beruf
Samuel Bendel �� Gerres Hanau - ohne Boucher
Abraham Berl �� LaiØ Machera - ���� Bouvier
Calmen Berl �� Layen Lewy � ��� Bouvier
Mathis Berl �� BayerlØ Wolf � ��� Bouvier
Sara Berl �� Witwe (Lazard Lewy) � ohne k. A.
Abraham Emmerich �� Ester Berl � ohne Instituteur
Mayer Frenkel �� Sara Herz � ohne Instituteur
Herz Hanau �� Gidel Wolf Creange k. A. ���� ohne
Moyse Hanau �� Breindel Hanau � ���� Commerçant
Salomon Hanau �� Ri�a Weil - ���� Bouvier
Salomon Hesse �� Gidel Berl � ��� Bouvier (farine)
Salomon Jonas �� Batschel Mayer � ���� Bouvier
Jonas Kain �� Mindel Sichel � ohne Boucher
Isaak Levy �� Eva Ulman � ���� Commerçant
Leib Salmen �� Kwendel Simon � ��� Boucher
Oscher Salmen �� Mindel Barg k. A. ���� Boucher
Mayer Weil �� Scheilen Hanau � ���� Commerçant

Tabelle �: Die jüdische Gemeinde Merzigs im Jahr ����

Die Tabelle verrät einige wichtige Strukturmerkmale einer jüdischen Gemeinde am 
Wendepunkt zur Moderne. Zunächst konzentrierten sich in Merzig zwei Familien, Berl 
und Hanau, die den Kern eines engen Verwandtscha�sge�echts bildeten. Aber auch 
andere Familien wie die Salmens oder Weils waren mehrfach vertreten. Neben dem 
streng endogamen Heiratsverhalten, das den Kreis der potenziellen Ehepartner sehr 
einschränkte, zeigt sich darin aber auch eine auf Festigung der ökonomischen Basis und 

25	 Bei ���� Einwohnern im Jahr ���� betrug der Anteil an der Gesamtbevölkerung immerhin �,� Pro-
zent.
26	 Zu den komplizierten und kon�iktreichen Vorgängen um die Beitragserhebung vgl. K��
��-
H��������, Juden (wie Anm. �), S. �������.
27	 Vgl. Landesarchiv Saarbrücken (LA SB), Best. Merzig ����, S. ���. Die Schreibung der Namen 
richtet sich nach den Angaben in der Quelle. 
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auf Erweiterung des gesellscha�lichen Ein�usses gerichtete Strategie. Besonders die alt-
eingesessene Familie Hanau gehörte innerhalb der jüdischen Minderheit zu den wohl-
habenden Juden. Mit ���� bis ���� Francs verwalteten die drei Vorstände der Familie 
Hanau ein durchaus nennenswertes Vermögen. Zudem war Scheilen Hanau mit Mayer 
Weil verheiratet, der auf ���� Francs an Eigentum geschätzt wurde.

Demgegenüber kamen auch wenig begüterte beziehungsweise mittellose Juden nach 
Merzig. Die Abkehr von einer an ökonomischen Maßstäben orientierten Politik führte 
zu einem vermehrten Zuzug von armen Juden. Die gab es zwar auch zuvor im Alten 
Reich, doch waren sie nun als Staatsbürger prinzipiell vor Ausweisungen geschützt und 
in ihrer Freizügigkeit (zu diesem Zeitpunkt) ungehindert. Fünf Merziger Familien führ-
te die Liste als unvermögend, weitere zwei mit einem Vermögen unter ��� Francs. Rund 
�� Prozent müssen damit als arm gelten. Auf der anderen Seite besaßen sechs Familien 
(�� Prozent) mit über ���� Francs relativ viel und gehörten auch im Vergleich zur Stadt 
insgesamt zu den Wohlhabenden.

Die Berufsstruktur gibt im Übrigen nur unzureichend Aufschluss über das Wohl-
standsniveau. So �nden sich mittlere und niedrige Vermögen bei den vier bouchers. 
Als Metzger spielten sie eine wichtige Rolle für die jüdische Gemeinde, die koscheres 
Fleisch benötigte. Die in der Liste als bouvier bezeichneten sechs (Vieh-) Händler deck-
ten ebenfalls eine große Bandbreite von arm bis reich ab. Eindeutig zu verorten sind 
lediglich die drei commerçants (Händler), die durchweg als vermögend gelistet wurden, 
und die beiden Lehrer, die kein nennenswertes Eigentum besaßen.28

Immobilienerwerb entwickelte sich in den ersten Jahren der relativen Freiheit nicht 
zu einem ausgeprägten Betätigungsfeld von Juden im linksrheinischen Raum. Entgegen 
den zeitgenössischen Vorurteilen betätigten sie sich kaum an den Nationalgüterverstei-
gerungen.29 Der französische Staat beabsichtigte, die immensen Staatsschulden durch 
die Versteigerung des eingezogenen Kirchengutes zu tilgen. Ergebnis war eine bis dahin 
beispiellose Besitzumschichtung von Grundeigentum. Im Kanton Merzig wurden �� 
unterschiedliche Objekte versteigert, die in der Regel zuvor zur Benediktinerabtei Mett-
lach oder zu Kurtrier gehörten.30 Davon wurden sicher zwei von einem jüdischen Käufer 
erworben, der nicht aus Merzig stammte. Cerf Worms aus Saarlouis kau�e zusammen 
mit seinem Sohn Jakob Worms am ��. August ���� zwei zur Versteigerung anstehende 

28	 Nähere Angaben zu Umfang und Art des Handels macht die Liste nicht.
29	 Vgl. Michael M�����, Säkularisation und Grundbesitz. Zur Sozialgeschichte des Saar-Mosel-Rau-
mes ��������� (Forschungen zur deutschen Sozialgeschichte �), Boppard ����, S. ���.
30	 Vgl. Säkularisation und Mediatisierung in den vier rheinischen Departements ���������. Edition 
des Datenmaterials der zu veräußernden Nationalgüter (Forschungen zur deutschen Sozialgeschichte 
�), hg. von Wolfgang S�
�����, Bd. �: Saar-Departement, Boppard ����, S. �������. Zu den Käufern 
und den Geschä�spraktiken vgl. Gabriele B. C������, Immobilienhändler und Spekulanten. Die so-
zial- und wirtscha�sgeschichtliche Bedeutung der Großkäufer bei den Nationalgüterversteigerungen 
in den rheinischen Departements ��������� (Forschungen zur deutschen Sozialgeschichte �), Boppard 
����.
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Lose. Neben einem Haus und einer Hütte handelte es sich bei den Immobilien um Wie-
sen und ˜cker in Mettlach und Besseringen, die zusammen für ���� Francs ersteigert 
wurden.31 

Die Bevölkerungsliste verdeutlicht noch einen weiteren bedeutenden Aspekt: Auch 
nach der prinzipiellen Freigabe der Berufswahl, der die Juden seit Jahrhunderten un-
terlagen, erfolgte keine Umorientierung in andere Tätigkeiten. Der Handel in seinen 
zahlreichen Ausprägungen, der jüdische Metzger und der jüdische Lehrer, der für die re-
ligiöse Unterrichtung der Kinder der Gemeinde zuständig war, blieben feste Konstanten 
jüdischen Lebens auf dem Land beziehungsweise in einer ländlich geprägten Kleinstadt 
wie Merzig. Der Befund nach erst wenigen Jahren der Freizügigkeit mag auf den ersten 
Blick wenig aufschlussreich sein, doch setzte sich das Festhalten an traditionellen Beru-
fen bis ins ��. Jahrhundert fort.32 

Wie noch zu sehen sein wird, sollte sich das Beharren auf dem Handelsgewerbe als 
richtige Entscheidung herausstellen, denn mit der sich beschleunigenden Industrialisie-
rung wuchs der Bedarf an Versorgungs- und Konsumgütern. In der Zeit des allgemeinen 
Umbruchs sollte sich gerade die Beibehaltung der Erwerbsgrundlage als Anker erweisen.

Ein Schritt zurück: Die Judengesetzgebung Napoleons

Mit der Französischen Revolution und Napoleon kam Bewegung in die europäischen 
Gesellscha�en. Die zahlreichen fortschrittlichen Gesetze veränderten die Lebenswel-
ten aller � besonders der Juden. Sie dienten nicht zuletzt der allgemeinen Integration 
und Kontrolle.33 Die Entscheidung der Nationalversammlung zur Gleichstellung der 
Juden war jedoch keineswegs unumstritten. Ablehnung und Vorurteile verschwanden 
auch mit dem Gesetz nicht, sondern blieben in der ö�entlichen Debatte immer präsent. 

31	 Ein zweiter Käufer hatte zwar einen jüdisch klingenden Namen, es konnte allerdings nicht zwei-
felsfrei festgestellt werden, ob er tatsächlich auch Jude war. Es handelte sich um Jean Salmon aus dem 
lothringischen Freistro�. Für insgesamt ���� Francs erstand er Wiesengrundstücke in Besseringen. In 
Freistro� lebte eine relativ große jüdische Gemeinde (übrigens eine Familie mit dem hier bereits ge-
nannten Namen �Hanau�), die Nachnamen der Ehefrauen der Familie Salmon lässt allerdings eher auf 
eine nichtjüdische Herkun� schließen. Vgl. ebd., S. ��� f. u. ��� sowie zu den Personen. Hans Peter 
K�����, Die Einwohner der Stadt Saarlouis (Quellen zur Genealogie im Landkreis Saarlouis und an-
grenzenden Gebieten ��), Bd. �, Saarlouis ����, S. ���� f. und Adolphe K���� und Alfred L����, Les 
habitants de Freistro� ���������, Filstro� ����, S. �������. 
32	 An dieser Stelle kann nicht näher auf die längerfristigen Entwicklungen innerhalb des Handels-
gewerbes eingegangen werden. Fest steht, dass die Merziger Juden im Wesentlichen dem Handel treu 
blieben, innerhalb des Sektors jedoch Innovationen und Neuerungen frühzeitig und erfolgreich ein-
führten. Vgl. H����
, Juden (wie Anm. �), S. �������.
33	 Vgl. Lutz K����
�����, Zur Rolle des Justizapparats auf dem linken Rheinufer, in: Erbfeinde im 
Empire? Franzosen und Deutsche im Zeitalter Napoleons, hg. von Jacques-Olivier B�����, Gabriele 
B. C������ und Pierre H��� (Beihe�e der Francia ��), Ost�ldern ����, S. ���.
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Dazu gehörte die Au�assung, dass die Juden an sich nicht nur Anhänger einer Religion 
seien, sondern auch einem Volk angehörten, das eigenen Regeln folgt und keine Assi-
milation wünsche.

Die o�ensichtliche und vermutete Andersartigkeit der Juden, sei es die Religion mit-
samt dem Stigma des �Jesusmörders�, seien es die strengen Verhaltens- und Ernährungs-
vorschri�en oder auch das endogame Heiratsverhalten, erhöhte angesichts der gewähr-
ten rechtlichen Gleichstellung den Akkulturationsdruck. Das vom Staat ausgegebene 
Ziel bestand im Aufgehen in der Mehrheitsgesellscha�.34 Das Problem bestand nun in 
der weit verbreiteten Vorstellung, dass die Assimilation35 der Juden kaum Fortschrit-
te gemacht habe. Die schrittweise Zurücknahme der prinzipiellen Gleichberechtigung 
durch Napoleon stieß demnach auch nur auf verhaltenen Widerstand. Insgesamt voll-
zog sich innerhalb weniger Jahre ein Wandel von der ho�nungsfrohen Emanzipation im 
Geiste der Au�lärung zu einer paternalistischen �Erziehungs�-Politik.

Zu den ersten Maßnahmen gehörte das Gesetz über die Vornamen und Namens-
veränderungen vom �. April ����.36 Als Vornamen wurden demnach nur noch die aner-
kannt, die als gebräuchlich galten, und feste Familiennamen mussten angenommen wer-
den. Auch wenn im gesamten Gesetzestext das Wort �Jude� oder �jüdisch� nicht vorkam, 
war die Stoßrichtung klar. Betro�en von dieser Regelung war in erster Linie die jüdische 
Bevölkerung, die traditionell keine Nachnamen kannte, sondern Personen mit dem Va-
tersnamen bezeichnete. Es tauchen in den Akten keine Merziger Juden auf, die um ���� 
noch die althergebrachte Benennung p�egten. Beim bereits oben genannten Ro�ell Jud 
war dies wohl um ���� noch der Fall. Für Napoleon indessen bildeten die aschkenasi-
schen Juden in Lothringen und im Elsass die Zielgruppe. Sie galten besonders im Ver-
gleich zu den sephardischen Juden um Bordeaux als rückständig und nicht integriert.

Einen nächsten Schritt der Zurücknahme erreichter Verbesserungen vollzog Napo-
leon mit dem Dekret vom ��. Mai ����.37 Darin bestimmte er zunächst mit einer Frist 
von einem Jahr, dass Gerichtsurteile zu Gunsten von Juden gegenüber Bauern nicht 
vollstreckt werden dur�en. Damit wurde Juden ein ordentlicher Rechtsweg zur Durch-
setzung ihrer Interessen vorenthalten. Hintergrund bildete der notorische Wuchervor-
wurf. Die Möglichkeit, Forderungen einklagen zu können, war für jüdische Händler 
enorm wichtig. Zahlungsausfälle aufgrund einer schwierigen wirtscha�lichen Lage oder 
aus Berechnung waren nicht selten. Vor dem Friedensgericht38 Merzig wurden im Zeit-

34	 Vgl. allgemein Shulamit V�����, Die Juden in Deutschland ��������� (Enzyklopädie Deutscher 
Geschichte ��), München ����, S. �.
35	 Zur Bezeichnung des Prozesses als �Akkulturation� bzw. �Assimilation� und die verschiedenen 
Konnotationen vgl. ebd., S. ��.
36	 Vgl. B��
��, Juden (wie Anm. ��), S. ��� f.
37	 Genannt wurden ausdrücklich die Departements Saar, Rur, Donnersberg, Ober- und Niederrhein, 
Rhein-und-Mosel. Vgl. ebd., S. ��� f.
38	 Das revolutionäre Frankreich richtete in jedem Kanton ein Friedensgericht ein. Die Richter waren 
gewählte Laien und sollten zur Sicherung des sozialen Friedens beitragen, indem sie vor einem Prozess 
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raum vom ��. Dezember ���� bis zum ��. März ���� insgesamt ��� Klagen geführt.39 Ju-
den waren in �� Fällen daran beteiligt, davon �� Mal als Kläger gegen einen christlichen 
Prozessgegner. In sechs Fällen waren Juden die Beklagten und in zwei standen sich Juden 
als Parteien gegenüber.

Bei den Klagen handelte es sich ausnahmslos um Handelsgeschä�e mit Vieh oder 
landwirtscha�lichen Produkten wie Korn, bei denen entweder nicht bezahlt oder nicht 
geliefert wurde. O�mals erschienen die Beklagten nicht vor Gericht, so dass dies als 
Schuldeingeständnis gewertet wurde. In einigen Prozessen waren sie geständig und wur-
den dementsprechend zur Zahlung der ausstehenden Summe verurteilt. Friedensrichter 
Anton Artois, zeitweilig auch Bürgermeister der Stadt und Teil der lokalen Führungs-
elite, ließ bei seinen Urteilen keine antijüdische Tendenz erkennen, zumal die Sachlage 
meist unstrittig war. Eine Ausnahme bildete die Klage von Philipp Worms gegen Joseph 
Levi, der seinerseits den Forderungen widersprach. Artois setzte darau�in dem Kläger 
eine Frist von acht Tagen, um entsprechende Beweise beizubringen. Weiteres zu diesem 
Vorgang wurde nicht aktenkundig.40

Die einfache Möglichkeit, Streitigkeiten vor dem Friedensrichter beizulegen und ei-
gene Interessen zu befriedigen, wurde von den Merziger Juden rege genutzt und verhalf 
ihnen, die Grundlage ihrer ökonomischen Existenz zu verteidigen. Das Dekret entzog sie 
dem Rechtsweg und verhinderte eine e�ektive Sicherung von berechtigten Ansprüchen.

Das Dekret vom ��. Mai ���� enthielt noch eine weitere Anordnung. Napoleon 
berief damit den Grand Sanhedrin ein, der sich aus Delegierten aller in Frankreich le-
benden Juden in Paris versammeln sollte. Dieser trat schließlich im August des Jahres 
zusammen und sollte sich vordringlich mit der Frage beschä�igen, wie sich jüdisches 
Recht zum staatlichen Recht verhält. Das beinhaltete die Haltung der Juden zur Einehe, 
zur Mischehe und zum Wucher.41 Das tiefsitzende Misstrauen gegenüber der jüdischen 
Bevölkerung kam damit unverhohlen zum Ausdruck.

Den Höhepunkt der antijüdischen Politik Napoleons bildete das dØcret infâme vom 
��. März ����, das für zehn Jahre Geltung erlangte.42 Es unterwarf alle ostfranzösischen 
Juden (also mit Ausnahme der Sepharden aus Bordeaux) einer jährlichen Prüfung zur 
Vergabe eines Handelspatents. Kredite an Frauen, Minderjährige und Soldaten wurden 
allgemein ausgeschlossen. Zinsen über fünf Prozent sollten durch gerichtlichen Be-
schluss herabgesetzt werden, bei Zinsen über zehn Prozent galt ein Vertrag als nichtig. 
Eine weitere Bestimmung kehrte die Beweislast um, denn die Einforderung einer Schuld 

vor einem ordentlichen Gericht eine gütliche Einigung herstellen sollten. Vgl. Marcel E�����, Die 
französische Friedensgerichtsbarkeit ��������� unter besonderer Berücksichtigung der vier rheini-
schen Departements (Rechtsgeschichtliche Schri�en �), Köln ����.
39	 Vgl. LHAK, Best. ���,��. Die Überlieferung von Gerichtsprozessen dieser Zeit in Merzig ist nur sehr 
lückenha�.
40	 Vgl. ebd.
41	 Vgl. B��
��, Juden (wie Anm. ��), S. �������.
42	 Abgedruckt ebd., S. �������.
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durch eine Obligation oder eine andere Art des Kredits wurde an den Nachweis ge-
knüp�, dass das Geld nicht auf betrügerische Weise verliehen wurde. Schließlich wurde 
die Niederlassungsfreiheit für Juden in den Departements des Ober- und Niederrheins 
aufgehoben und der Militärdienst als verp�ichtend erklärt.

Die Handelspatente sorgten umgehend für Unmut. Wurden sie verweigert, bedroh-
ten sie die wirtscha�liche Existenz eines Händlers � zumal Missbrauch angesichts der 
problemlosen Beseitigung unliebsamer Konkurrenz Tür und Tor geö�net war. Bürger-
meister Mathias Artois, Sohn des oben genannten Anton Artois, rief ö�entlich dazu auf, 
jüdische Vergehen beim Handel zu melden. Darüber beschwerten sich die Vertreter der 
jüdischen Gemeinde, Isaak Levy, Berl Abraham, Mathias Berl und Moyse Hanau, beim 
Präfekten Maximilien Xavier KØpler in Trier. Der Aufruf blieb indessen ohne Ergebnis. 
Von Wucher wurde nichts berichtet, lediglich ein Fall wurde geschildert, in dem Geld ge-
gen Getreide verliehen wurde und einmal wurden die Zinsen moniert.43 An anderer Stelle 
konstatierte Artois immerhin, dass ihm keine bedeutenden Beschwerden bekannt seien.44

Welche Motive der Judenpolitik Napoleons zugrunde lagen, wurde in der Forschung 
kontrovers diskutiert. Durchgesetzt hat sich jedoch die Ansicht, dass Nützlichkeits
erwägungen und Erziehungsabsichten prägend waren.45 Eine tief von Vorurteilen und 
Misstrauen geprägte Haltung verband sich mit dem Ziel, die Staats�nanzen und den 
drückenden Militärdienst zu entlasten. Für die Juden bedeutete dies aber auch, dass ih-
nen wiederholt und schmerzha� bewusst gemacht wurde, dass sie allein wegen ihrer 
Herkun� nicht wirklich zum französischen Staat gehörten. Die mit der Revolution ent-
fachten Ho�nungen mussten sich in tiefe Enttäuschung gewandelt haben. Sollten einige 
der Juden aus den linksrheinischen Departements nach der Niederlage Napoleons bei 
Waterloo und der anschließenden Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress die 
Erwartung gehegt haben, dass sich die Situation wieder zum Besseren wenden würde, 
sollten sie erneut desillusioniert werden. 

Wieder neue Herren: Die Preußen kommen

Die Saarregion �el nach den Bestimmungen des Wiener Kongresses größtenteils an 
Preußen. Merzig wurde Hauptort des neu gescha�enen Kreises Merzig, der wiederum 
zum Regierungsbezirk Trier gehörte. In den linksrheinischen Gebieten galt der Code 
Civil als so genannte �Rheinische Institutionen� weiter fort.46 Aber auch das dØcret infâ-

43	 Über diesen Vorgang vgl. LHAK, Best. ��� ����.
44	 Vgl. LA SB, Best. Merzig ����, S. ���.
45	 Vgl. V�����, Juden (wie Anm. ��), S. ��, und K��
��-H��������, Juden (wie Anm. �), S. ���.
46	 Die linksrheinische Bevölkerung hat die freiheitliche Gesetzgebung schnell schätzen gelernt und 
gegen Pläne der preußischen Regierung, das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR) 
einzuführen, hart verteidigt. Erst mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) von ���� endete die 
Rechtsprechung nach französischen Gesetzen in der Rheinprovinz. 
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me behielt seine Gültigkeit � und mehr noch, statt der Befristung auf zehn Jahre wie in 
Frankreich bestand es nun unbefristet.47

Die preußische Zeit begann denkbar ungünstig, zumal man den Preußen argwöh-
nisch begegnete. Neben der wiederholten Umorganisation der Verwaltung und dem 
Kampf um die Beibehaltung der rheinischen Institutionen hatten die neuen Provinzen 
mit einer verheerenden Hungersnot zu kämpfen. Den Auslöser bildete der indonesische 
Vulkan Tambora, der im April ���� mit einer gewaltigen Explosion ausbrach. Durch im-
mense Mengen an vulkanischem Material kam es zu einer Verdunkelung der Atmosphä-
re, die besonders in Nordamerika und Europa zum �Jahr ohne Sommer� ���� führte. 
Es folgte ein Hungerjahr, das tiefgreifende direkte und indirekte Wirkungen zeitigte.48

Auch das Rheinland allgemein und Merzig speziell waren von Hunger und Teuerung 
betro�en. Gerade die Preise der Grundnahrungsmittel stiegen stark und bedrohten die 
ohnehin schon prekäre Lage der armen Bevölkerung. So stieg in Merzig der Preis ei-
nes Hektoliters Weizen von �� Francs im September ���� auf �� Francs im Juni ����.49 
Im gleichen Zeitraum verteuerten sich Karto�eln von � auf �� Francs und Roggen von 
��,�� auf ��,�� Francs. Auch wenn die Preise danach wieder nachgaben, verharrten sie 
auf einem gefährlich hohen Niveau. Die Verwaltung der Stadt reagierte umgehend und 
organisierte Gegenmaßnahmen. Unter der Leitung des Landrats Werner und von Bür-
germeister Artois wurde mit der Generierung von Hilfsgeldern und der Verteilung von 
Unterstützungsleistungen begonnen. Neben dem vom preußischen Staat subventionier-
ten Au�auf von Roggen in größeren Mengen, um günstiges Brot anbieten zu können, 
bestand die Hilfe insbesondere in der Gründung eines Hilfevereins, bei dem sich die 
Mitglieder zu einer regelmäßigen Geldspende verp�ichteten.50

In einem Verzeichnis wurden die Mitglieder des Unterstützungsvereins aufgelistet. 
Darin �nden sich ��� Subskribenten, die in insgesamt sieben Terminen zusammen je 
��,�� Francs spendeten und �� Unterstützer, die an weniger Terminen Geld gaben.51 
Die Beträge schwankten zwischen �� Centime und � Francs. In der Liste tauchen die 
örtliche Führungsschicht und die wohlhabenden Bewohner der Stadt auf, die sich der 
Beteiligung an wohltätigen Maßnahmen kaum entziehen konnten. Unter ihnen befan-
den sich neben den Notabeln wie Landrat, Bürgermeister und Pastor auch einige reiche 

47	 Das Gesetz lief in Frankreich tatsächlich nach zehn Jahren aus, während es in der Rheinprovinz bis 
zur Verabschiedung des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden von ���� in Kra� blieb. Vgl. Friedrich 
B���������, Das europäische Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minderheit in der nichtjü-
dischen Umwelt Europas, Bd. �: Von ���� bis ����, Darmstadt 2����, S. ��� f.
48	 Von der Gründung von Landwirtscha�sschulen, über eine hohe Sterblichkeit, die berüchtigten 
antijüdischen Hep-Hep-Krawalle bis zur Horrorgeschichte als Genre lassen sich zahlreiche Auswir-
kungen auf den vulkanischen Winter dieser Jahre zurückführen. Vgl. allgemein Wolfgang B�
������, 
Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte, München 3����.
49	 Zu den Preissteigerungen vgl. LA SB, Best. Merzig ��. Die Angaben wurden noch in französischen 
metrischen Maßen und in Francs gemacht.
50	 Vgl. LA SB, Best. Merzig ����.
51	 Vgl. ebd.
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Witwen, jedoch keine Juden. Weshalb sich die Vermögenden unter ihnen nicht an der 
Hilfe beteiligten, bleibt unklar. Womöglich engagierten sie sich bereits in der Wohl-
fahrtsp�ege der jüdischen Gemeinde oder sahen sich angesichts der Krise außerstande 
einen �nanziellen Beitrag zu leisten.

Neben der Spenderliste sind zwei Armenlisten für Merzig überliefert. Zwar �nden 
sich auf dem ersten Verzeichnis vom ��. Januar ���� bei ��� registrierten Personen aus 
�� Familien keine Juden, doch tauchen auf der zweiten Liste vom ��. Mai ���� unter 
den ��� Familien mit insgesamt ���� Personen die jüdischen Familien Lewy, Moys, Jo-
seph, Brack und Cain auf.52 Insgesamt handelte es sich damit um �� Juden, die durch 
Geld- und Sachleistungen unterstützt wurden. Allen wurde ein guter moralischer Ruf 
bescheinigt.

O�enbar handelte es sich bei der ersten Liste um die ̃ rmsten der Stadt, die ohne jeg-
liche Reserven bereits bei mittleren Preissteigerungen existenziell bedroht waren. Unter 
ihnen �nden sich mehrheitlich Alte, die in der Liste als krank und schwächlich bezeich-
net wurden. Viele waren ehedem Almosenempfänger und Bettler. Bei der zweiten Liste 
wurden diejenigen Bewohner aufgenommen, die im Laufe der Verschärfung der Krise 
in eine bedrohliche Situation geraten sind. Die Zahl der Almosenempfänger war zwar 
auch bemerkenswert, doch gingen die meisten einem Handwerk nach oder versuchten 
als Bauer oder Tagelöhner ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

In der Übergangszeit von den Franzosen zu den Preußen ergab sich damit folgendes 
Bild: Die Armut an der rheinländischen Peripherie war bedrückend, noch mehr in den 
Hungerjahren, die dazu führten, dass bis zu etwa ��,� Prozent der Stadtbevölkerung 
auf Hilfe angewiesen war. Die jüdische Gemeinde war nur zu ��,� Prozent betro�en. 
Demgegenüber beteiligten sich rund �� Prozent an der Unterstützung für die Bedür�i-
gen.53 Die Juden von Merzig verfügten im Durchschnitt über weniger Vermögen als ihre 
christlichen Nachbarn, doch scheinen sie als Gruppe homogener gewesen zu sein. Sie 
gehörten weder zu den ärmsten, noch zu den reichsten Einwohnern. 

Außerdem deutete sich bereits hier ein Trend an, der für das gesamte ��. Jahrhun-
dert prägend für das ländliche und kleinstädtische Judentum sein sollte: Sie blieben 
dem Bereich des Handels in seiner vielfältigen Ausprägung vom Viehhandel über den 
Hausierhandel bis zum stationären Einzelhandel treu. Weder die gewährte Gewerbefrei-
heit, noch die vielen Bemühungen um eine �Produktivierung� der Juden in Handwerk 
und Landwirtscha� brachten eine nennenswerte Veränderung der Erwerbsstruktur mit 
sich.54 Innerhalb des Handelssektors erwiesen sie sich jedoch nicht als die beharrenden 

52	 Schreibung der Namen wie im Original. Vgl. ebd.
53	 Vgl. ebd. Die Zahl der Spender wurde um die geschätzte Zahl ihrer Familienangehörigen ergänzt. 
Direkt als Spender registriert waren �,� Prozent. ���� lag die Einwohnerzahl von Merzig bei ���� Per-
sonen.
54	 Vgl. zu diesem �emenkomplex Tanja R������, Produktivierungsbemühungen im Rahmen der 
jüdischen Emanzipationsbewegung (���������). Preußen, Frankfurt am Main und Hamburg im Ver-
gleich, Münster ����.
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Krä�e, sondern im Gegenteil in vielen Bereichen als Vorreiter bei der Einführung von 
Neuerungen und Innovationen.55 So waren es Juden, die als erste das neue Konzept des 
Kau�auses in Merzig einführten und somit nicht nur ein Symbol der Moderne brach-
ten, sondern auch einen Schritt in die Konsumgesellscha� wagten. 

Ein entscheidender Grund dür�en die Verdienstaussichten gewesen sein, denn die 
expandierende Wirtscha� im Zeitalter der Industrialisierung erö�nete den Juden her-
vorragende Perspektiven. Ihnen gelang ein enormer Aufstieg zu hohem durchschnittli-
chen Wohlstand. Bis dahin � am Ende des ��. Jahrhunderts � war es allerdings noch ein 
weiter Weg, auf dem sich die jüdischen Händler durch eine Reihe von neuen Methoden 
einen wirtscha�lichen Vorteil erarbeiteten. Die enge Verbindung zwischen Warenhan-
del und Kreditvergabe gehörte ebenso dazu wie das Arbeiten in weitgespannten Netz-
werken.56 Die Voraussetzungen dazu aber wurden in der Umbruchsphase der Jahre um 
���� gescha�en.

Juden zwischen Umbruchserfahrung und Kontinuität

Die Sattelzeit brachte für die europäischen Gesellscha�en immense Veränderungen mit 
sich. Aber gerade die Juden waren gleich in mehrfacher Hinsicht Wandlungsprozessen 
unterworfen. Zunächst erfuhren sie innerhalb eines kurzen Zeitraums den Wechsel 
mehrerer Herrscha�ssysteme: Vom Alten Reich zum erst revolutionären und dann na-
poleonischen Frankreich bis zu den Preußen. Das war verbunden mit einer Revolution 
der Rechtsordnung, die die Juden mehr noch als ihre christlichen Nachbarn in ein neu-
es Zeitalter katapultierte. Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit, eine kohärente und an 
au�lärerischen Idealen orientierte Gesetzgebung sowie Rechtssicherheit in professiona-
lisierten Gerichtsverfahren wirkten wie eine Initialzündung für die jüdischen Bewohner. 
Die in der vormodernen Vergangenheit o�mals erzwungene Migration wandelte sich in 
eine prinzipiell freiwillige Migration. Das Beispiel Merzig zeigte, dass mit der Freizü-
gigkeit auch die Juden in die Stadt kamen. O�enbar versprachen sich die mehrheitlich 
aus Lothringen oder dem Rechtsrheinischen zugezogenen Juden ein einträgliches Aus-
kommen.

Die hohe geographische Mobilität korrespondierte nicht mit einer hohen beru�i-
chen Mobilität � im Gegenteil. Der Handel in seinen vielen Ausformungen blieb zumin-
dest beim ländlichen und kleinstädtischen Judentum der überragende Sektor. Lediglich 
das Metzgerhandwerk bildete eine nennenswerte Größe, war aber mit dem Viehhandel 

55	 Vgl. H����
, Juden (wie Anm. �), S. �������.
56	 Vgl. ebd.
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eng verbunden.57 Die Neuorientierung des (groß)städtischen Judentums im Laufe des 
��. Jahrhunderts in die akademischen Berufe blieb auf dem Land aus.58

Das Leben von Juden im Rheinland, hier exempli�ziert an der Gemeinde von Mer-
zig, zeichnete sich durch zwei gegensätzliche Entwicklungsstränge aus: Veränderung 
und Beharrung. Ihre Welt wandelte sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, eine 
Welt, in der Selbst- und Fremdbestimmtheit neu ausgehandelt wurden. Das Jahr ���� 
� mehr noch aber im Grunde genommen das Jahr ���� � markiert für die Juden sym-
bolisch den Übergang in ein neues Zeitalter, in dem es nach wie vor Antijudaismus und 
Diskriminierung gab, in dem aber auch der Grundstein für einen beispiellosen wirt-
scha�lichen Aufstieg gelegt wurde.

57	 Im Hinblick auf die Erfordernisse auf koscher geschlachtetes Vieh bildete das Metzgerhandwerk 
traditionell den stärksten Berufszweig außerhalb des Handels. In Merzig lassen sich nur wenige Juden 
in anderen Handwerksberufen nachweisen.
58	 Besonders der Anteil der Juden in den freien Berufen, am akademischen Lehrpersonal und in der 
Presse stieg enorm an. Vgl. die klassische Studie von Monika R��
���, Der Eintritt der Juden in die 
akademischen Berufe. Jüdische Studenten und Akademiker in Deutschland ���������, Tübingen 
����; siehe auch Simone L�����, Jüdische Wege ins Bürgertum. Kulturelles Kapital und sozialer Auf-
stieg im ��. Jahrhundert, Göttingen ����.
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Politische Entscheidungsjahre ����, ���� und ����

Zäsuren und Übergänge aus Sicht der Rechtsgeschichte

�omas Gergen

����, ���� und ���� sind für die Rechtsgeschichte des Saarlandes wie auch der Groß- und 
Grenzregion von Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen und Luxemburg wichtige Eck-
daten. Denn auch nach ���� blieb der französische Code civil links des Rheins in Kra�. 
Dabei soll aufgezeigt werden, wie sorgfältig die Rechtsprechung mit der Fortgeltung 
alten Rechts schon nach Einführung des Code civil von ���� verfahren ist (I). Kam 
es ���� zur abrupten Einführung von Reichsrecht (II), ist die Zeit nach ���� durch ein 
ausgeprägtes Übergangsrecht gekennzeichnet, dem der Beitrag sein Hauptaugenmerk 
zuwendet, um auch hier neue Forschungsergebnisse aus ausgewählten Rechtsgebieten 
vorzustellen (III).1

I  Rheinisches Recht und das Nebeneinander 
von preußischem wie französischem Recht

�  Begri�sabgrenzungen

Der Begri� Rheinisches Recht bzw. der Rheinischen Institutionen wurde seit ����/�� 
in den Auseinandersetzungen um die Beibehaltung des französischen Rechts in den 
Rheinlanden unterschiedlich verwandt. Zunächst wurden darin die Abscha�ung des 
Lehnswesens des Ancien RØgime2 und die daraus resultierenden politischen und wirt-

1	 Der vorliegende Beitrag steht im Gedenken an Frau Elsa Mißler (���������), Saarwellingen, der ich 
viele Zeitzeugenhinweise zur saarländischen Geschichte verdanke.
	 Der Dr. Kurt Linster-Sti�ung, Wallerfangen, sei an dieser Stelle aufrichtig für ihre Unterstützung 
gedankt. Vgl. dazu auch frühere Verö�entlichungen des Verfassers: �omas G�����, �Muß Schildwach 
steh�n, Patrouille geh�n.� � Dem Rodener Heimatforscher Dr. Hans Prümm (���������) zum ���. To-
destag (����), in: Zeitschri� für die Geschichte der Saargegend �� (����), S. �������; D���., Von der 
Saarprovinz zum Saarland. Die Vorgängerorganisationen des Saarlandes bis zu den Abstimmungen von 
���� und ����, in: Saarländische Kommunalzeitschri� (SKZ, Saarländischer Städte- und Gemeindetag 
und Landkreistag Saarland) � (����), S. �������; D���., Europäisches Statut für die Saar? Eine Erin-
nerung an die Volksabstimmung vom ��.��.����, in: Juristen-Zeitung �� (����), S. ��� f. Zu weiteren 
Schri�en des Autors siehe: http://www.fries-herrmann.de/kanzlei/thomas-gergen [�.�.����].
2	 Zu Recht wies Hans-Walter H������� auf das schwierige Unterfangen hin, eine �Rechtsgeschich-
te des heutigen Saarlandes zu Zeiten des Ancien RØgime� zu schreiben. Vgl. seine grundlegende Dar-
stellung unter dem Titel �Die Saarregion im Alten Reich�, in: Das Saarland. Geschichte einer Region, 
hg. vom Historischen Verein für die Saargegend e. V. durch Hans-Christian H������� und Johannes 
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scha�lichen Freiheiten (vor allem die Gewerbefreiheit) gespiegelt. Sodann erfasst der 
Begri� die Umwälzungen auf rechtlichem Gebiet: Bald umschließt der Terminus die 
gesamte französische Rechts- und Gerichtsordnung, bald korrekterweise einzelne pro-
zess- oder gerichtsverfassungsrechtliche Institutionen, ja Errungenscha�en wie den 
Grundsatz der Ö�entlichkeit, der Mündlichkeit im Prozess, das Geschworenengericht, 
die Gleichheit vor dem Gesetz und die Trennung von Justiz und Verwaltung. Hinzu 
treten die Vertragsfreiheits- und Eigentumsgarantie, aber auch die durch die Trennung 
von Staat und Kirche eingeführte Eheschließung vor dem Standesbeamten sowie deren 
Beendigung durch die Zivilscheidung.

Die Napoleonischen Gesetzbücher setzen sich bekanntlich aus den cinq codes zusam-
men, nämlich dem Code civil aus dem Jahr ����, dem ���� in Kra� getretenen Code de 
procØdure civile, dem Code de commerce von ���� sowie dem Code pØnal von ���� und 
seiner bereits zuvor erlassenen Verfahrensordnung, dem Code d�instruction criminelle 
aus dem Jahr ����.3

Das Rheinische Recht ist nicht immer vollends deckungsgleich mit dem auf Napole-
on zurückgehenden französischen Recht, da es in den linksrheinischen Gebieten unter-
schiedlich rezipiert und auch weiterbearbeitet wurde. Dennoch kann man sagen, dass 
die Fortgeltung des französischen Rechts in den linksrheinischen Herrscha�sgebieten 
während des ganzen ��. Jahrhunderts bis zum Inkra�treten des BGB am ��.��.���� an-
dauerte.4 �Rheinischem Recht� unterstanden nicht nur das linksrheinische und bergi-
sche preußische Rheinland (hierzu gehörte das Saarland hauptsächlich), sondern auch 
die Bayerische Pfalz, Rheinhessen, das hessen-homburgische Oberamt Meisenheim, das 
oldenburgische Fürstentum Birkenfeld sowie das sachsen-coburg-saalfeldische bzw. ab 
���� Sachsen-Coburg und Gothasche Fürstentum Lichtenberg mit St. Wendel als Zen-

S�
����, St. Ingbert ����, S. �����. Hierzu zähle ich insbesondere die Wiederaufnahme der Forschung 
zu Weistümern, Jahrgedingen und Landrechten in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, denen zukün�ig 
in der gesamten Großregion SaarLorLuxElsass mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
3	 Franz D���, Französisches Recht � Rheinisches Recht � Deutsches Recht, in: ��� Jahre Code 
Civil im Rheinland. Eine Ausstellung der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Zusammenar-
beit mit dem Landesarchiv Saarbrücken und den Oberlandesgerichten Koblenz und Zweibrücken mit 
Unterstützung der Justizminister der Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen, hg. 
von Heinz-Günther B���� und Beate D����� (Verö�entlichungen der Landesarchivverwaltung 
Rheinland-Pfalz ���), Koblenz ����, S. �����, hier: S. ��; Adolf K����, Die rheinische Justiz und 
der rechtsstaatliche Gedanke in Deutschland. Zur Geschichte des Oberlandesgerichts Köln und der 
Gerichtsbarkeit in seinem Bezirk, in: Recht und Rechtsp�ege in den Rheinlanden. Festschri� zum 
���jährigen Bestehen des Oberlandesgerichts Köln, hg. und bearbeitet von Josef W������ und Adolf 
K����, Köln ����, S. �������. 
4	 Zur Bedeutung des BGB: Jörn E�����, Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), in: Deutsche Er-
innerungsorte. Eine Auswahl, hg. von Etienne F������� und Hagen S�
����, München ����, 
S. �������; Elmar W����, Vom französischen zum rheinischen Recht, in: D���., Französisches Recht 
in Deutschland. Acht Beiträge zur Geschichte des ��. Jahrhunderts (Annales Universitatis Saraviensis, 
Rechts- und Wirtscha�swissenscha�liche Abteilung ���), Köln u. a. ����, S. �����, hier: S. �� mit wei-
terführendem Hinweis zum Prozess des Wandels vom französischen zum rheinischen Recht.
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trum. Hinzu trat noch Baden mit der bereits ���� an badische Verhältnisse angepassten, 
ins Deutsche übertragenen und als �Badisches Landrecht� bezeichneten Fassung des 
Code Civil, welche im Übrigen auch handelsrechtliche Zusätze beinhaltete.

�  Die Diskussion um die Fortgeltung: ALR oder Code civil?

Die Beibehaltung des französischen Rechts stieß einerseits auf große Zustimmung, an-
dererseits auf nicht nur preußischen Widerstand. Teile des Adels und der Geistlichkeit 
standen dem Code Civil ablehnend gegenüber und plädierten für die Einführung des 
Allgemeinen Landrechts, während Wirtscha�s- und Bildungsbürgertum für die Erhal-
tung des Status quo eintraten.5 So war auch der preußische Justizminister Friedrich Leo-
pold von Kircheisen (���������) der Au�assung, dass sobald als möglich die linksrhei-
nischen Gebiete preußischem Recht unterstellt werden sollten, was darauf beruhte, dass 
unter Napoleons Herrscha� propagandistisch der Code civil als �Gesetzbuch Europas� 
zur moralischen Eroberung benutzt worden war und als Herrscha�sinstrument zur As-
similierung der eroberten Gebiete diente.6 ���� nahm die Immediat-Justiz-Kommissi-
on auf Initiative des Rechtsreformers von Hardenberg ihre Arbeit auf. Sie sollte eine 
zukün�ige Rechtsordnung und Verfassung für die preußische Rheinprovinz scha�en, 
indem sie vor Ort prü�e, ob die Einführung preußischen Rechts überhaupt den Wün-
schen der Bevölkerung entspreche.7 Die Einführung des preußischen Rechts scheiterte 
jedoch unter anderem daran, dass die Rheinprovinz keine rechtliche Einheit mehr mit 
ihren Nachbarn gebildet hätte und auch die mit dem französischen Recht verbundenen 
Fortschritte verloren gewesen wären. Wesentliche Schritte hin zu einem rechtsstaatli-
chen Verfahren bot das Prozessrecht, das heißt der Code de procØdure civile und der 
Code d�instruction criminelle im Unterschied zum preußischen Verfahrensrecht, das 
die Prinzipien der Ö�entlichkeit und Mündlichkeit der Verfahren, die Geschworenen-
gerichte und die freie Beweiswürdigung nicht kannte und stattdessen noch nach der 
Inquisitionsmaxime verfuhr.

Auch im materiellen Recht waren neue Prinzipien eingeführt worden, die trotz der 
Stein-Hardenbergschen Reformen dem preußischen Allgemeinen Landrecht noch 

5	 Werner S�
�����, Der Rheinische Provinziallandtag und der Kampf um die Beibehaltung des 
französisch-rheinischen Rechts (���������), in: Französisches Zivilrecht in Europa während des 
��. Jahrhunderts, hg. von Reiner S�
����, Elmar W���� und Reinhard Z��������� (Schri�en 
zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte ��), Berlin ����, S. ��� �.
6	 Elisabeth F�
������
, Traditionale Gesellscha� und revolutionäres Recht. Die Einführung des 
Code NapolØon in den Rheinbundstaaten (Kritische Studien zur Geschichtswissenscha� ��), Göttin-
gen ����, S. �� f. und S. ���.
7	 Tafel ��, in: ��� Jahre Code Civil im Rheinland (wie Anm. �), S. ���; Ernst L��������, Die Gut-
achten der Rheinischen Immediat-Justiz-Kommission und der Kampf um die Rheinische Rechts- und 
Gerichtsverfassung ���������, Bonn ����, S. �� und ��. 
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fremd waren: so die Freiheit und Gleichheit der Person, die Freiheit des Eigentums und 
des Rechtsverkehrs. Aus diesen Gründen scheiterten preußische Pläne am entschiede-
nen Widerstand der Rheinländer gegen die Einführung preußischen Rechts und auch 
an der intensiv und ö�entlich geführten Diskussion, in welcher Art und Weise das 
preußische Recht in der Rheinprovinz wieder zur Geltung gebracht werden könnte � 
nämlich mit oder ohne Anpassung an die französischen Grundlagen. Schließlich musste 
Preußen erkennen, dass das ���� erlassene Allgemeine Landrecht für die Preußischen 
Staaten (ALR) selbst einen so hohen Reformbedarf aufwies, dass die Einführung preu-
ßischen Rechts in die Rheinprovinz bis zur abgeschlossenen Novellierung des ALR im 
November ���� durch Kabinettsordre verschoben wurde.8 Diese Kabinettsordre stell-
te zugleich auch das Ergebnis der von Hardenberg eingesetzten Kommission dar.9 Die 
linksrheinischen Gebiete waren somit politisch, gesellscha�lich und wirtscha�lich mo-
derner als die Staaten, denen sie nun angeschlossen worden waren. 

Obwohl die Reform des ALR nie zu einem Abschluss gebracht wurde, begann die 
preußische Gesetzgebung das französische Recht zu rezipieren, und da sich die Be-
ziehungen zwischen der Rheinprovinz und Preußen immer weiter stabilisierten, wur-
de nach ���� im Zuge preußischer Rechtsvereinheitlichung das Napoleonische Recht 
durch das preußische ersetzt, so zum Beispiel durch das nach dem Muster des Code de 
Commerce gebildete Allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch von ����.10 

Bis in die jüngste Zeit fanden Teile des Code Civil sogar als Partikularrecht in eini-
gen deutschen Gebieten Anwendung. So galt bis zum Erlass der Nachbarrechtsgesetze 
in Rheinland-Pfalz vom �. Januar ���� oder im Saarland am ��. Februar ���� gebietswei-
se weiter das Nachbarscha�srecht des Code civil, das heißt Artikel ���, ��� Absatz �, ��� 
bis ��� (§ �� Nr. � Saarländisches Nachbarrechtsgesetz vom ��. Februar ����, Amtsblatt 
S. ���). Auf alte Rechtsverhältnisse ist manchmal heute noch das zum Zeitpunkt ihrer 
Entstehung geltende frühere Recht anzuwenden; so gri� das OLG Zweibrücken in sei-
ner Entscheidung vom ��.��.���� (� W ��/��) in einem Wegerechtsstreit in der ehema-
ligen bayerischen Pfalz auf altrechtliche Regelungen des Code civil zurück.11

Zu den weiteren Institutionen des Rheinischen Rechts gehören die Ideale der Fran-
zösischen Revolution, die nicht nur die Freiheit der Person, sondern auch des Eigen-
tums, die vertrags- und wirtscha�liche Betätigungsfreiheit, die Rechtsgleichheit aller 
Bürger und die Trennung von Kirche und Staat beinhalten.12 Dazu zählen natürlich 
auch die Ö�entlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, das Anklageprinzip, 
die freie Verteidigung und das Geschworenengericht. In diesem Zusammenhang stellt 
das Rheinische Notariat die einzige Institution des französischen Rechts dar, die bis 

8	 D���, Französisches Recht (wie Anm. �), S. ��.
9	 Tafel ��, in: ��� Jahre Code Civil im Rheinland (wie Anm. �), S. ���. 
10	 D���, Französisches Recht (wie Anm. �), S. ��.
11	 Entscheidung des OLG Zweibrücken vom ��.��.���� (� W ��/��), in: Neue Juristische Wochen-
schri� ����, ���������.
12	 F�
������
, Traditionale Gesellscha� (wie Anm. �), S. �. 
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heute überdauert hat.13 Dabei waren die cinq codes � allen voran der Code NapolØon 
� das Ergebnis der revolutionären Gesetzgebung. Die Ideale der Französischen Revolu-
tion wurden in ein egalitäres Privatrecht gegossen, waren aber noch weit davon entfernt, 
die alles beherrschenden Prinzipien der Kodi�kation zu sein.14 Dennoch nahmen diese 
Ideale entscheidenden Ein�uss insbesondere auch auf das Prozessrecht.

�  Zivilrechtliche Stärken des französischen Rechts

Starke Ein�üsse des Code civil zeigten sich im Erb-15 und vor allem im Familienrecht.16 
Die Gedanken von der Gleichheit der Person und der Trennung von Staat und Kirche 
führten zu wesentlichen ˜nderungen in den Bestimmungen über Eheschließung und 
-scheidung. So wurde es als Ausdruck der Ungleichheit und Unfreiheit begri�en, dass 
die Zugehörigkeit eines Menschen zu einer Kirche über ihn und seine rechtlichen Bezie-
hungen entscheiden sollte. Die kirchlichen Tauf-, Heirats- und Sterbe-Register wurden 
des Weiteren durch �staatliche� Register ersetzt, die jetzt nicht mehr primär religiöse 
Ereignisse wie Taufe und Beerdigung aufzeichnen sollten, sondern die Geburt und den 
Tod des Menschen.17 Ergo ging die revolutionäre Gesetzgebung auch von der Eheschlie-
ßung als rein staatlicher Angelegenheit aus. Dabei war das revolutionär Neue an der 
Zivilehe zum einen das Verständnis von der Eheschließung als Vertrag zwischen den zu-
kün�igen Ehepartnern, zum andern die Möglichkeit der Ehescheidung aufgrund � wir 
würden heute sagen �unüberbrückbarer Di�erenzen� oder �Zerrüttung� (siehe § ���� 
BGB); rechtlich wurde der Scheidungsgrund als pour cause d�incompatibilitØ d�humeur 

13	 D���, Französisches Recht (wie Anm. �), S. ��.
14	 Vgl. zur Rechtspraxis: Detlef S�
����
��, Das rheinische Recht in der Gerichtspraxis des 
��. Jahrhunderts: ein Beitrag zur Auslegung rezipierter Rechtsnormen (Schri�enreihe des Instituts für 
Europäisches Recht der Universität des Saarlandes �), Stuttgart ����.
15	 Zum Erbrecht in: J. J. K������, Die wirthscha�liche Lage des Bauernstandes in Gebirgsdistricten 
des Kreises Merzig (Reg.-Bez. Trier), insbesondere in den Bürgermeistereien Wadern, Weißkirchen und 
Hausstadt, in: Bäuerliche Zustände in Deutschland. Berichte verö�entlicht vom Verein für Socialpoli-
tik, Bd. �, Leipzig ����. Eine Untersuchung zu Merzig, allerdings erst aus dem Jahre ����, bringen David 
��� M�������� und Mathias S�
�������, Der Ein�uss des Code Civil auf das Erbrecht des rhei-
nischen Adels, in: ��� Jahre Code civil. Die napoleonische Kodi�kation in Deutschland und Europa, 
hg. von W. S�
����� und M. S�
������� (Rechtsgeschichtliche Schri�en ��), Köln/Weimar/
Wien ����, S. �������.
16	 Vgl. auch Ulrich D�����
����, Die Entwicklung des privaten französischen Vormundscha�s-
rechts von ���� bis zur Gegenwart, München ����.
17	 Elmar W����, Die Anfänge der Zivilstandsregister. Notizen zur Einführung des französischen 
Rechts in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Saargegend, in: D���., Französisches 
Recht in Deutschland. (wie Anm. �), S. ��; auch abgedruckt in: ��� Jahre Landgericht Saarbrücken, 
Festschri�, hg. vom LG Saarbrücken in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Rechtswissenscha� der 
Universität des Saarlandes, Köln u. a. ����, S. �������; D���., Vom französischen zum rheinischen 
Recht, in: D���., Französisches Recht in Deutschland (wie Anm. �), S. ��. 
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et de caractŁre bezeichnet.18 Indem sie in die Kompetenzen staatlicher Verwaltung und 
Jurisdiktion �el, normierte man die obligatorische Zivilehe vor dem Zivilstandsbeamten 
sowie auch die Möglichkeit der Ehescheidung. Der Code Civil nahm jedoch die Mög-
lichkeit der vertraglichen Ehescheidung zurück und ersetzte sie durch den Scheidungs-
akt des Zivilstandsbeamten, bei dem die Durchführung eines vorhergehenden gerichts-
förmigen Verfahrens unabdingbar war.19

Das Gesetz vom ��. September ���� über die Einführung des Zivilstandsregisters 
galt unmittelbar in den zum DØpartement Moselle gehörenden Gebieten, so auch in 
Saarlouis. Daher reichen hier die in den Archiven überlieferten Bestände auch bis zum 
�. Januar ���� zurück, dem Tag, an dem die Benutzung eines Zivilstandsregisters durch 
obengenanntes Gesetz verp�ichtend wurde. Für die später unter französische Herrscha� 
gelangten saarländischen Regionen erging am �. Mai ���� ein Dekret, mit dem alle fran-
zösischen Gesetze und Erlasse über Zivilstand und Zivilstandsregister in den insgesamt 
vier rheinischen Departements eingeführt wurden. Die Umsetzung zog sich hin, weil 
grundsätzliche Fragen, wie die Kostentragung für notwendige Materialien, wie das 
Stempelpapier, und die P�icht der drei Konfessionen zur Ablieferung der Kirchenbü-
cher sowie die Ernennung von Beamten, die die Register unter anderem für Saarbrücken 
und St. Johann zu führen hatten, erst noch geregelt werden mussten. In Saarbrücken war 
die Berufung der Zivilstandsbeamten als einziger Stadt neben Trier im Saardepartement 
notwendig, weil nur die Städte solche Beamten zu berufen hatten, die mehr als ���� 
Einwohner hatten und somit über eine eigene Munizipalverwaltung verfügten. In Saar-
louis war bereits seit ���� der jeweilige Munizipalagent bzw. sein Adjoint für das Zivil-
standsregister zuständig. Allerdings verlief die Einführung des Registers in Saarbrücken 
nicht wie in anderen Gegenden unter großem Widerstand, sondern erfolgte nach der 
Regelung der Einzelfragen im Herbst ���� zügig.20 Nachdem die rheinischen Gebiete 
nach ���� wieder unter die Herrscha� deutscher Staaten überführt worden waren, teilte 
das Registerwesen nach he�igen Kontroversen das Schicksal des Rheinischen Rechts 
und wurde nicht durch preußische Gep�ogenheiten und Verwaltungspraxis ersetzt.21 
So wurde in Preußen das staatliche Standesamtsregister erst ���� eingeführt.

18	 F�
������
, Traditionale Gesellscha� und revolutionäres Recht (wie Anm. �), S. ��; Elmar 
W����, Ehescheidung vor dem Standesbeamten. Das revolutionäre Scheidungsrecht und seine Praxis 
in Saarbrücken, in: Zwischen Saar und Mosel. Festschri� für Hans-Walter Herrmann zum ��. Geburts-
tag, hg. von Wolfgang H������
�, Wolfgang L����� und Reinhard S�
������ (Verö�entlichun-
gen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung ��), Saarbrücken ����, 
S. �������, hier: S. ���. 
19	 W����, Vom französischen zum rheinischen Recht (wie Anm. �), S. ��.
20	 W����, Die Anfänge der Zivilstandsregister. Notizen zur Einführung des französischen Rechts in 
Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Saargegend, in: D���., Französisches Recht in 
Deutschland (wie Anm. �), S. �� f. 
21	 Ebd., S. ��.
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Eine negative Entwicklung soll aber an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Der 
Code civil behandelte alle Kinder bei der Erbscha� gleich, was zu einer Besitzzersplit-
terung und Bodenparzellierung führte. Die hohen demographischen Sprünge in der 
Bevölkerung noch hinzugenommen, führte dies zu Massenarmut, die wiederum Migra-
tionsprozesse bis hin zur Auswanderung nach Übersee bedingte.22

�  Wie sah die Spruchpraxis der Gerichte aus?

Die Archivrecherche, allen voran im Saarländischen Landesarchiv in Scheidt, ist dürf-
tig: Der Bestand V ist wegen kriegsbedingter Verluste (die Akten waren in Koblenz aus-
gelagert und sind dort ���� verbrannt) sehr lückenha�. Die Akten reichen nicht weit 
genug zurück: Beim Landgericht Saarbrücken beginnt der Bestand erst ab ����, beim 
Amtsgericht Saarbrücken ab ����. Zum Friedens- bzw. Amtsgericht Saarlouis existie-
ren erst Bestände seit ����. Auch die anderen Gerichte, zum Beispiel das Friedensge-
richt St. Wendel, haben keine Prozessakten aus der ersten Häl�e des ��. Jahrhunderts. 
St. Wendel hat aus dieser Zeit lediglich Grundbücher. So verbleiben die Schlussfolge-
rungen aus den gedruckten Quellen. Hierzu folgen zwei Beispiele, eines aus dem Fami-
lien-, ein weiteres aus dem Strafrecht.

a) Landgericht Saarbrücken (����)

Ein spannender Fall spielte vor dem Landgericht Saarbrücken, welches in seiner Sitzung 
am �. Juni ���� entschied, dass das Ehegüterrechtsstatut trotz Geltung des Code civil an-
geknüp� werden musste an den Zeitpunkt der Eheschließung, die vor dessen In-Kra�-
Treten ���� in der vormaligen Herrscha� Ottweiler erfolgt war.

Mithin war nach Nassau-Ottweilerischem Landrecht zu urteilen. Danach war eine 
Erbscha� dem Sonder-Vermögen eines Ehepartners (hier der Ehefrau) zuzurechnen. 
Denn die Erbscha�sauseinandersetzung (�eilung, liquidation) unter Miterben war ein 
eigener Erwerbstitel. Nach Art. ���� Code civil wäre dies gerade nicht so ausgegangen, 
sondern danach wäre das Erbgut in das gemeinsame Ehevermögen gefallen. Dazu zitiert 
das Gericht aus dem ���� in Paris erschienenen TraitØ de la communautØ von Robert-
Joseph Pothier (���������) die Passage communautØ n. ��� seq.; damit ist belegt, dass 
die Richter die bis ins ��. Jahrhundert entwickelten Grundsätze des Internationalen 
Privatrechts applizierten, das heißt die Anknüpfung des Erb- und Ehegüterstatuts an 
das Ehestatut sowie dessen zeitliches Entstehen beachteten. Mithin war, da die Ehe vor 
Einführung des Code civil geschlossen worden war, das Recht des Ortes auf die Ehegü-
ter anzuwenden, welches das damalige Recht war, das heißt das Ottweilerische Recht.

22	 Wolfgang B�
������ und Gabriele B. C������, Geschichte des Saarlandes, München ����, 
S. �� f.
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Beachtenswert ist, dass die Richter, obwohl sie es nicht anwendeten, das französi-
sche Recht prü�en, jedoch wegen der Anknüpfung der Eheschließung an die Zeit vor 
Einführung des Code civil an der Saar schließlich doch das Ehestatutarrecht (also Land-
recht) anwendeten.

b) Strafurteil: Der Assisenprozess um den Mord in der Buschbacher Mühle zu Roden

Beim Assisenprozess um den Mord in der Rodener Buschbacher Mühle wird das Ne-
beneinander von konserviertem französischen Prozessrecht und preußischem Strafrecht 
aufgezeigt werden können (����/��):23

Es waren dies die Prozessmaximen der Ö�entlichkeit und der Mündlichkeit: Es 
wurden fast �� Zeugen an vier Verhandlungstagen in extenso verhört. Preußisches 
Strafrecht (nämlich das Strafgesetzbuch, StGB, von ����) wurde einerseits angewandt, 
unabänderlich andererseits die französische Verfahrensordnung, vor allem die Instituti-
on der von Frankreich inspirierten Geschworenengerichtsbarkeit. Prozessrechtlich von 
Belang ist dabei der Antrag, dass der königliche Assisenhof nach Anleitung des Gesetzes 
vom ��. Brumaire des Jahres VIII. verordnen sollte, daß seine Mitgliederzahl durch einen 
Ergänzungsrichter verstärkt und daß dem Geschworenengerichte zwei durch das Loos zu 
bestimmende Ergänzungsgeschworene beigegeben werden möchten. 

Dieser Beschluss wurde genauso umgesetzt. Das Urteil des Anklagesenats des Rheini-
schen Appellations-Gerichtshofes Köln vom ��. Dezember ���� wurde ebenfalls verle-
sen, wodurch die in Rede stehende Criminal-Prozedur vor den Königlichen Assisenhof 
zu Saarbrücken verwiesen wurde.24 Ebenfalls von französischem Recht zeugt der Unter-
suchungsrichter (juge d�examination respektive juge d�instruction).25 Materiell-rechtlich 
handelt es sich um Täterscha� und Teilnahme. Die Verurteilung erging aufgrund von 

23	 Der Prozess wird auf �� Druckseiten ausführlich geschildert und ist verö�entlicht im Saarlouiser 
Verlag von Franz Stein: Criminal-Prozedur nebst �ollständigem Anklage-Akt gegen Nicolaus Herrig, Jo-
hann Peter Buschbacher, Jacob Buschbacher, Margaretha Buschbacher, Wittwe �on Georg Goutt, Elisabeth 
Senzig, Wittwe �on Johann Buschbacher, Elisabeth Buschbacher, Wittwe �on Nicolaus Hesse, wegen Mor-
des respective Verleitung zum Morde des Gerbers Georg Goutt, verhandelt �or dem Königlichen Assisen-
Hofe zu Saarbrücken in der Sitzung �om �. Februar ���� und den folgenden Tagen. Zur Familie Busch-
bacher siehe Klaus M����, Buschbacher Müller und Schmiede im Saarraum, in: Unsere Heimat �� 
(����), S. �������, insbes. S. ��� f. sowie Uwe Eduard S�
����, Bänkelgesang: eine außergewöhnliche 
genealogische und sozialgeschichtliche Quelle, in: Unsere Heimat �� (����), S. �������. Die Buschba-
cher Mühle wurde später auch Schöns-, Kreuz- und Böttlermühle genannt. Die Stadt Saarlouis erwarb 
das Anwesen und ließ die Mühle ���� abbrechen, heute be�nden sich darauf Wohnhäuser (Böttlermüh-
le am Hauptbahnhof ).
24	 Criminal-Prozedur, S. ���.
25	 Criminal-Prozedur, S. ��; grundlegend dazu Hermann �eodor S�
������, Die rheinische Ge-
richtsverfassung und das rheinische Strafverfahren, Altenburg ����.
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§ ���26.��. N° � und �27, und § ��28 des preußischen Straf-Gesetz-Buches von ���� und 
Art. �� § � des Einführungsgesetzes. Dies hatte auch das �ö�entliche Ministerium� bean-
tragt, wobei hier der französische MinistŁre public klar durchschimmert.29 

Kennzeichen dieses Prozesses ist also das Aufeinandertre�en von materiellem preu-
ßischem Straf- und französischem Prozess- wie auch Gerichtsorganisationsgesetz. Dies 
war typisch für die Gerichtsprozesse in den Ländern, in denen � vor allem links und 
rechts des Rheins � französisches Recht eingeführt worden war. Dies bedeutete, dass 
die preußische Kriminalordnung von ����, die bis zur Einführung der Reichs-Strafpro-
zessordnung (StPO) ���� galt, überhaupt keine Rolle spielte, weil sie durch französische 
Prozessregeln verdrängt war.

Der Landauer Assisenprozess, bei dem über die Anklagen des Hambacher Festes ver-
handelt wurde, hätte ohne die Geltung dieser Grundsätze, das heißt mit der bayerischen 
Strafprozessordnung, nie die Medienwirksamkeit gehabt, die er dank des französischen 
Code d�instruction criminelle erreichte.30 

26	 Preußisches Strafgesetzbuch von ����, Fünfzehnter Titel. Verbrechen und Vergehen wider das Leben.
§ ��� [Mord]: Wer �orsätzlich und mit Ueberlegung einen Menschen tödtet, begeht einen Mord, und wird 
mit dem Tode bestra�. Neben der Todesstrafe ist zugleich auf Verlust der bürgerlichen Ehre zu erken-
nen, wenn der Mord an einem leiblichen Verwandten der aufsteigenden Linie oder an dem Ehegatten 
begangen wird.
27	 Dritter Titel. Von der �eilnahme an einem Verbrechen oder Vergehen
§ �� [Teilnahme]: Als �eilnehmer eines Verbrechens oder Vergehens wird bestra�: �) wer den �äter 
durch Geschenke oder Versprechen, durch Drohungen, Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch 
absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines Irrthums oder durch andere Mittel zur Begehung des 
Verbrechens oder Vergehens angereizt, verleitet oder bestimmt hat; �) wer dem �äter zur Begehung des 
Verbrechens oder Vergehens Anleitung gegeben hat, ingleichen wer Wa�en, Werkzeuge oder andere Mittel, 
welche zu der �at gedient haben, wissend, daß sie dazu dienen sollten, verscha� hat, oder wer in den 
Handlungen, welche die �at �orbereitet, erleichtert oder �ollendet haben, dem �äter wissentlich Hülfe 
geleistet hat.
28	 § �� [Strafzumessung]: Auf den �eilnehmer an einem Verbrechen oder Vergehen oder an einem 
stra�aren Versuche eines Verbrechens oder Vergehens ist dasselbe Strafgesetz anzuwenden, welches auf den 
�äter Anwendung �ndet. Wird festgestellt, daß im Falle des § �� Nr. � die �eilnahme keine wesentliche 
war, so tritt statt der Todesstrafe oder lebenslänglichen Zuchthausstrafe zeitige Zuchtshausstrafe und, wenn 
außerdem festgestellt wird, daß mildernde Umstände �orhanden sind, Gefängniß �on zwei bis zu zehn 
Jahren ein.
29	 Criminal-Prozedur, S. ��, ��, ��; Heinrich S�
����
��, Vom �ministŁre public� zur Staatsanwalt-
scha�, in: Recht und Rechtsp�ege in den Rheinlanden (wie Anm. �), S. �������; allgemein Max B��, 
Die Behördenverfassung in der Rheinprovinz seit ����, Bonn ����.
30	 �omas G�����, Der Ein�uss des Code d�instruction criminelle in den deutschen Territorien, in: 
Deutsch-Französisches Strafrechtsvergleichendes Kolloquium. ���� Jahre Code d�instruction crimi-
nelle � Le Bicentenaire du Code d�instruction criminelle� vom ��.���.�.����, hg. von Heike J���, 
Jocelyne L������-H�

� und Claude W���, Bd. �, Baden-Baden ����, S. �����.
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�  Fazit

Die Beispiele bestätigen den Befund, dass trotz Grenzverschiebungen und staatsrechtli-
cher Neuausrichtung ���� das Rheinische Recht noch bis nahezu ��� Jahre danach über-
leben konnte. Die Richter wendeten sogar, wenn es nach den Regeln der Anknüpfung 
geboten war, das Recht an, das vor dem Code civil gegolten hatte. Denn nach noch 
heute geltenden Grundsätzen des Internationalen Privatrechts knüp�en die Urteile an 
das jeweilige Statut (Ehestatut, Erbstatut, Vertragsstatut, Belegenheitsstatut) an, was zur 
Folge haben konnte und musste, dass nicht materielles französisches Recht (Code civil), 
sondern noch Nassauisches Landrecht (Ottweiler) angewandt werden musste.

Es ist auch gleichermaßen ersichtlich, dass französisches Gerichts- und Prozessrecht 
bis zur Einführung eigener Ordnungen in Preußen auch nach der Reichsgründung ���� 
noch angewandt wurde. Rheinisches Recht als das besondere, von französischem Recht 
geprägte Regionalrecht blieb sogar applizierbar bis ins ��. Jahrhundert. Denn noch der 
Rheinische Senat des Reichsgerichtes musste als Revisionsinstanz französisches Recht 
kennen, welches langsam ausklang.31

Rheinisches Recht war im Ergebnis nicht das Einführen des französischen Rechts 
um jeden Preis, denn die Richter arbeiteten nach den Grundsätzen des internationalen 
Privatrechts, wenn zwei Rechtsordnungen aufeinandertrafen, und knüp�en die maß-
geblichen Statute (Ehe-, Ehegüterstatut) an das maßgebende Ereignis, hier die Ehe-
schließung, und folgerichtig an das zu jenem Zeitpunkt geltende Recht konsequent an.

II  Einführung der Hitler-Gesetzgebung im �Saargebiet� 
mit nur anfangs leichten Hindernissen

�  Die Zeit vor ����

a) Unveränderte Zugehörigkeit zum Deutschen Reich trotz Völkerbundsmandat

Der Terminus �Saar(becken)gebiet� ist Abschnitt IV (Artikel �����) des Versailler Ver-
trages (VV) entlehnt, der am ��. Januar ���� in Kra� trat. Bereits durch diesen Friedens-
vertrag zwischen Deutschem Reich und Alliierten vom ��. Juni ���� war das Schwer-
industrierevier an der mittleren Saar mit den zugehörigen Arbeiterwohngebieten aus 

31	 �omas G�����, Gerichtsbarkeit in Napoleonischer Zeit. Neuordnung des Gerichtswesens, Tren-
nung von Justiz und Verwaltung, Cinq Codes, Rheinische Institutionen, Appellationsgericht Trier, in: 
Recht. Gesetz. Freiheit. ��� Jahre Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken, Ausstellungskatalog 
(Verö�entlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz ���), Mainz ����, S. �����; sowie 
zusätzlich Gudrun S�����
�, Der Rheinische Revisions- und Kassationshof in Berlin (���������). 
Ein rheinisches Gericht auf fremdem Boden (Schri�en zur Europäischen Rechts- und Verfassungsge-
schichte ��), Berlin ����.
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preußischem und bayerischem Gebiet herausgelöst und für die Dauer von �� Jahren ei-
ner vom Völkerbund eingesetzten und ihm allein verantwortlichen Regierungskommis-
sion unterstellt worden.32 Die Kommission verfügte gemäß §§ �� und �� des Saarstatuts 
sowohl über die gesetzgebende als auch die vollziehende Gewalt.

Das abgetrennte Gebiet hatte bis ���� teilweise zur preußischen Rheinprovinz (Krei-
se Ottweiler, Saarbrücken-Land, Saarbrücken-Stadt, Saarlouis und Teile der Kreise Mer-
zig und St. Wendel), teilweise zur bayerischen Rheinpfalz (Bezirksamt St. Ingbert, Teile 
der Bezirksämter Homburg und Zweibrücken) gehört. Mithin war das Saar(becken-)
gebiet kleiner als das Bundesland Saar, welches Gebietserweiterungen der Jahre ����/�� 
seinen heutigen Umfang verdankt.

Trotz der Abtrennung kam es staatsrechtlich zu keiner ˜nderung. Denn das Land 
an der Saar blieb Teil des Deutschen Reiches, ebenfalls Preußens und Bayerns. So nahm 
die Bevölkerung am ��. Januar ���� an den Wahlen zur Deutschen Nationalversamm-
lung, am ��. Januar ���� an den Wahlen zum preußischen bzw. am �. Februar ���� an 
den Wahlen zum bayerischen Landtag teil.33 Die Staatsangehörigkeit der Saareinwohner 
blieb gleichfalls unberührt, was sich aus § �� Saar-Statut ergab. Das Saargebiet war kein 
eigener Staat, sondern ein politisches, völker- und staatsrechtliches Gebilde sui generis.

b) Einfrieren des deutschen Rechtszustandes vom ��. November ����

Der Versailler Vertrag trat nach der Rati�kation durch Deutschland per Gesetz über 
den Friedensschluss zwischen Deutschland und den alliierten und assoziierten Mäch-
ten vom ��. Juli ���� (Reichsgesetzblatt = RGBl. S. ���) sowie von Seiten der alliierten 
Großmächte am ��. Januar ���� in Kra�.34 § �� des Saar-Statuts ordnete an, dass die am 
��. November ���� im Saargebiet gültigen Vorschri�en in Kra� blieben:

Die Gesetze und Verordnungen, die im Saarbeckengebiet am ��. No�ember ���� in Kra� waren, bleiben 
(abgesehen �on den mit Rücksicht auf den Kriegszustand getro�enen Bestimmungen) in Kra�.
Sollten aus allgemeinen Gesichtspunkten oder um diese Gesetze und Verordnungen mit den Bestim-
mungen des gegenwärtigen Vertrags in Einklang zu bringen, ˜nderungen notwendig werden, so wer-
den diese durch den Regierungsausschuß nach ˜ußerung der gewählten Vertreter der Bevölkerung be-
schlossen und durchgeführt. Über die Form der Einholung dieser ˜ußerung entscheidet der Ausschuß.

32	 Zusammensetzung und Befugnisse dieser Regierungskommission behandelt Hellmut K����
, Re-
gierung und Volksvertretung im Saargebiet, Leipzig ����; grundlegend auch Hans W���
���, Recht 
und Verwaltung im Saargebiet, Trier ����.
33	 Robert W�����, Die Rechtsentwicklung im Saarland, in: Justizblatt des Saarlandes ����, S. ����
���, hier S. ���.
34	 Bekanntmachung über die Errichtung des ersten Protokolls über die Niederlegung von Rati�ka-
tionsurkunden zu dem Friedensvertrage zwischen Deutschland und den alliierten und assoziierten 
Mächten. Vom ��. Januar ����, in: RGBl. S. ��.
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Die Regierungskommission, die am ��. Februar ���� ihr Amt antrat, erhielt fortan 
alle Befugnisse, die zuvor dem Deutschen Reich, Preußen oder Bayern zugestanden 
hatten. Bei neuen Gesetzen und Verordnungen musste die Regierungskommission die 
gewählten Vertreter der Bevölkerung anhören, war allerdings bei der Verabschiedung 
dieser Vorschri�en nicht an deren Zustimmung gebunden (§ �� VV). Daher kann der 
am ��. März ���� gescha�ene Landesrat mit �� gewählten Volksvertretern nicht als ech-
tes Parlament quali�ziert werden, sondern lediglich als eine Volksvertretung mit bera-
tenden Funktionen ohne Gesetzesinitiativrecht. Verkündungsblatt war im Übrigen das 
�Amtsblatt der Regierungskommission des Saargebietes�.

c) Das Problem der �Intervallgesetze�

Eingedenk der Tatsache, dass die Bestimmung, im Saargebiet gelte das deutsche Recht 
nach dem Stand vom ��. November ����, erst am ��. Januar ���� in Kra� trat, das Saar-
gebiet aber in der Zwischenzeit uneingeschränkt zum Deutschen Reich gehörte, wur-
de diskutiert, welches Recht gelten sollte. Einerseits vertrat die Regierungskommission 
die Rechtsmeinung, diese so genannten �Intervallgesetze� seien nicht anwendbar. Die-
se Au�assung wird deutlich in der Verordnung der Regierungskommission betre�end 
Schlichtungsausschüsse vom �. Mai ����: In der Erwägung, daß die Verordnung über Ta-
rifverträge, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und Schlichtung �on Arbeiterstreitigkei-
ten �om ��. Dezember ���� im Saargebiet keine Geltung hat [�]. Darüber hinaus kann für 
diese Ansicht ins Feld geführt werden, dass die Regierungskommission die Reichsabga-
benordnung vom ��. Dezember ���� per eigener Verordnung vom �. Dezember ���� und 
die Verordnung über das Erbbaurecht vom ��. Januar ���� via eigener Saar-Verordnung 
vom �. Juni ���� ausdrücklich eingeführt hatte.35

Andererseits bejahte das Reichsgericht in einer Entscheidung vom ��. Juni ���� die 
Fortgeltung dieser �Intervallgesetze�. Da die wesentlichen Vorschri�en aus dieser Zeit 
auch per Verordnung im Saarland eingeführt worden waren, ist diese Frage eher akade-
mischer Natur bzw. bleibt sie allenfalls beschränkt auf die noch kürzere Zeit zwischen 
In-Kra�-Treten im Reich und Verordnung im Saargebiet.

d) Scha�ung von Eigenrecht per Verordnung der Regierungskommission

Das materielle Recht blieb zwar grosso modo erhalten. Eine wichtige Rolle spielte indes 
die Aufwertungsgesetzgebung, die weitgehend der des übrigen Reichsgebietes folgte, je-
doch mit den Unterschieden, die den wirtscha�lichen Gegebenheiten entsprangen, vor 
allem der Einführung der Frankenwährung im Jahre ����. Die Aufwertung der Grund-
pfandrechte machte eine Korrektur der Grundbücher erforderlich.

35	 W�����, Rechtsentwicklung (wie Anm. ��), S. ��� f.
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Das Strafgesetzbuch erfuhr neue politische Stra�atbestände, etwa zum Schutz der 
Verfassung des Saargebietes, der Regierungskommission und ihrer Mitglieder, der 
staatsbürgerlichen Rechte, der Hoheitszeichen und der politischen Körperscha�en des 
Saargebietes. Das Jugendstrafrecht wurde durch die Jugendgerichtsverordnung vom 
��. August ���� dem Reichsgebiet angepasst.

Im Zivilprozess-, Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht wurde der Rechtszu-
stand vom Jahre ���� nur unwesentlich modi�ziert. So führte die Verordnung vom 
��. Februar ���� die Vergleichsordnung vom �. Juli ���� nahezu unverändert an der Saar 
ein. Nach § �� des Saar-Statuts wurden die existierenden Zivil- und Strafgerichte (die 
damaligen �� Amtsgerichte und das Landgericht in Saarbrücken) beibehalten. Die neue 
Grenzziehung machte indes die ˜nderung einiger Amtsgerichtsbezirke erforderlich.36 

e) Der �Oberste Gerichtshof � in Saarlouis

Um Kon�ikte zu lösen, die durch die Fortgeltung des deutschen Rechts während der 
Völkerbundszeit (���������) au�auchen konnten, gab es im Saarland bereits sehr früh 
Formen von Obergerichten, die der gemischten Rechtsordnung gerecht werden sollten, 
nämlich den �Obersten Gerichtshof �. Dieser war auf Grund von § �� des Saar-Statuts 
per Verordnung vom �. Januar ���� mit Sitz in Saarlouis gescha�en worden.

Neben einem Verwaltungsgericht mit der Bezeichnung �Verwaltungsausschuss 
in Saarbrücken� wurde überdies als oberste Instanz in Verwaltungsstreitigkeiten ein 
Oberverwaltungsgericht (OVG) in Saarlouis eingerichtet. Es trat für die preußischen 
Gebietsteile an die Stelle des preußischen OVG in Berlin und für die bayerischen Ge-
bietsteile an die Stelle des bayerischen VG in München. Organisatorisch war das OVG 
mit dem Obersten Gerichtshof verbunden. Der Präsident des Obersten Gerichtshofes 
war in Personalunion kra� Amtes auch gleichzeitig Präsident des OVG. Das Gericht 
bestand aus zwölf Richtern: dem Präsidenten, sechs Richtern und fünf höheren Ver-
waltungsbeamten. Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts und des OVG unterstanden 
nicht dem Justizministerium, sondern dem Präsidenten der Regierungskommission in 
seiner Funktion als Leiter des Innenressorts. Es gab keine Institution eines Verfassungs-
gerichtshofs. Für die Auslegung der Verfassung des Saargebiets war einzig und allein die 
Regierungskommission berufen.37

36	 D���., Rechtsentwicklung (wie Anm. ��), S. ���. Eine grundlegende Forschung zu diesen �� Jahren 
Recht der Völkerbundszeit sollte in Aussicht genommen werden, so zum Beispiel in Vorbereitung des 
���-jährigen Gedenkens an den VV ����/��.
37	 Vgl. hierzu insbesondere Hans-Walter H�������, Die Errichtung des Landgerichtes Saarbrücken 
und die Ausdehnung seiner Zuständigkeit auf das Saarindustrierevier, in: ��� Jahre Landgericht Saar-
brücken (wie Anm. ��), S. ����, hier S. �����, sowie Hans N���, Der Oberste Gerichtshof des Saarge-
bietes zu Saarlouis, Diss. Würzburg ����; W���
���, Recht und Verwaltung (wie Anm. ��), S. ��. Ob 
damit eine Reminiszenz an das oberste Gericht verbunden war, das seit dem Ende des ��. Jahrhunderts 
für die �Saarprovinz� zuständig war, als die Stadt Saarlouis Baillage et siŁge prØsidial war, oder ob es die 
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f ) Der Versailler Vertrag und die Abstimmung

Kapitel III der Anlage zum Versailler Vertrag trug die Überschri� �Volksabstimmung�. 
Sein § �� gebot die Durchführung einer Abstimmung der Saar-Bevölkerung nach Ab-
lauf einer Frist von �� Jahren nach Inkra�treten des Vertrags, wobei eine Abstimmung 
gemeinde- bzw. bezirksweise über folgende drei Fragen stattzu�nden hatte: Beibehal-
tung der durch den Versailler Vertrag und seine Anlage gescha�enen Rechtsordnung 
(Status quo), Vereinigung mit Frankreich oder Vereinigung mit Deutschland.

Stimmberechtigt war ohne Unterschied des Geschlechts jede zur Zeit der Abstim-
mung über �� Jahre alte Person, die bei Unterzeichnung des Vertrags in dem Gebiet ge-
wohnt hat. Dies entsprach Art. �� der Weimarer Reichsverfassung vom ��. August ����, 
die im Gegensatz zur Bismarckschen Reichsverfassung von ���� das Frauenwahlrecht 
zugelassen und das Erstwähleralter von �� auf �� Jahre abgesenkt hatte. Eine eigens vom 
Rat des Völkerbunds festgesetzte Wahlordnung garantierte die freie, geheime und un-
beein�usste Stimmabgabe (Reichsgesetzblatt, RGBl., Nr. ��� (����), Anlage § ��). Eine 
Kommission zur Vorbereitung, Leitung und Überwachung der Abstimmung trat bereits 
am �. Juli ���� ihr Amt im Saargebiet an. Sie erklärte unverzüglich die Abstimmungspe-
riode für erö�net, gab den vom Völkerbund festgelegten Termin der Volksabstimmung 
ö�entlich bekannt und richtete einen Aufruf an die Bevölkerung, während der Abstim-
mungsperiode Ruhe und Ordnung zu wahren und dazu beizutragen, dass die Anord-
nungen der Kommission nach Wort und Geist durchgeführt würden. Art. �� der Wahl-
ordnung legte die Abstimmung auf Sonntag, den ��. Januar ����, rechtsverbindlich fest.

Zwei wichtige Rechtstexte umsäumten die geordnete Vorbereitung der Abstim-
mung: Einmal die Bekanntmachung über Maßnahmen zur Sicherstellung der Freiheit 
und Aufrichtigkeit der Volksabstimmung im Saargebiet vom ��. Juli ���� sowie die Ver-

�ruhige Abgelegenheit abseits vom aufregenden Leben der Großstadt� war, die der damalige Minister 
der Justiz, der Däne Graf Moltke-Huitfeld, bei seiner Erö�nungsrede des �Obersten Gerichtshofes� 
beschwor (dazu N���, S. �� f.), mag hier dahinstehen. Sicher stritten beide Argumente für den Gerichts-
sitz Saarlouis. Vgl. dazu Karl-Heinz F�����, Einst �O�zier-Speise-Anstalt� und �Höhere Töchterschu-
le� � Die Dienstgebäude der saarländischen Verwaltungsgerichte, in: Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
Saarland. Festschri� zum ��jährigen Bestehen des Oberverwaltungsgerichts und des Verwaltungsge-
richts in Saarlouis, hg. von D���., Saarbrücken ����, S. �������, hier S. ��� f. Das OVG des Saarlandes 
be�ndet sich unterdessen heute nicht mehr in den Räumen des ehemaligen O�zierskasinos. Das OVG 
zog innerhalb von Saarlouis um, das Gebäude wurde veräußert und neuerlich ein Hotel erö�net. Weder 
im Kreisarchiv Saarlouis noch im Landesarchiv Saarbrücken be�nden sich Akten zum Präsidialgericht 
von Saarlouis. Fündig wird man indes beim Conseil dØpartemental de la Moselle, Archives Moselle, 
Institutions, Juridictions secondaires, SØrie B. ����, ����, ���� und ����bis, http://www.archives��.
com/phocadownload/�._ARCHIVES_ANCIENNES/cours-juridictions-V�/frad��¡��baillage¡��
de¡��sarrelouis.pdf [��.�.����]. Dazu demnächst �omas G�����, Saarlouis � SiŁge prØsidial und 
Oberster Gerichtshof. Ein Blick auf die saarländische Rechtsgeschichte seit ����. Festschri� für BGH-
Richter Detlef Fischer, hg. von Ulrich F���, Markus G�
�����, Gerhart K���� und Marcus O���� 
(im Druck).
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ordnung betre�end die Errichtung eines Obersten Abstimmungsgerichtshofes und von 
Kreisgerichten im Saarbeckengebiet. Der Oberste Abstimmungsgerichtshof, der seinen 
Sitz in Saarbrücken nahm, bestand aus Präsident, Vizepräsident und sechs Richtern. 
Er war wie die ihm nachgeordneten acht Kreisgerichte, die in den Kreisstädten saßen, 
international zusammengesetzt. Nach Art. �� �. der Errichtungsverordnung dur�en die 
Kreisgerichte und der Oberste Abstimmungsgerichtshof während der Abstimmungs-
periode in der Zeit vom �. Juli ���� bis zum ��. Februar ���� angerufen werden; dies 
galt insbesondere dann, wenn eine stra�are Handlung politischen Charakter hatte und 
geeignet war, die Aufrechterhaltung der ö�entlichen Ordnung zu gefährden, die Vorbe-
reitung oder Durchführung der Abstimmung zu behindern oder die Freiheit und Integ-
rität der Bürger vor, während und nach der Abstimmung bzw. die freie, aufrichtige und 
geheime Stimmabgabe zu beeinträchtigen.

Art. �� und �� �. der Wahlordnung sahen ferner vor, dass der Oberste Abstimmungs-
gerichtshof in erster und letzter Instanz über die sich auf die Abstimmungslisten bezie-
henden Einsprüche entscheiden musste, denen die Kreisbüros im Widerspruchsverfah-
ren nicht abhalfen. Jeder abstimmungs- und nicht abstimmungsberechtigte Bewohner 
des Saargebietes konnte im Rahmen des gewährleisteten Minderheitenschutzes beim 
Obersten Abstimmungsgerichtshof in der Zeit vom �. März ���� bis ��. März ���� Be-
schwerde einlegen, falls er wegen seiner politischen Haltung bezüglich der Volksabstim-
mung eine Verfolgung, eine Vergeltungsmaßnahme oder eine Schlechterstellung durch 
Frankreich oder Deutschland trotz der von ihnen abgegebenen Garantieerklärungen 
erlitten hatte.

�  Die Geschehnisse nach dem �Treuebekenntnis� vom ��. Januar ����

Am ��. Januar beschloss der Völkerbund gemäß Art. �� VV die Rückgliederung des 
Saargebietes an Deutschland. Das Gesetz vom ��. Januar ���� über die vorläu�ge Ver-
waltung des Saarlandes betonte: Das Treuebekenntnis �om ��. Januar ���� hat bestätigt, 
daß das deutsche Saarvolk mit der Deutschen Nation eine unlösbare Einheit bildet. Um die 
Verwaltung des Saarlandes in die Verwaltung des Reichs wieder einzufügen, hat die Reichs-
regierung das folgende Gesetz beschlossen [�].38 Damit �el auch der Oberste Gerichtshof 
in Saarlouis fort; Oberlandesgerichtspräsident und Generalstaatsanwalt in Köln wach-
ten nunmehr über die Justizverwaltung.

38	 RGBl. I, S. ��; Curt G�����, Die Rückkehr des Saarlandes zum Reich, in: Zeitschri� für Straf-
rechtswissenscha� ����, S. ���; Fritz J�����, Die nationalsozialistische Herrscha�sübernahme an der 
Saar (Verö�entlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung �), 
Saarbrücken ����, S. ��� f.
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a) Eingliederung in den Hitler-Einheitsstaat

Zum Zeitpunkt der Rückgliederung der Saar an Hitler-Deutschland war der Bundes-
staat der Weimarer Reichsverfassung bereits Geschichte, sodass die Saar in einen Ein-
heitsstaat zurückkehrte: Das Gesetz über den Neuau�au des Reiches vom ��. Januar 
���� mit seinen Durchführungsverordnungen, bei denen es sich, wie beim Rückgliede-
rungsgesetz erneut um Provisorien handelte, hatte neben der Au�ebung der Volksver-
tretungen der Länder den Übergang der Hoheitsrechte der Länder auf das Reich und 
die Unterstellung der jeweiligen Landesregierungen unter die Reichsregierung angeord-
net. Die Länder waren damit zu simplen �Mittelinstanzen� degradiert. Das von ihnen 
gesetzte Recht war nunmehr Reichsrecht mit örtlich beschränktem Geltungskreis, ergo 
partielles Reichsrecht. Da längst die Bildung neuer Reichsgaue geplant war, war auch die 
Erhaltung der Einheit des Saarlandes nur ein kurzes Unterfangen, auf dem Weg zur Ein-
gliederung in die Reichsgaue. Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen wird deut-
lich, dass die frühere Unterscheidung zwischen Reichs- und Landesrecht nicht mehr 
gelten sollte und konnte. Auch früheres Landesrecht wurde durch reichsrechtliche Vor-
schri�en neu gefasst. Rechtsquellen waren nicht mehr die Sammlungen des preußischen 
oder bayerischen Landrechts, sondern lediglich das Reichsgesetzblatt und das Amtsblatt 
des Reichskommissars für das Saarland. Grundlage der Rechtsangleichung im Saarland 
bildete § � des Rückgliederungsgesetzes.

Das Saargebiet kam am �. März ���� als eigene Verwaltungseinheit zum Reich. Hitler 
führte bekanntermaßen den Terminus �Saarland� mit der Gemeindeordnung ein. Die 
Bestimmungen des VV bedingten, dass sich die Nationalsozialisten erst mit dem Tag 
der Rückgliederung, das heißt zum �. März ���� und nicht bereits mit der so genannten 
Machtergreifung (also zum ��. Januar ����) an der Saar entfalten konnten, wenn auch 
schon im Vorfeld im Wege der �Gleichschaltung� von Verbänden und Organisationen 
trotz aller gegenteiligen Bemühungen der auf strikte Neutralität bedachten Regierungs-
kommission zahlreiche Schlüsselstellungen von ihnen besetzt worden waren. 

b) Übergangszeit bis zum �. März ���� dank des Römischen Abkommens

Erwähnenswert ist die Zeit vom �. März ���� bis zum �. März ����. Das Römische Ab-
kommen gewährte nämlich Personen, die am ��. Februar ���� bereits ihren Wohnsitz 
im Saarland hatten, lebenswichtigen Schutz, insbesondere gegen die Umsetzung der 
Gesetze, die nach dem �. März ���� im Reich erlassen wurden. Der Reichsminister des 
Inneren Frick wies darauf hin, dass aufgrund dieses Abkommens gesetzliche Bestim-
mungen und Verwaltungsmaßnahmen, welche Sonderbehandlungen aufgrund von 
Sprache, Rasse oder Religion vorsahen, bis einschließlich ��. Februar ���� im Saarland 
keine Anwendung �nden sollten. Neben der Erhebung der Reichs�uchtsteuer gehörten 
hierzu das Reichsbürgergesetz und das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und 
der deutschen Ehre, beide vom ��. September ����. Die Ansicht des Oberstaatsanwaltes 
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in Saarbrücken, dass das Römische Abkommen nur anzuwenden sei, wenn die dadurch 
geschützten Personen ihren Wohnsitz im Saarland auch beibehielten, wurde von der 
�. Stra�ammer des Landgerichtes Saarbrücken mit Beschluss vom ��. November ���� 
abgelehnt. Die Kammer lehnte die Erö�nung des Hauptverfahrens gegen einen Juden 
ab (angeklagt war Rassenschande) und hob auch einen fehlerha� erlassenen Ha�befehl 
des Amtsgerichts Birkenfeld auf.39 �Ein Jahr Galgenfrist für die Juden der Saar�, ein Auf-
satztitel des Saarbrücker Rabbiners Dr. Lothar Rothschild, wurde auf diese Weise in der 
Verwaltungs- und Spruchpraxis der Gerichte sichtbar.40

Bereits vor der Abstimmung, am ��. Juni ����, hatten die saarländischen israelitischen 
Gerichtsreferendare an die Regierungskommission eine Denkschri� gerichtet, damit sie 
ihre Ausbildung beenden konnten. Der Präsident des Oberlandesgerichts in Köln, zu 
dessen Bezirk das Saargebiet gehörte (Zweigstelle war in Saarlouis), wollte die betrof-
fenen Referendare vom Dienst und als Beamte im Vorbereitungsdienst suspendieren.41

c) Trotz Allmacht des Staates: Rechtsunsicherheit durch Kompetenzkon�ikte

Auch das erstarkende Hitler-Regime hielt sich an die völkerrechtlichen Regeln, wie vor 
allem den Schutz der Juden, bis März ����. Gleichwohl ist für die Zeit davor, ja sogar für 
die vor ���� eine allmähliche Radikalisierung beziehungsweise ein Gleichlauf mit der 
Entwicklung im Reich zu konstatieren.

Darüber hinaus ergaben sich Kon�ikte im Rechtsalltag wegen Kompetenzkon�ik-
ten, so zwischen fortbestehenden preußischen Institutionen wie dem Landrat einerseits 
sowie der Partei und dem Militär andererseits. Das Kriegstagebuch des Landrats Dr. 
Franz Schmitt vom ��. August ���� bis ��. Januar ���� macht diese Gemengelage deut-
lich und ist daher eine wichtige und meines Erachtens nach editionswürdige Quelle, die 
sich im Kreisarchiv Saarlouis unter der Signatur I ��� be�ndet. Schmitt (���������) 

39	 Erlass des Reichskommissars, Abt. I a, an die Landräte des Saarlandes, den Polizeipräsidenten und 
die Staatspolizeistelle in Saarbrücken betre�end die Nichtanwendung des Gesetzes zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deutschen Ehre und des Reichsbürgergesetzes, zitiert bei Hans-Walter H���-
����, Das Schicksal der Juden im Saarland ���� bis ����, in: Dokumentation zur Geschichte der jü-
dischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland von ���� bis ����, hg. von der Landesarchiv-
verwaltung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landesarchiv Saarbrücken (Verö�entlichungen 
der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz ��), Koblenz ����, S. �������, hier S. �������, ���, sowie 
Dokumente �� (S. �������), �� (S. ���), �� a und b (S. �������). 
40	 Ebd. Dokument �� (S. �������). Beachte zum Sondergericht für politische Stra�aten am Land-
gericht Saarbrücken (seit ���� aktiv) die Studie von Elmar M�����, Die Rechtsprechung des Sonder-
gerichts nach der Saarrückgliederung von ����, in: ��� Jahre Landgericht Saarbrücken (wie Anm. ��), 
S. �������. 
41	 Ebd. Dokument �� (S. �������). Zur Juristenausbildung in der Saargebietszeit: W���
��� (wie 
Anm. ��), S. ��; zu den Rechtsanwälten in Saarlouis siehe die Detailstudie von �omas G�����, 
Rechtsanwälte im und aus dem Landkreis Saarlouis, in: Unsere Heimat. Mitteilungsblatt des Landkrei-
ses Saarlouis für Kultur und Landscha� ��, He� � (����), S. �������.
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verfügte über eine klassisch preußische Juristenausbildung; nach Assessorexamen in 
Berlin wurde er ���� in Heidelberg mit seiner Arbeit �Die Au�ragsangelegenheiten im 
preußischen Kommunalrecht� promoviert.42 Nachdem er von ���� bis ���� kommissa-
rischer Landrat des Kreises St. Wendel gewesen war, übernahm er ���� den Landkreis 
Saarlouis (Saarlautern). Als Vorsitzender des �Freimachungsstabes� hatte Schmitt die 
Gesamtverantwortung für die Freimachung der �Roten Zone�, ein Gebiet, das sich links 
der Saar erstreckte und rechts der Saar bis zur Linie östlich Schwalbach, Hülzweiler, 
Dynamitfabrik Saarwellingen und Die¢en hinzog.

Schmitt war natürlich auch NSDAP-Mitglied. Trotz seiner Parteimitgliedscha� 
wird bei ihm die formaljuristische Seite deutlich, als es um einen Kompetenzstreit zwi-
schen ihm und dem Militär geht. Schmitt schreibt am ��. März ����:

Mit dem Intendanten des XXX. A. K. [= Armee Korps] führen wir seit Tagen einen Feder- viel-
mehr Telefonkrieg. Der Ortskommandant �on Schmelz hat ein amtseigenes Verwaltungsgebäude für 
einen Artilleriestab beschlagnahmt. Wir �agen ihn schri�lich zurück, auf welchen Rechtstitel er seine 
Beschlagnahme stütze. Grosse Verlegenheit! Ib der Division [= Versorgungso�zier, �uartiermeis-
terabteilung] stützt den Ortskommandanten, auch der Intendant des XXX. A. K. Das Reichsleis-
tungsgesetz lässt aber eine derartige Beschlagnahme nicht zu. Das sieht endlich auch das XXX. A. K. 
ein. � Dieser �Krieg� tat mir sehr leid � aber die Stäbe haben in der roten Zone so�iel Gebäude zur 
Verfügung. Dass wir in der �grünen� zur Au�echterhaltung der Verwaltung und Betreuung unserer 
Bevölkerung auch unsere wenigen Gebäude behalten müssen, leuchtet jedem ein, der die Kriegsauf
gaben der Verwaltung kennt [�].

Rechtstexte und Rechtswirklichkeit entfernten sich in Kriegszeiten zusehends vonei-
nander. Die Nachkriegszeit war indes mit einer verwirrenden Anzahl von Vorschri�en 
gleichsam überfrachtet.

42	 XVI, ��� Seiten; zu Schmitts Vita siehe Johannes N������, Die Jahre der Völkerbundsver-
waltung an der Saar, in: ��� Jahre Kreissparkasse St. Wendel, St. Wendel ����, S. ��. Zusätzlich von 
S�
����: Gutachten und Vorschläge zu dem vom tschechoslowakischen Ministerium für Land- und 
Forstwirtscha� herausgegebenen Referentenentwurf eines Gesetzes über das Wasserrecht, im Au�rag 
des Deutschen Wasserwirtscha�sverbandes in der Tschechoslowakischen Republik, Reichenberg, er-
stellt, Reichenberg ����.
Die Kriegssachschädenverordnung vom ��. November ����, die nach dem Krieg im Saarland wieder in 
Kra� gesetzt und bis zum besonderen Lastenausgleichsrecht eine erhebliche Rolle spielen sollte, sowie 
die Reichsumlegungsordnung, auf der Neuordnungsmaßnahmen der Grundstücksumlegung beruh-
ten, sind in diesem Kontext gleichfalls zu nennen; sie schufen infolge ihrer überhasteten Einführung 
viel Unsicherheit und erzeugten Widerstand in der Bevölkerung. Gerade die Abrisse unbeschädigter 
oder gar nur wenig beschädigter Häuser blieb Zeitgenossen wie Kommunalverwaltungen angesichts 
der existierenden Wohnungsnot und der nur zögerlichen Fortschritte des Wiederau�aues vollends un-
verständlich: Wolfgang L�����, �Wiederau�au� und �Neuordnung� in der �Westmark� während des 
Zweiten Weltkrieges, in: Zeitschri� für die Geschichte der Saargegend �� (����), S. �������, insbeson-
dere S. ��� und S. ��� f.
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III  Das Saarstatut-Referendum als letzte Zäsur 
in der Rechtsgeschichte

In Art. � des Saarvertrages vom ��. Oktober ���� erklärte sich Frankreich damit einver-
standen, dass das Saarland zum �. Januar ���� in den Geltungsbereich des bundesrepub-
likanischen Grundgesetzes einbezogen werden sollte. 

Von deutscher Seite setzte das Eingliederungsgesetz vom ��. Dezember ���� das 
Grundgesetz mit Wirkung zum �. Januar ���� an der Saar in Kra�. Allerdings gab es 
Übergangsregelungen, nach denen im Saarland vorübergehend noch nicht bundes-
deutsches Recht zur Anwendung kam. Anders ausgedrückt: Wenn das Saarland auch 
staatsrechtlich deutsches Bundesland wurde, galt gleichwohl noch ein Restbestand an 
Vorschri�en aus der Zeit des Saarstaates für eine Übergangszeit von höchstens drei Jah-
ren, in denen die Saar hinsichtlich Zoll, Währung und indirekten Steuern in den fran-
zösischen Rechtsraum einbezogen war.

Plastisch ausgedrückt ergab sich folgende Masse an Vorschri�en: ��.��� Seiten der 
bisherigen Jahrgänge des saarländischen Verkündungsblattes, Hunderte von in französi-
scher Sprache geschriebene Gesetze, Verordnungen, mehr als ��� saarländische Gesetze 
und über ���� andere Rechtsvorschri�en.

�  Das große Problem von Vielfalt und Unübersichtlichkeit der Vorschri�en

Etliche Reichs- und Landesnormen, die seit ���� in der Bundesrepublik geändert wor-
den waren, galten an der Saar noch in alter Fassung, und zwar nach dem Stand vom 
�. Mai ����. Es galt noch die Reichsabgabenordnung (RAO) vom ��. Dezember ���� für 
das Recht der direkten Steuern, die RVO für das Sozialversicherungsrecht. Nachteilig 
war die große Unübersichtlichkeit: Welcher Rechtssatz war anzuwenden? Zudem war 
das Fehlen von Kommentierungen und Auslegungshilfen zu bemängeln. Nicht zuletzt 
wurden handwerkliche Unzulänglichkeiten bei den saarländischen Vorschri�en ins Feld 
geführt, die nach und nach �bereinigt� werden mussten.43

a) Rechtsunterschiede

Es existierten zum Teil beträchtliche Rechtsunterschiede zwischen dem Recht der Bun-
desrepublik und dem der Saar Mitte der ����er Jahre. Das Eingliederungsgesetz von 

43	 Ernst K�����
���, Das Recht im Saarland nach dem �.�.����, in: Neue Juristische Wochen-
schri� � (����), S. �� f.; zur Rechtsbereinigung: Hans Dieter B����, Rechtsbereinigung im Saarland, in: 
��� Jahre Landgericht Saarbrücken (wie Anm. ��), S. �������, hier vor allem S. �������.
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���� ließ das Sonderrecht weiter in Geltung, soweit es nicht unmittelbar mit den am 
�. Januar ���� in Kra� tretenden Grundgesetz-Bestimmungen in Widerspruch stand.44 

Für das Zivilrecht war von Bedeutung, dass damit auch die BGB-Normen außer 
Kra� traten, welche dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. � Grundgesetz zuwider-
liefen. Allerdings waren bereits vor ���� ˜nderungen im Zivil- und Handelsrecht an der 
Saar vorgenommen worden. Französische Wirtscha�sgesetze hatten kaum Auswirkun-
gen auf das Zivilrecht gehabt. Lediglich die Frage der Gültigkeit von Wertsicherungs-
klauseln hatten (neben Umstellungsfragen) in der Zivilrechtspraxis eine gesteigerte Rol-
le gespielt.

Das Eingliederungsgesetz führte neben dem Gesetz über das Bundesverfassungsge-
richt lediglich ein paar Gesetze aus dem Gebiet des Verkehrs-, Ausweis- und Passrechts 
an der Saar ein (vgl. §§ �� und �� Saarvertrag). Das ebenfalls kaum geänderte Strafge-
setzbuch war bereits am �. August ���� an den Stand der Bundesrepublik angeglichen 
worden. 

b) Die Zeit vor und nach In-Kra�-Treten der Saar-Verfassung

Bedingt durch die Verkündung der Saar-Verfassung müssen noch zwei Phasen unter-
schieden werden:

(�) die Zeit vom �. Mai ���� bis zum ��.��.���� (In-Kra�-Treten der Saar-Verfassung)
Die in dieser Zeit erlassenen Gesetze des Kontrollrates (wie das EheG) und Verord-

nungen des französischen Oberbefehlshabers galten auch im Saarland. Die daneben 
vom französischen Militärgouverneur in Saarbrücken verkündeten �Erlasse� (arrŒtØs), 
welche lediglich für das Saargebiet gegolten hatten, �elen sowohl an Zahl als auch an 
Bedeutung bis etwa Oktober ���� nicht ins Gewicht.

Hingegen haben die von Oktober bis Ende ���� folgenden ��� �Erlasse� (arrŒtØs) 
dieser Art bereits eine erhebliche Rechtsabweichung von der übrigen französischen Be-
satzungszone bewirkt. Auch ihr Inhalt ist von Bedeutung gewesen: nämlich die Durch-
führung des wirtscha�lichen Anschlusses der Saar an Frankreich.

Neben der Besatzungsmacht selbst nahmen in der Zeit vom �. Mai ���� bis �. Okto-
ber ���� der von ihr eingesetzte Regierungspräsident und in der Zeit vom �. Oktober 
���� bis ��. Oktober ���� die von ihr ebenfalls eingesetzte �vorläu�ge Verwaltungskom-
mission� Rechtsetzungsbefugnisse für sich in Anspruch.

(�) Ab ��. Dezember ����
Als Folge des von der Saarverfassung gewünschten Anschlusses wurde das Saarland 

für bestimmte Rechtsgebiete in den französischen Rechtsbereich einbezogen: An Stelle 
der bisher (deutschen) Vorschri�en gelangten folgende französische zur Anwendung: 
die Bank- und Kreditgesetze, alle Gesetze und sonstigen Rechtsvorschri�en, die das Ge-

44	 Sevold B����, Die Eingliederung des Saarlandes. Familienrechtliche, internationalprivatrechtli-
che und staatsangehörigkeitsrechtliche Fragen, in: Familienrechtszeitschri� (����), S. �����.
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biet von Währung und Zöllen anbelangten, alle materiellen und verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen über indirekte Steuern und Steuern auf Leistungen und Lieferungen so-
wie das Patentwesen.

Auch alle ˜nderungen französischerseits traten automatisch an der Saar in Kra�. 
Der Saarvertrag hielt diese Geltung aufrecht.

Bis Ende ���� brauchten sowohl die vor ���� als auch die neu in Kra� getretenen 
Gesetze nicht in der Landessprache im Amtsblatt bekanntgegeben zu werden. In der 
Praxis geschah dies dennoch. 

Zur Durchführung des wirtscha�lichen Anschlusses konnte der Vertreter Frank-
reichs bis Ende ���� auf die Saar beschränktes französisches Recht im Verordnungswege 
erlassen. Dieses geschah in französischer Sprache mit unmaßgeblicher deutscher Über-
setzung.

Von den über ��� vom saarländischen Landtag zwischen ���� und ���� beschlos-
senen Gesetzen befasst sich der größte Teil mit der Ausgestaltung des wirtscha�lichen 
Anschlusses an die französische Republik.

Eine besonders starke Abweichung ist auf dem Gebiet des Steuerrechts (�� Gesetze), 
des Sozialrechts (��� Gesetze) und des Lohnrechtes zu konstatieren.

Es existierten noch folgende nennenswerten, von Frankreich nicht vorbehaltenen 
Gesetze:

Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsgesetz, Baugesetz, Betriebsverfassungsge-
setz, Arbeitskammergesetz, Gewerbezulassungsgesetz, Rechtsanwaltsordnung, Rechts-
p�egergesetz, Justizkostengesetz, Wohnungseigentumsgesetz (ähnlich dem der Bundes-
republik), Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, Ausführungsgesetz zur Verordnung 
(VO) ��� zur Restitution, Wertpapierbereinigungsgesetz, Wohnraumbewirtscha�ungs
gesetz, Unterhaltsgesetz (gesetzlicher Mindestunterhalt für nichteheliche, damals ge-
nannt �uneheliche� Kinder).

Für das Strafrecht ist schließlich noch zu vermelden: Eine besondere Vorschri� über 
den Scheckbetrug blieb aufrechterhalten.

c) Zusammenfassendes Zitat

Amtsgerichtsrat Kretschmer in �oley berichtet im sehr pro-deutschen Ton folgende 
�Schandmeldung� über die Unübersichtlichkeit der Rechtsverhältnisse:

So ist z. B. die Gültigkeit des ���� verö�entlichten Gesetzes über die Beugeha�, bei dem versehentlich 
auch Kommentarstellen als �amtl. Texte� mit verö�entlicht wurden, noch heute umstritten (nachdem 
einige hundert Jahre �ollstreckt sind!). Die Situation in der Vergangenheit beleuchtet folgendes Bei-
spiel: Die wichtigsten Bestimmungen des Zollrechts sind erst nahezu � Jahre nach Inkra�treten im 
Amtsblatt in Französisch und in der Landessprache verö�entlicht worden. Bis dahin begnügte man 
sich mit folgender einmaligen Verö�entlichungsmethode: Bei der �anz. Zolldirektion in Saarbrücken 
wurden � Exemplare einer �om �anz. Finanzminister herausgegebenen Textausgabe in �anzösischer 
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Sprache zu jedermanns Einsicht ausgelegt und diese Tatsache im Amtsblatt in dem Teil (nichtamtliche) 
Bekanntmachungen vermerkt. Das sah man als ausreichend an, ��� Gesetze aus der Zeit zwischen 
���� und ���� einzuführen. Vorschri�en, die den Staatsbürger u. a. mit Gefängnis bis zu � Jahren und 
Geldstrafen in einer für deutsche Verhältnisse geradezu un�orstellbaren Höhe bedrohen. (Einer der 
Regelfälle des Zoll�ergehens, das Schmuggeln in einem Eisenbahnwagen, zieht z. B. folgende Strafen 
nach sich: Gefängnis bis zu � Jahren, Geldbuße in Höhe des vierfachen Wertes der Ware, der zum 
Tarnen benutzten Gegenstände und des Eisenbahnwagens, dazu noch einmal der Wert des der Be-
schlagnahme entgangenen Eisenbahnwagens.)45

d) Umstrittener staatsrechtlicher Status des Saarlandes

Es war umstritten, ob dem Saarland in der Zeit von ���� bis ���� die staatsrechtliche 
Stellung eines Staates zukam, weil die Verfassung hierüber nicht eindeutig lautete. So-
wohl Frankreich als auch Deutschland versuchten, den Begri� �Staat� zu vermeiden. So 
sprach man von �Saarbevölkerung� oder einfach nur von �Saar�. Gestützt auf die Präam-
bel, die die Werte Freiheit, Menschlichkeit, Recht und Moral als Grundlage des Staates 
verankern wollte, quali�zierte man das Saarland als eine Gebietskörperscha�, die mit 
der beschränkten Staatsgewalt nach innen eine Zwischenstellung zwischen einem höheren 
Kommunal�erband und einem Staat erlangt hatte, nach außen in einem Protektoratsver-
hältnis zu Frankreich stand.46 In seinem �DPS-Urteil� von ���� bejahte das Oberverwal-
tungsgericht des Saarlandes dagegen die �ese vom Saarland als Staat im Rechtssinne 
und lehnte es ab, das Saarland als einen staatsähnlich organisierten Verwaltungsapparat 
zu quali�zieren.47 Für den Staatscharakter des Saarlandes stritt insbesondere das Argu-
ment der Staatspraxis, denn mit seiner Eingliederung in die Bundesrepublik Deutsch-
land zum �. Januar ���� wurde das Saarland el�es Bundesland, ohne sich zuvor konsti-

45	 K�����
���, Recht im Saarland (wie Anm. ��), S. ��, dort in Fußnote �. Grundlegend ferner: 
Hans-Walter H�������, Das Saarland in der frühen Nachkriegszeit, in: Nachkriegsjahre an der Saar, 
hg. von Doris SECK, Saarbrücken ����, S. ����; Walter H���, Die verfassungsrechtliche Lage des 
Saarlandes, Meisenheim ����, S. ����; D���., Die Entwicklung des ö�entlichen Rechts im Saarland seit 
����, in: Die ö�entliche Verwaltung � (����), S. �������; � (����), S. ������� sowie mit zahlreichen 
Nachweisen Rudolph B�����, Die Verfassung des Saarlandes, Köln u. a. ����, S. �������.
46	 Werner T
����, Die Entwicklung des Verfassungsrechts im Saarland von ���� bis ����, in: Jahr-
buch des ö�entlichen Rechts �� (����), S. �������, hier S. ���; Paul B������ und Ludwig L������-
��, Der Saarstaat � L�Etat Sarrois. Bilder einer vergangenen Zeit � Images d�un monde passØ (Echolot. 
Historische Beiträge des Landesarchivs Saarbrücken �), Saarbrücken ����; zum Verhältnis zu Frank-
reich: Rainer H�������, Mariannes und Michels Erbfreundscha�? Deutschland und Frankreich 
seit ���� (Gesprächskreis Politik und Geschichte im Karl-Marx-Haus, He� �; Friedrich-Ebert-Sti�ung, 
Vortrag vom ��. Dezember ���� in Trier), Trier ����, S. ����.
47	 Urteil OVG Saarlouis vom ��. August ����, Aktenzeichen M �/��, Landesarchiv Saarbrücken, Be-
stand: StK, Nr. ����. Dazu ausführlich Karl-Heinz F�����, Ein Prozess an der Wiege der saarländi-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit: Der Streit um das Verbot der DPS, in: Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(wie Anm. ��), S. ������. Zum Streit der deutschen und saarländischen Justiz vgl. Anm. ��. 
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tuieren zu müssen. Das Saarland war vor dem �. Januar ���� ein suspendierter deutscher 
Gliedstaat, der in einem besonderen Verhältnis zu Frankreich gestanden hatte.48 Wie die 
Länder Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg-Hohenzollern war es in der franzö-
sischen Besatzungszone per Dekret (Verordnung Nr. ���) des französischen Oberkom-
mandierenden in Deutschland als Land gescha�en worden.49

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem �Saarurteil� vom �. Mai ���� jedoch 
klargestellt, dass das Saarland trotz der faktischen Trennung vom übrigen Deutschland 
und ungeachtet des deutsch-französischen Saarabkommens vom ��. Oktober ���� ein 
Teil des Deutschen Reiches sei und ferner, dass die saarländischen Gerichte auch deut-
sche Gerichte seien.50 Saarländische Gerichte zitierten auch bundesdeutsche Entschei-
dungen. Johannes Kirchmeier hat anhand der saarländischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit dargelegt, dass sich das saarländische Verwaltungsprozessrecht des �Saarstaates� an 
das der bisherigen zehn Bundesländer eng angelehnt hatte und obendrein den Anfor-
derungen des Grundgesetzes entsprach. Ihm ist beizup�ichten, wenn er zu dem Ergeb-
nis kommt, dass im Saarland zu keiner Zeit ein vom französischen Recht beein�usstes 
Verwaltungsprozessrecht galt. Das saarländische Verwaltungsgerichtsgesetz (SVGG) 
von ���� verblieb auch nach der Eingliederung in die Bundesrepublik, bis zum In-Kra�-
Treten der Verwaltungsgerichtsordnung im Jahre ���� in Geltung.51

Trotzdem kam es zur Betonung der Eigenstaatlichkeit und rechtlichen Autonomie 
des Saarlandes, insbesondere hinsichtlich des bundesrepublikanischen Rechts. Dies er-
kennt man gut anhand der Frage, ob Au�assungen, das heißt, Willenserklärungen über 

48	 T
����, Entwicklung des Verfassungsrechts (wie Anm. ��), S. ���, ���, ���; Eberhard M�����, 
Die Diskussion über die gegenwärtige Rechtsstellung des Saarlandes, in: Europa-Archiv ����, S. �����
����.
49	 Fritz M���
, Zum Saarvertrag vom ��. Oktober ����, in: Zeitschri� für ausländisches ö�entliches 
Recht und Völkerrecht �� (����/��), S. �. Die vor allem strafrechtliche Justiztätigkeit in der Besatzungs-
zone kann hier nur erwähnt werden: Elisabeth T
��
����, Dachau in Rastatt. Der Prozeß gegen das 
Personal des Gestapo-Lagers Neue Bremm vor dem Tribunal GØnØral de la Zone Française in Rastatt, 
in: Dachauer Prozesse. NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau ���������. 
Verfahren, Ergebnisse, Nachwirkungen (Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte �), Göttingen ����, 
S. �������. Die Akten des Obersten Gerichtshofes der französischen Besatzungszone in Rastatt sind 
im Übrigen, genauso wie die der Besatzungsverwaltung in Rheinland-Pfalz bzw. im Saarland, in La 
Courneuve im Norden von Paris überliefert, instruktiv dazu Jörg P��������, Deutsch-französische 
Kooperation: STIA (= Stage technique international d�archives) ���� und die Bestände der franzö-
sischen Besatzungsverwaltung in den Archives diplomatiques in La Courneuve, in: Unsere Archive. 
Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven �� (����), S. ��.
50	 Neue Juristische Wochenschri� ����, S. ���; Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vom �. Oktober 
���� � � BvR ��/��, in: Der Betriebs-Berater ����, S. ���.
51	 Johannes K���
�����, War die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Saarland vor dessen Eingliederung 
in die Bundesrepublik Deutschland durch französisches Recht beein�usst?, in: Zeitschri� für die Ge-
schichte der Saargegend �� (����), S. �������; D���. auch dazu in: Neue Zeitschri� für Verwaltungs-
wissenscha� ����, S. �������.
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den Eigentumserwerb an Immobilien, die von �außersaarländischen Notaren� beurkun-
det wurden, auch im Saarland zu vollziehen waren. 

In seinem die Frage vollständig verneinenden Aufsatz unterstrich Referendar Gehr-
lein52 aus Saarbrücken im Jahre ����: 

Davon ausgehend, daß die Bundesrepublik gegenüber dem Saarland als Ausland anzusehen ist, ist �o-
rausschickend festzustellen, daß eine �or einem deutschen Notar erklärte Au�assung keine wirksame 
Au�assung im Sinne des geltenden saarländischen Rechtes ist. Wäre dies der Fall, so müßte auch die 
�or irgendeinem anderen ausländischen Notar erklärte Au�assung wirksam sein.

Eine andere als durch das Gesetz zugelassene Au�assung sei stets gemäß § ��� S. � 
BGB wegen Formmangels als nichtig anzusehen.

Was die Zuständigkeit der Notare angeht, so bedarf es keiner näheren Erläuterung, daß die RNo-
tO (§ �� II) selbstverständlich nur die der deutschen Notare begründet. Das ergibt sich einerseits aus 
dem Gesetz selbst, andererseits aus der durch die aufgezeigte Entwicklung abzuleitenden allgemeinen 
Tendenz, die Entgegennahme �on Au�assungen nur den ausdrücklich benannten Stellen �orzubehal-
ten. Hieraus wiederum folgt, daß auf Grund der Eigenstaatlichkeit des Saarlandes nur saarländische 
Notare � neben den anderen ausdrücklich benannten Stellen � als zur Entgegennahme und Beurkun-
dung �on Au�assungen berechtigt anerkannt werden können.

Und konkludierend:

Nach dem Gesagten sind also die �or einem ausländischen (auch deutschen) Notar abgegebenen, die 
Uebertragung eines im Saarland belegenen Grundstücks betre�enden dinglichen Einigungserklärun-
gen keine rechtswirksame Au�assung, da die gesetzlichen Formvorschri�en nicht gewahrt sind.

War zwar bereits von der Rechtspraxis eine ausländische Au�assung anerkannt, 
wenn sie der deutschen in Inhalt und Standard genügte, lehnte der Autor sie ohne plau-
sible Begründung ab: Zwar bestünden m. E. aus Rechtssicherheitsgründen keine Beden-
ken, auch die �or deutschen Notaren erklärten Au�assungen als formgerecht u. daher gültig 
anzuerkennen. Der Autor forderte jedoch unverständlicherweise eine eigene gesetzli-
che Bestimmung, die es erlauben würde, ausländische Au�assungen für saarländische 
Grundstücke anzuerkennen, obwohl genau dasselbe Rechtsinstitut des BGB vorlag. 

52	 Wilhelm G�
�����, Können Au�assungen, die von aussersaarländischen Notaren beurkundet 
wurden, im Saarland vollzogen werden?, in: Saarländische Rechts- und Steuerzeitschri� ����, S. �� f. 
Zu Gehrleins Vita siehe Karl L�����, Die Präsidenten des Landgerichts in Saarbrücken, in: ��� Jahre 
Landgericht Saarbrücken (wie Anm. ��), S. ��� f.
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�  Einzelne Rechtsgebiete

Das spezielle Publikationsorgan aller Gerichtszweige im Saarland war die �Saarländi-
sche Rechts- und Steuerzeitschri�� (SRuStZ), die ab August ���� als �Justizblatt des 
Saarlandes� ( JBlS) weitergeführt wurde und Ende ���� ihr Erscheinen einstellte. An 
die Stelle des Justizblattes trat sodann das �Gemeinsame Ministerialblatt Saarland�, in 
welchem fast ausschließlich amtliche Texte verö�entlicht wurden. In der Zeitschri� 
�Saar-Wirtscha�� erschienen von ���� bis Februar ���� ebenfalls Artikel zum Recht 
des Saarlandes.

Aus diesen Publikationsorganen wurden einige Rechtsgebiete exemplarisch ausge-
wählt.

a) Sozialrecht

Wer sich mit dem Sozial- resp. Sozialversicherungsrecht53 beschä�igt, wird immer auch 
auf das Familienzulagerecht stoßen, das bereits als Kennzeichen einer sehr erfolgreichen 
Sozialpolitik der Regierung von Johannes Ho�mann charakterisiert wurde. Diese zeich-
nete sich dadurch aus, dass das Saarland nicht von der deutschen Sozialversicherungs-
tradition abgekoppelt wurde, wie dies ���� der Fall gewesen war. Das Absenken des 
Rentenalters auf �� Jahre, hohe Witwenrenten und die erstmalige Gleichstellung von 
Arbeitern und Angestellten in Rentensachen zählen gleichfalls dazu.54 Untersuchungen 
zur Gewerkscha�sgeschichte an der Saar und zur staatlichen Sozialpolitik haben die Be-
deutung der Familienzulage bereits unterstrichen. Vor allem das �Frauengeld� genoss ei-
nen überparteilichen Konsens.55 Denn die Regierungskoalition aus Christlicher Volks-
partei (CVP) und Sozialdemokratischer Partei Saar (SPS) wie auch die Gewerkscha�en 
akzeptierten dieses der deutschen Sozialpolitik fremde Element, das im Ergebnis einer 
Annäherung an das französische Lohnsystem entsprach.56 Ende der ����er Jahre wurde 

53	 Nikolaus F���, Zehn Jahre Sozialversicherung im Zeichen der Saarautonomie, in: Das Saarland. 
Ein Beitrag zur Entwicklung des jüngsten Bundeslandes in Politik, Kultur und Wirtscha�, hg. von 
Klaus A�������, Jakob S������, Werner V����
��� und Peter W�����, Saarbrücken ����, S. ����
���; Joachim G����, Die Grundzüge der sozialen Sicherheit Frankreichs im Vergleich zur Sozialversi-
cherung der deutschen Bundesrepublik und der Ein�uß beider Rechtsordnungen auf die Entwicklung 
der Sozialversicherung des Saarlandes seit dem �. Juli ����, Diss. Köln ����; Alex J���������
, Das 
saarländisch-französische Abkommen über soziale Sicherheit, in: Die Saar-Wirtscha� He� � (����), 
S. �; ferner der Überblicksartikel: [ohne Verfasser], Die Sozialversicherung. Organisatorischer Auf-
bau und Neuordnung im Saarland, in: Die Saar-Wirtscha�, He� � (����), S. ��, sowie He�e �� und �� 
(����), S. �.
54	 B�
������/C������, Geschichte (wie Anm. ��), S. ��� f.
55	 Wilfried B�������, Kleine Geschichte der saarländischen Gewerkscha�en nach ����, hg. von der 
Arbeitskammer des Saarlandes, Saarbrücken ����, S. ��.
56	 Hans-Christian H�������, Sozialer Besitzstand und gescheiterte Sozialpartnerscha�. Sozialpo-
litik und Gewerkscha�en im Saarland ���� bis ���� (Verö�entlichungen der Kommission für Saarlän-
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problematisiert, ob der saarländische Sonderfall der Familienzulage wegen seines Er-
folges fortgeführt werden würde57; dies trat zwar nicht unmittelbar ein, doch steht das 
�ema bis heute regelmäßig auf der Tagesordnung der Familien- und Sozialpolitik. 

Das saarländische Wiedergutmachungsgesetz (WGG), abgelöst vom Bundesent-
schädigungsgesetz (BEG), das zum Januar ���� im Saarland in Kra� trat, war im Er-
gebnis besser als das BEG. Vorteil des saarländischen Gesetzes war eine weiter gehende 
�Teilhabe der Opfer an der Entscheidungs�ndung gegenüber der Bürokratisierung des 
BEG�.58

b) Arbeitsrecht

Hinsichtlich dieses großen Rechtsgebietes sind im Folgenden Bestand des Landesrechts 
und Unterschiede zum Recht der Bundesrepublik zu analysieren.59

(�) Recht auf Arbeit und P�icht zur Arbeit laut Saar-Verfassung
Art. �� S. � der saarländischen Landesverfassung schrieb, ähnlich wie Art. �� Abs. � 

hessische Verfassung, vor: Jeder hat nach seinen Fähigkeiten ein Recht auf Arbeit und un-
beschadet seiner persönlichen Freiheit die P�icht zur Arbeit. Diese Rechtsp�icht, die bei 
den Beratungen noch als sittliche P�icht aufgefasst worden war, wurde ���� (Amtsblatt 
= ABl. S. ����) aus der Saar-Verfassung gestrichen. Die ö�entlich-rechtlich organisier-
ten Kammern des Wirtscha�slebens, das heißt Industrie- und Handelskammer, Hand-
werkskammer, Landwirtscha�skammer sowie die Arbeitskammer, genossen laut Art. �� 
Abs. � Saar-Verfassung schon immer verfassungsrechtliche Garantie als Institutionen � 
im Unterschied zu fast allen anderen Landesverfassungen. 

dische Landesgeschichte und Volksforschung ��), Saarbrücken ����, S. �� und ��� f.; �omas G�����, 
Gewerkscha�en in der deutschen Rechtsgeschichte, in: Arbeit und Recht. Zeitschri� für Arbeitsrechts
praxis � (����), S. �������.
57	 Norbert E����, Die Familienzulagen im Saarland und ihre Erhaltung, Saarbrücken (Arbeitskam-
mer des Saarlandes) ����; �omas G�����, Die Familienzulage als Besonderheit im Recht des Saarlan-
des zwischen ���� und ����, in: Historische Blicke auf das Land an der Saar. �� Jahre Kommission für 
Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung (Verö�entlichungen der Kommission für Saarlän-
dische Landesgeschichte und Volksforschung ��), Saarbrücken ����, S. �������.
58	 Wilfried B�������, �Vitale Vergeßlichkeit� � Wie ging es den saarländischen Opfern des Natio-
nalsozialismus nach der Befreiung?, in: ��. Januar ����. Der Kampf um die Saar � �� Jahre danach, hg. 
von der Sti�ung Demokratie Saarland (Dialog ��), Saarbrücken ����, S. �����, vor allem S. ��. 
59	 Grundlegend: Hans D�����, Arbeitsrechtliche Probleme bei der Eingliederung des Saarlandes 
in die Bundesrepublik, in: Recht der Arbeit � (����), S. ��� sowie Kurt P������, �� Jahre saarländi-
sche Arbeitsgerichtsbarkeit, in: Festschri� �� Jahre saarländische Arbeitsgerichtsbarkeit ���������, hg. 
vom Präsidenten des Landesarbeitsgerichts Saarland, Saarbrücken ����, S. ����, vor allem S. ����. Zu 
Arbeitnehmerrechten: Klaus G��

, Arbeitnehmerrechte in der Verfassung des Saarlandes, in: Arbeit-
nehmerrechte in Verfassung und Gesetzen, Arbeitskammer-Beiträge � (����), hg. von der Arbeitskam-
mer des Saarlandes, S. ����. Das Betriebsrätegesetz und die Mitbestimmung sind eingehend untersucht 
bei Frank H����
, Die Einheitsgewerkscha� im Saarstaat ���������/��, Saarbrücken ����, S. �������.
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(�) Mindestlohn und SMIC (= salaire minimum interprofessionnel garanti)
Als am ��. November ���� das Saarland dem Bereich der französischen Währungs- 

und Zollunion angegliedert und die Frankenwährung eingeführt wurde, war in Frank-
reich die Tarifvertragsfreiheit noch nicht hergestellt. Die Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen wurden durch arrŒtØs �xiert. Der damalige �Gouverneur de la Sarre� erhielt durch 
die französische Regierung die Vollmacht, auch für das Saarland Lohn ordnende Maß-
nahmen per Beschluss (arrŒtØ) zu tre�en. Mit Verfügung Nr. ����� vom ��.��.���� wur-
de diese Vollmacht publiziert.

Die Übernahme französischen Rechts erstreckte sich insbesondere auf den speziel-
len Bereich des Lohnrechts. Diese Lohnverfügungen galten weiter. Der in Frankreich 
per Rechtsverordnung (RVO) festgelegte SMIC (= salaire minimum interprofession-
nel garanti) galt auch an der Saar. Stieg der Preisindex des der Berechnung zugrunde 
liegenden Warenkorbes um fünf Prozent, war die Regierung verp�ichtet, auch den 
Mindeststundenlohn entsprechend anzuheben. Die Einhaltung der Vorschri�en über 
den Mindestlohn oblag den Arbeitsämtern. Die De�nition des Mindeststundenlohns 
war folgende: Der vom tari�ichen Grundlohn unabhängige Lohn, unter dem kein(e) 
Arbeitnehmer(in) mit normaler Leistung entlohnt werden darf, so stand in § � der Ver-
ordnung zu lesen. Beachtenswert ist darüber hinaus, dass Art. �� Saar-Verfassung den 
Grundsatz der Lohngleichheit von Mann und Frau festlegte. Die Mindestlohnregelung 
galt für die gesamte private Wirtscha� außer Landwirtscha�. Anspruch auf den Min-
deststundenlohn hatten alle Arbeitnehmer, das heißt Zeitlöhner und Akkordanten, aus-
genommen Lehrlinge und Anlernlinge, nach Vollendung des ��. Lebensjahres. Arbeit-
nehmer unter �� Jahren erhielten einen prozentualen Anteil des Mindeststundenlohnes. 
Diese gesetzlich �xierte untere Lohngrenze dur�e weder in Einzelarbeitsverträgen noch 
in Tarifverträgen unterschritten werden. Zu diesem Mindeststundenlohn war noch eine 
Stundenzulage zu zahlen. Mindeststundenlohn plus Stundenzulage ergaben das gesetz-
lich garantierte Mindesteinkommen eines Arbeitnehmers.

Es existierte noch eine Einteilung des Landes in vier Lohnzonen (von ���,� bis ���,� 
Franken). Paris war als Vergleichszone mit dem höchsten Lohn (��� Franken) das Maß.

Diese Einteilung galt einheitlich für alle Wirtscha�szweige.

(�) Mehrarbeitszuschläge
Das im Saarland gültige Recht über die Zahlung von Mehrarbeitszuschlägen basierte 

ebenfalls auf französischem Recht. Hier aus der Verfügung Nr. ����� vom ��. Novem-
ber ���� (ABl. S. ���). Ab der ��. Wochenarbeitsstunde bis zur ��. wurde ein Zuschlag 
von �� Prozent zum Lohn gezahlt. Die Zuschläge waren sozialversicherungsp�ichtig 
und unterlagen der Lohn- bzw. Einkommensteuer. Mit der ��. Wochenarbeitsstunde 
erhöhte sich der Zuschlag auf grundsätzlich �� Prozent. Allerdings sah die Verfügung 
����� Ausnahmen auf Antrag der Berufsorganisationen bzw. von Amts wegen auf dem 
Verordnungswege vor, hatte doch diese Vorschri� große praktische Bedeutung in den 
Berufen, die eine erhebliche Bereitscha�s- respektive Wartezeit aufwiesen wie die der 
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Wächter, Pförtner, Kra�fahrer etc. Arbeitnehmer, die im Akkordlohn beschä�igt wa-
ren, erhielten mindestens einen Lohn in gleicher Höhe wie die im Zeitlohn beschä�ig-
ten vergleichbaren Arbeitnehmer. 

(�) Tari�reiheit ab ����
Wie in Frankreich wurde auch im Saarland im Jahre ���� das staatliche Lohnord-

nungsprinzip im Grundsatz abgescha� und die Tari�reiheit eingeführt (Gesetz Nr. ��� 
über Tarifverträge und Schlichtungswesen vom ��. Juni ����, ABl. S. ���, in der Fassung 
des ˜nderungsgesetzes vom ��. Dezember ����, ABl. ����, S. ���). Das saarländische Ge-
setz entsprach allerdings in seinen Grundzügen dem bundesdeutschen Tarifrecht.

Mehrere Punkte wiesen indes Unterschiede hierzu auf: Eine dem deutschen Recht 
unbekannte Vorschri� war § �� des genannten Gesetzes, wonach der Minister für Arbeit 
und Wohlfahrt verp�ichtet war, gegen Lohn regelnde Tarifvertragsbestimmungen Ein-
spruch einzulegen, wenn diese gegen Verp�ichtungen verstießen, die die Regierung des 
Saarlandes mit anderen Staaten eingegangen war. Damit gemeint waren die Konventi-
onen zwischen dem Saarland und Frankreich. Der ministerielle Einspruch hatte sogar 
aufschiebende Wirkung und war mit einer Beschwerde an eine Kommission anfechtbar, 
die sich aus dem Ministerpräsidenten, dem Minister für Wirtscha�, Verkehr, Ernährung 
und Landwirtscha� und dem Minister für Arbeit und Wohlfahrt zusammensetzte. Die 
Kommission hatte binnen � Tagen nach Erhebung der Beschwerde über diese endgültig 
zu entscheiden.

(�) Betriebsverfassungsrecht
Das saarländische Betriebsverfassungsgesetz vom �. Juli ���� (ABl. S. ���) entsprach 

in den grundlegenden Bestimmungen dem Betriebsverfassungsrecht der Bundesrepub-
lik. 

Erhebliche Abweichungen bestanden dennoch: Soweit es sich um die Organisati-
on des Betriebsrates (dessen Wahl und die des Vorsitzenden) handelte, wurde von dem 
damaligen Gesetzgeber auf besondere politische und gewerkscha�liche Gegebenheiten 
Rücksicht genommen. Wahlvorschläge zur Betriebsratswahl konnten nach § �� nur von 
im Betrieb vertretenen, anerkannten Gewerkscha�en gemacht werden. Dieser Passus 
wurde später als verfassungswidrig gestrichen.

(�) �Weitere Zulage� und �CØdular-Steuer�
Auf Grund der Anordnung zur Hebung der Kau�ra� vom �. Oktober ���� (ABl. 

S. ����) war der Arbeitgeber verp�ichtet, dem Arbeitnehmer zu seinem Grundlohn 
eine �weitere Zulage� zu leisten. Dadurch konnte der Arbeitnehmer den größten Teil 
der von ihm entrichteten Lohnsteuer durch den Arbeitgeber erstattet bekommen. Die 
Vorschri� schuf eine Nettolohnzulage, die dem bundesrepublikanischen Recht völlig 
fremd und allein im Zusammenhang mit dem damaligen französischen Steuerrecht zu 
verstehen war. Letzteres kannte bis ����/� zwei Steuern, die der Arbeitnehmer zu ent-
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richten hatte: eine Feststeuer (CØdular-Steuer) sowie eine Sta�elsteuer (= Progressiv-
steuer). CØdular-Steuer meint die Einordnung in eine Kategorie von Einkün�en, wie 
Einkün�e aus unselbstständiger oder selbstständiger Tätigkeit, Vermietung, Verpach-
tung etc., wofür ein �Zettel� ausgestellt wird (cedula, spätlat. Zettel, Schein; auch An-
ordnung). Daraus folgte eine Feststeuer für den Steuerp�ichtigen. Zwecks Hebung der 
Kau�ra� scha�e der französische Gesetzgeber die Feststeuer ab. Um den Steuerausfall 
gleichwohl zu decken, führte er eine Lohnsummensteuer ein, die vom Arbeitgeber zu 
zahlen war. Nun enthielt die vom saarländischen Arbeitnehmer zu leistende Steuer so-
wohl eine Fest- wie eine Sta�elsteuer. Das Saarland behielt das alte Lohnsteuersystem 
bei, weswegen der Arbeitnehmer mehr, sein Arbeitgeber hingegen weniger Steuern als 
in Frankreich zahlte. Um eine gleichmäßige Belastung beider Parteien im Verhältnis zur 
französischen Regelung zu scha�en, war es notwendig, dass der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer einen Teil der Lohnsteuer erstattete, denn der Arbeitnehmer im Saarland 
hatte immer noch Fest- und Sta�elsteuer weiter zu zahlen.

(�) Arbeitsgerichtsbarkeit
Die Rechtsanordnung über die Errichtung von Arbeitsgerichten und das Verfahren 

in Arbeitsstreitigkeiten vom �. April ���� (ABl. S. ���), die auf dem Kontrollratsgesetz 
Nr. �� ergangen war, sah die Errichtung von drei erstinstanzlichen Arbeitsgerichten in 
Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis vor mit je einer getrennten Kammer für Strei-
tigkeiten der Arbeiter und Angestellten sowie einer Fachkammer für die Streitigkeiten 
des Handwerks (Handwerksgericht). Für Rechtskon�ikte des Bergbaus waren bei den 
Arbeitsgerichten in Saarbrücken und Neunkirchen besondere Bergbaufachkammern, 
beim Arbeitsgericht in Saarbrücken überdies eine Eisenbahnfachkammer gebildet wor-
den. 

Berufungs- und Beschwerdegericht war das Landesarbeitsgericht (LAG) in Saarbrü-
cken.

Eine Besonderheit bestand darin, dass über den im Kontrollratsgesetz Nr. �� vor-
gesehenen Instanzenzug hinaus im Saarland eine arbeitsgerichtliche Revisionsinstanz 
gescha�en wurde, und zwar in Form eines Senats für Arbeitssachen beim OLG in Saar-
brücken. Das Verfahren im Prozess richtete sich nach dem alten Arbeitsgerichtsgesetz 
von ����, dessen Bestimmungen mit Hilfe der Rechtsanordnung vom �. April ���� un-
ter Berücksichtigung der im Kontrollratsgesetz Nr. �� enthaltenen ˜nderungen auf die 
saarländischen Verhältnisse abgestimmt wurden. Verwaltungs- und etatrechtlich unter-
standen die Arbeitsgerichte dem Ministerium für Arbeit und Wohlfahrt. Die Justizbe-
hörden führten die Dienstaufsicht.60 

60	 Philipp M�����, Die arbeitsrechtliche Entwicklung im Saarland seit der Kapitulation, in: Saarlän-
dische Rechts- und Steuerzeitschri� ����, S. ��; D���., Das neue saarländische Tarifvertragsgesetz, in: 
Saarländische Rechts- und Steuerzeitschri� ����, S. ��. 
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§ � Eingliederungsgesetz transformierte saarländisches Recht, das in den Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebung �el, in Bundesrecht. Dies schuf die Möglichkeit der Re-
vision zu den oberen Bundesgerichten. Für die Arbeitsgerichtsbarkeit war schließlich 
das Arbeitsgerichtsgesetz des Bundes durch Gesetz Nr. ��� vom ��. Dezember ���� im 
Saarland eingeführt worden.

c) Urheberrecht

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Saarland das französische Urheberrecht61 nicht 
eingeführt. Ebenso wenig nutzte der saarländische Gesetzgeber gemäß Artikel ��� seiner 
Verfassung die Möglichkeit, das weiter geltende deutsche Urheberrecht durch saarlän-
disches Recht abzuändern. Anders gesagt: Es bestand im Urheberrecht zwischen dem 
Saarland und der Bundesrepublik Rechtsgleichheit. Mithin war auch die Einführung 
neuen Bundesrechts im Saarland problemlos möglich. 

Die von Saarländern vor dem �. Januar ���� gescha�enen Werke genossen Schutz in 
der Bundesrepublik, was damit begründet wurde, dass die Saarländer niemals ihre deut-
sche Staatsangehörigkeit verloren hatten.62 Danach galten § �� des Gesetzes betre�end 

61	 Dazu �omas G�����, Stichwort �Urheberrecht�, in: Reclams Sachlexikon des Buches: Von der 
Handschri� zum E-Book, hg. von Ursula R���������, Stuttgart 3����, S. ��� f.
62	 Kurt H������ und Albrecht K������, Die Rückgliederung des Saarlandes auf den Gebieten des 
gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbsrechts und des Urheberrechts, in: Gewerblicher Rechts-
schutz und Urheberrecht � (����), S. ������, hier S. ���. Bundesrepublikanische Gerichte betonten die 
deutsche Staatsangehörigkeit der Saarländer, so das Amtsgericht Aachen im Leitsatz: Saarländer, die 
���� die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, sind keine Ausländer und daher nicht zur Sicherheitsleis-
tung für die Prozeßkosten verp�ichtet, Entscheidung vom �. Juni ����, und weiter in den Gründen: Es 
mag sein, daß saarländische Gerichte eine andere Au�assung vertreten. Auf nach deutschem Recht gültige, 
für die deutschen Gerichte maßgebende Bestimmungen stützt sich diese [gemeint die saarländische] Auf-
fassung nicht, und sie kann nicht maßgebend sein für die Entscheidung über die prozeßhindernde Einre-
de der mangelnden Sicherheitsleistung. Dies bestätigt eindrucksvoll der Kommentar von Rechtsanwalt 
H��������, Aachen: Die Entscheidung des AG Aachen ist zu begrüßen. Wenn auch das OLG Saar-
brücken mit Urt. v. [Urteil vom] ��.�.���� das Gebiet der Bundesrepublik als Ausland bezeichnet hat und 
wenn die augenblickliche saarländische Regierungsbehörde (sic! - dies ist die Sprache Konrad Adenauers 
sowie vieler Staatsrechtslehrer, siehe Anm. ��) durch Ges. v. ��.�.���� den Einwohnern des Saargebie-
tes die saarländische Staatsangehörigkeit verliehen hat, so gilt dennoch das Saargebiet für die Gerichte 
der Bundesrepublik nicht als Ausland, sondern als deutsches Gebiet und der Inhaber der saarländischen 
Staatsangehörigkeit nicht als Ausländer, sondern als Deutscher [�]. Es ist er
eulich, daß die deutschen 
Gerichte in dieser grundsätzlichen Frage sich dem �on Lauterbach [Neue Juristische Wochenschri� ����, 
S. ���] vertretenen Standpunkt anschließen. Sie dienen damit entscheidend der Rechtseinheit innerhalb 
des ehem. deutschen Reichsgebietes. Vor allen Dingen wird damit dokumentiert, daß sich die deutschen Ge-
richte mit dem augenblicklichen Status des Saargebietes aus grundsätzlichen rechtlichen Erwägungen nicht 
ein�erstanden erklären, sondern das Saargebiet nach wie �or als einen Teil Deutschlands, die saarländi-
schen Gerichte weiterhin als deutsche Gerichte und die im Saargebiet wohnha�en Einwohner weiterhin 
als Deutsche betrachten. Nachweis dazu unter Neue Juristische Wochenschri� ����, S. ���. Wie bereits 
oben ausgeführt dagegen G�
����� (wie Anm. ��) oder das Amtsgericht Saarbrücken, siehe Neue Ju-
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das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom ��. Juni ���� (Reichs-
gesetzblatt = RGBl. S. ���) in der Fassung des Gesetzes vom ��. Mai ���� (RGBl. S. ���) 
sowie des Gesetzes vom ��. Dezember ���� (RGBl. II, ����). Sodann § �� Abs. � des Ge-
setzes betre�end das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photo-
graphie vom �. Januar ���� (RGBl. S. �) in der Fassung des Gesetzes vom ��. Mai ���� 
(RGBl. S. ���), des Gesetzes vom ��. Dezember ���� (RGBl. II, ����) sowie des Gesetzes 
vom ��. Mai ���� (RGBl. I ���). 

Im Gegensatz zu den internationalen Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes (hierzu sogleich) verblieb das Saarland auf dem Gebiet des Urheber-
rechts in der Zuständigkeit Deutschlands. Aus diesem Grunde hatte auch das Interna-
tionale �Bureau� zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst in Bern in seinen 
jährlichen, im Droit d�auteur publizierten Übersichten und Berichten über den Mitglie-
derstand der Berner Übereinkun� das Saarland niemals als eigenständigen Staat geson-
dert aufgeführt.

Nach dem Beitritt des Saarlandes traten die am ��. Juni ���� in Brüssel �Revidierte 
Berner Übereinkun�� (RBÜ) zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst und 
der Entwurf des dazugehörigen Ausführungsgesetzes63 nach ihrer Verkündung unmit-
telbar auch im Saarland in Kra�.

d) Gewerblicher Rechtsschutz

(�) Gesetzeseinheit zwischen Frankreich und dem Saarland infolge der �Patentkonven-
tion� von ����

Die französisch-saarländische Konvention auf dem Gebiete des gewerblichen 
Rechtsschutzes vom ��. Dezember ���� (kurz auch Patentkonvention genannt) schuf in 
Durchführung des wirtscha�lichen Anschlusses des Saarlandes an die Französische Re-
publik eine Gesetzeseinheit zwischen beiden Ländern dergestalt, dass die französischen 
Zivil- und Strafgesetze auf dem Gebiet der Patente, der Gebrauchsmuster, der Waren-
zeichen, der industriellen Muster und Modelle, der Fabrikgeheimnisse, des unlauteren 
Wettbewerbs, der Herkun�sbezeichnungen, der unrichtigen Angabe des Ursprungs, des 
zeitweiligen Schutzes von Er�ndungen, der Muster und Warenzeichen auf Ausstellun-
gen und der industriellen Ehrenauszeichnungen im Saarland Gültigkeit fanden.

Deutsches Recht trat infolgedessen außer Kra�: An die Stelle des Patent-, Gebrauchs-
muster- und Warenzeichengesetzes (alle vom �.�.����), des Geschmacksmustergesetzes 
vom ��.�.���� sowie des Gesetzes betre�end den Schutz von Er�ndungen, Mustern und 
Warenzeichen auf Ausstellungen vom ��.�.���� traten nunmehr die französischen Nor-
men.

ristische Wochenschri� ����, S. ���: Nach der einhelligen Rspr. [Rechtsprechung] der saarländischen 
Gerichte ist aber das Saarland auch im Verhältnis zur deutschen Bundesrepublik als Ausland anzusehen.
63	 Drucksachen des Deutschen Bundestages, Nummern ���� und ���� der �. Wahlperiode. 
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Was die internationalen Abkommen anlangte, das heißt die Pariser Verbandsüber-
einkun� zum Schutze des gewerblichen Eigentums, die Madrider Abkommen über 
die Unterdrückung falscher Herkun�sangaben auf Waren und über die internationale 
Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken und das Haager Abkommen über die 
internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle (Geschmacksmuster), 
bestand kein Rechtsunterschied zu Deutschland, das genauso wie Frankreich diese 
Abkommen, und zwar in der Londoner Fassung vom �. Juni ����, unterzeichnet hatte. 
Die internationalen Vereinbarungen galten im Saarland aber nur, weil sie französisches 
Recht waren, und nicht über die ununterbrochene Zugehörigkeit zu Deutschland (siehe 
oben unter dem Stichwort �Saarurteil� des Bundesverfassungsgerichtes).

Die Patentkonvention von ���� regelte im Übrigen noch die Frage der Erstreckung 
französischer Rechte auf das Saarland und den Schutz von Rechten, die zur Zeit des In-
kra�tretens der Konvention im Saarland bestanden. Ferner beinhaltete sie die formellen 
Vorschri�en über die Entgegennahme von Patentanträgen und die Hinterlegung von 
Warenzeichen, Mustern und Modellen.

Die gemäß der französisch-saarländischen Justizkonvention64 gebildete �Gemischte 
Kommission� war für alle aus der Patentkonvention im Saarland resultierenden Streit-
fälle zuständig. Ein technischer Ausschuss war befugt, gewisse Personen, die rechtsmiss-
bräuchlich handelten, von ihren Rechten auszuschließen oder diese Rechte auf andere 
auszudehnen.65 

(�) Übergangsregelungen durch den deutsch-französischen Saarvertrag von ����
Der Vertrag zur Regelung der Saarfrage vom ��. Oktober ���� (kurz Saarvertrag, 

SV)66 nahm Bezug auf die Konvention von ���� und bestimmte in Artikel �� Abs. � SV, 
dass die bei Inkra�treten des Saarvertrages im Saarland bestehenden, also die französi-
schen, Rechtsvorschri�en auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes einschließ-
lich des zeitweiligen Schutzes von gewerblichen Schutzrechten auf Ausstellungen und 
der Geschmacksmuster sowie diejenigen über Herkun�s- oder unrichtige Ursprungsbe-
zeichnungen, während der Übergangszeit im Saarland in Kra� bleiben sollten. Oben-
drein legte er fest, dass die in Frankreich nach Inkra�treten des Saarvertrages auf den 
genannten Rechtsgebieten neu erlassenen Normen im Saarland durch inhaltsgleiche 

64	 M. L����������-I���, Die Franko-Saarländische Justiz-Konvention und ihr Ein�uß auf das 
Justizwesen des Saarlandes, in: Schweizerische Juristen Zeitung �� (����), S. �������; zum praktisch 
sehr wichtigen Vollstreckungsrecht im gemeinsamen französisch-saarländischen Wirtscha�sraum siehe 
François K�������, Das vereinfachte Exequatur nach der französisch-saarländischen Justizkonventi-
on, in: Saarländische Rechts- und Steuerzeitschri� ����, S. �������.
65	 [ohne Vornamen] S����, Die französisch-saarländische Patentkonvention, in: Saarländische 
Rechts- und Steuerzeitschri� ����, S. �� f.
66	 H������/K������, Rückgliederung des Saarlandes (wie Anm. ��), S. �������, sowie Hans 
S�
����, Das im Saarland geltende Recht auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, in: Der 
Betriebs-Berater ��. März ����, S. �������.
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Verordnungen der deutschen Bundesregierung einzuführen waren. Der Verordnungs-
weg beschleunigte die Normsetzung, denn es bedur�e keines gesetzesförmigen Verfah-
rens mehr in Bundestag und Bundesrat.

Artikel �� SV gewährleistete Bestandsschutz für alle bestehenden Immaterialgüter-
rechte während der Übergangszeit, da bis zu deren Ende immer noch von einem einheit-
lichen französisch-saarländischen Wirtscha�sraum ausgegangen wurde.

Die bereits in der Patentkonvention enthaltene Ermächtigung der saarländischen 
Landesregierung zur Entgegennahme von Patentanmeldungen und von Hinterlegun-
gen von Warenzeichen sowie von gewerblichen Mustern und Modellen ließen Arti-
kel �� und �� SV ausdrücklich fortbestehen. Artikel �� SV sorgte des Weiteren dafür, 
dass Lizenzverträge, die während der Übergangszeit über französische gewerbliche 
Schutzrechte für die Gesamtheit des französischen Staatsgebietes abgeschlossen worden 
waren, auch für das Saarland Gültigkeit haben sollten.

In Artikel �� �gurieren wichtige Übergangsnormen für die Zeit nach dem Ablauf 
der Übergangszeit zwecks Scha�ung eines einheitlichen Wirtscha�sraumes des Saarlan-
des mit der Bundesrepublik.

Die Rechte wie auch die Schutzrechtsanmeldungen sollten grundsätzlich bis zum 
Ablauf ihrer Schutzdauer für das Gebiet des Saarlandes aufrechterhalten bleiben. Für 
Patente und Geschmacksmuster sah das französische Recht eine �� Jahres- bzw. �� Jah-
res-Frist vor, das deutsche lediglich �� bzw. nur �� Jahre. Für die Warenzeichen war das 
Tatbestandsmerkmal der �laufenden Schutzdauer� anwendbar, d.h. dass diese Waren-
zeichen bis zum Ablauf der Übergangszeit im Saarland wirksam blieben. Eine Verlän-
gerung allein für das Saarland war danach nicht mehr möglich, sondern war national zu 
tre�en.

Inhaber des im Saarland nach französischem Recht bestehenden Warenzeichens, 
die sich einen Zeichenschutz im Saarland auch über die Schutzperiode hinaus erhalten 
wollten, waren kün�ig angehalten, das Zeichen nach deutschem Recht beim deutschen 
Patentamt in München neu anzumelden.

Wie wurde das Problem der Kollision von Patenten, Patentanmeldungen und Ge-
schmacksmustern gelöst? Artikel �� Absatz � postulierte hierzu den �Grundsatz der 
Koexistenz� mit zwei bedeutenden Aspekten: Zum einen, dass der Inhaber des deut-
schen Schutzrechtes dieses dem Inhaber des kollidierenden französischen Schutzrech-
tes gegenüber nicht geltend machen konnte und umgekehrt. Zum zweiten konnten die 
kollidierenden Schutzrechte auch gegenüber Dritten nicht geltend gemacht werden, die 
die Lizenzrechte an diesen Schutzrechten für das Saarland innehatten oder nach der 
Erstreckung der deutschen Schutzrechte auf das Saarland erhielten.

Eine Spezialregelung war notwendig für die Fälle der französischen Lebensmittel 
und Sto�patente. Denn nach deutschem Recht konnten Lebensmittel- und Sto�paten-
te nicht patentiert werden (§ � Abs. � S. � Patentgesetz). Demzufolge wurde vereinbart, 
dass sich die Wirkung der französischen Lebensmittel- und Sto�patente nicht auf Er-
zeugnisse erstrecken sollte, die nach deutschen Patenten oder Patentanmeldungen her-
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gestellt worden waren. Eine entsprechende Norm für Arzneimittel konnte nicht einge-
fügt werden, weil diese nach französischem Recht nicht patentiert werden dur�en.

Die Kollision von Warenzeichen versuchte Artikel �� Absatz �b aufzulösen: Die bei 
Inkra�treten des Vertrages im Saarland bestehenden Warenzeichen, die mit solchen in 
der Bundesrepublik bestehenden identisch oder verwechslungsfähig waren, mussten 
mit einem Zusatz benutzt werden, welcher geeignet war, die Gefahr einer Verwechslung 
im Verkehr auszuschließen.

Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen, die während der Übergangszeit im 
Saarland nach französischem Recht erworben worden waren, mussten hinter älteren 
Rechten oder Anmeldungen zurücktreten, die im übrigen Bundesgebiet bestanden und 
auf das Saarland erstreckt wurden (Artikel �� Absatz �c SV). Für den Rang der Rechte 
war der Zeitpunkt maßgebend, an dem die Anmeldung eingereicht worden war. Wäh-
rend für Rechte, die vor dem �. Januar ���� entstanden waren, der Grundsatz der Koexis-
tenz galt, verständigten sich die Vertragsparteien für die danach entstandenen Rechte 
auf das Prinzip der Priorität älterer, nach deutschem Recht entstandener Rechte; dies 
zementierte auch deutlich die Wegmarke hin zum einheitlichen Wirtscha�sraum der 
Saar mit der Bundesrepublik. 

Von französischer Seite wurde abschließend erklärt, dass alle Rechte, die am Ende 
der Übergangszeit in Frankreich zugunsten saarländischer Titulare bestanden, auch da-
nach in Frankreich anerkannt werden sollten.

e) Wettbewerbsrecht: Besonderes saarländisches Recht

Betrachtet man noch ergänzend das Wettbewerbsrecht67, so ist zu sagen, dass bundes-
deutsches Recht nach der Vereinigung ohne weiteres hätte eingeführt werden können. 
Denn hier galt lediglich das saarländische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
vom ��. Januar ����.68 In diesem Zusammenhang waren das Zugabe- und das Rabatt-
recht von besonderer Bedeutung. Während ersteres keine saarländische Regelung erfah-
ren hatte, war das Rabattrecht (eigenes saarländisches Rabattgesetz von ����) nahezu 
identisch mit dem bundesdeutschen, mit der Ausnahme beim Barzahlungsrabatt. Denn 
in § � Rabattgesetz war vorgesehen, dass die Rabattgrenze für den Barzahlungsrabatt bei 
� v. H. lag (in der Bundesrepublik bei � v. H.).

Eine berichtenswerte saarländisch-französische Rechts�ndung ergab sich bei der 
Auslegung des Merkmals der �verständigen Anschauungen über die Grundsätze des ge-
sunden Wettbewerbs�, die § � des saarländischen UWG (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb) postulierte. Die saarländischen Gerichte gri�en hierzu nämlich auf die 
Kasuistik des Artikels ���� des französischen Code civil, mithin auf die Gesamtheit der 
französischen Jurisprudenz, zurück. § � des deutschen Gesetzes vom �. Juni ���� war all-

67	 S�
����, Das im Saarland geltende Recht (wie Anm. ��), S. ��� f. 
68	 Amtsblatt des Saarlandes ����, S. ���.
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gemeiner gefasst, wenn er Wettbewerbshandlungen unterbinden wollte, welche gegen 
die guten Sitten verstießen.

Erwähnenswert ist letztlich noch, dass im Saarland ein staatliches Tabak- und Zünd-
warenmonopol bestand, woraus resultierte, dass auf diese Waren keine Rabatte gewährt 
werden dur�en. Die Bundesregierung war laut Saarvertrag ermächtigt, das deutsche 
Lauterkeitsrecht (UWG) bereits vor Ablauf der Übergangszeit via Rechtsverordnung 
im Saarland einzuführen. Diskutiert wurde auch umgekehrt, ob das Saarland nicht 
selbst die Anpassungen an das deutsche UWG hätte beschließen dürfen; dieser Diskus-
sion wurde aber der Wind aus den Segeln genommen.69

�  Der �Gemischte Gerichtshof �: 
Eine Vorform des Europäischen Gerichtshofes?

Dem ���� errichteten saarländischen Oberlandesgericht wurde mittels Abkommen 
zwischen dem Saarland und Frankreich über die Organisation des Justizwesens im 
Saarland vom �. Januar ����70 ein französisch-saarländischer Senat angegliedert. Die-
ser Senat, der aus drei französischen und zwei saarländischen Richtern bestand, war in 
Zivilsachen zuständig für Angelegenheiten, in denen die französische Gesetzgebung 
unmittelbar anwendbar oder zu berücksichtigen war, so vor allem im Währungs- und 
Wirtscha�srecht. Dazu kam in Strafsachen die Aburteilung von Verbrechen oder Beru-
fungen über Vergehen, wenn französische Beamte oder Militärpersonen beteiligt waren. 
Für Angelegenheiten, die zum gemischten Senat gehörten, war ein französischer Gene-
ralstaatsanwalt zuständig.71 Es galt französisches Verfahrensrecht. Die Entscheidungen 
wurden �im Namen des französischen und des saarländischen Volkes� verkündet. Ging 
eine Sache danach an den Kassationshof in Paris, so entschied dieser lediglich �im Na-
men des französischen Volkes�. Selbiges galt, wenn ab ���� eine Entscheidung des saar-
ländischen Verwaltungsgerichts beim französischen Conseil d�Etat angefochten werden 
sollte. Wurde von einem dieser obersten französischen Gerichte eine Entscheidung des 
gemischten Senats oder ein Urteil eines saarländischen Gerichtes aufgehoben und die 
Sache zu erneuter Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen, erging die Ent-
scheidung folgerichtig wieder im Namen beider Völker.72 

69	 H������/K������, Rückgliederung des Saarlandes (wie Anm. ��), S. ��� f.
70	 Amtsblatt (= ABl.) Saarland ����, S. ���. Hierzu französischerseits bemerkenswert die Kommentie-
rungen der beiden Straßburger Rechtslehrer Charles E�������� und Alex W����, Le tribunal français 
en Allemagne, in: Recueil Dalloz ����, Chronique, S. �����; dazu weiterführend, als �Maître des requŒtes 
au Conseil d�Etat�, Jacques B������, Le statut de la Sarre, Recueil Dalloz ����, Chronique, S. �����.
71	 [ohne Vorname, Oberlandesgerichtsrat] L�����, Die Rechtsmitteleinlegung in Strafsachen bei 
Zuständigkeit des französisch-saarländischen Senats, in: Saarländische Rechts- und Steuerzeitschri� � 
(����/�), S. �� f.
72	 Artikel �� der Justizkonvention (wie Anm. ��). 
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Der gemischte Senat verlor seine Existenzgrundlage infolge des saarländisch-franzö-
sischen Justizvertrages vom ��. Mai ����, der gleich zwei Gerichtshöfe schuf: zum einen 
den Gerichtshof der französisch-saarländischen Union73 sowie den Obersten Gerichts-
hof dieser Union als Rechtsmittelinstanz.74 Letztgenannter, der sich aus einem saar-
ländischen Präsidenten und je zwei saarländischen und französischen Richtern zusam-
mensetzte, war im Wesentlichen in den gleichen Angelegenheiten zuständig wie sein 
Vorgänger, der gemischte französisch-saarländische Senat, außerdem für im Saarland 
oder durch Saarländer außerhalb des Saarlandes begangene Verstöße gegen die Sicher-
heit des Staates.

Die beiden Gerichtshöfe beendeten ihre Tätigkeit mit dem politischen Anschluss 
des Saarlandes an die Bundesrepublik. In der Zeit zwischen politischem (�. Januar ����) 
und wirtscha�lichem Anschluss (�. Juli ����) arbeitete aufgrund des Vertrages zwischen 
der Bundesrepublik und Frankreich zur Saarfrage vom ��. Oktober ���� ein �Gemisch-
ter Gerichtshof �75 in Saarbrücken.76 Bezeichnend ist, dass beide Länder jeweils einen 
Vertreter für das ö�entliche Interesse entsandten und dazu beim Obersten Gerichtshof 
eine Dienststelle bildeten. Der Gerichtshof, der mit einem neutralen Präsidenten und 
je zwei deutschen und französischen hohen Richtern ausgestattet war, traf Grundsatz-
entscheidungen in solchen Angelegenheiten, in denen im Saarland noch französisches 
Recht anzuwenden war, wozu neben Währungs-, Devisen-, Kredit-, Zollwesen und ge-
wissen Gebieten des Steuerrechts vor allem der gewerbliche Rechtsschutz zählte.77.Der 
gewerbliche Rechtsschutz im Saarland war im Ganzen französisch beein�usst: Während 
das Wettbewerbsrecht (das heißt der gewerbliche Rechtsschutz im weiteren Sinne) nicht 
französisch geprägt war und die saarländischen Gesetze sowie die Rechtsprechung sich 
kaum von Deutschland unterschieden, galt für den gewerblichen Rechtsschutz im enge-

73	 Im Landesarchiv des Saarlandes �ndet sich dazu unter der Laufzeit ��������� ein unverzeichneter 
Umfang der Verfahrensakten von �,�� lfd. Metern.
74	 Zur Erö�nung am �.�.���� siehe die Ansprache von Justizminister Dr. Heinz B����, Die fran-
zösisch-saarländische Unionsgerichtsbarkeit, in: Saarländische Rechts- und Steuerzeitschri� � (����), 
S. �; nunmehr (siehe auch Anm. ��) als Generalsekretär des französischen Conseil d�Etat Jacques B�-
�����, L�Union franco-sarroise et les conventions du �� mai ����, in: Recueil Dalloz ����, Chronique, 
S. �����. Betre�end die Kassation siehe die französischen Ordonnances vom ��. Juni ���� jeweils zum 
Zivil- und zum Strafverfahren, in: Recueil Dalloz ����, LØgislation, S. �������.
75	 Im Landesarchiv des Saarlandes �ndet sich hierzu, bei einer Laufzeit von ���������, ein unver-
zeichneter Aktenumfang von �,�� lfd. Metern. 
76	 Siehe Annexe ��: Cour mixte/Anlage ��: Gemischter Gerichtshof, in: Vertrag zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Französischen Republik zur Regelung der Saarfrage. Text des am 
��. Oktober ���� in Luxemburg unterzeichneten Vertrags mit Anlagen und Briefen in den beiden amt-
lichen Sprachen, hg. von der Regierung des Saarlandes, Saarbrücken ����, S. ��� ����.
77	 Richard S�
���, Die Gerichtsorganisation im Gebiet des Saarlandes seit der Französischen Re-
volution, in: Saarländische Rechts- und Steuerzeitschri� �� (����), S. �������, insbes. S. ���; Gerhard 
K�������, Die Rechtsp�ege an der Saar von ���� bis ����, in: ��� Jahre Landgericht Saarbrücken. 
Festschri�, hg. vom LG Saarbrücken in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Rechtswissenscha� der 
Universität des Saarlandes, Köln u. a. ����, S. �������, hier S. �������.
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ren Sinn, dass hier sogar französisches Recht noch bis zum Ende der Übergangszeit der 
Eingliederung in die Bundesrepublik ���� einzig anwendbar, ja sogar dominierend war.

Bemerkenswert bleibt ebenfalls, dass ein nie angewandtes Gesetz vom �. Juli ���� 
sogar die Einrichtung eines eigenen Revisionsgerichtes für das Saarland vorsah. Es war 
auch nicht mehr vonnöten, denn das Rechtsangleichungsgesetz vom ��. Dezember ���� 
hatte die vorliegenden Revisionen bereits dem Bundesgerichtshof zur Erledigung über-
tragen.78

Eine interessante Parallele zum heutigen Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Lu-
xemburg bestand schließlich darin, dass der �Gemischte Gerichtshof � dadurch tätig 
wurde, dass entweder die Dienststelle für das ö�entliche Interesse die Entscheidung 
des Gemischten Gerichtshofes gegen rechtskrä�ige Entscheidungen deutscher Gerich-
te anrief, oder die deutschen Gerichte in anhängigen Verfahren eine Entscheidung per 
Vorlagebeschluss herbeiführen konnten. Des Weiteren blieb der Gemischte Gerichtshof 
als erste und letzte Instanz für die Sachen zuständig, die bereits in den Zuständigkeitsbe-
reich des vormaligen Obersten Gerichtshofes �elen. 

Gesamtfazit

Wechsel in der politischen Zugehörigkeit der Saargegend sind bereits ö�er untersucht 
worden und liegen diesem Sammelband zugrunde. Aus Sicht der Rechtsgeschichte, na-
mentlich der Durchmusterung des Zivilrechts, soll hier ebenfalls ein Fazit gezogen wer-
den. Dabei stehen alle drei Scharnierjahre, ����, ���� und ����, gleichermaßen an.

(�) Vorweggenommen werden kann, dass nach ���� trotz Grenzverschiebungen79 ein 
klares Bekenntnis zu den Errungenscha�en des französischen Rechts links des Rheins 
feststellbar ist. Zu diesem Zweck wurde der Begri� �Rheinisches Recht� geprägt, um 
diesen Errungenscha�en unter der Preußen-Herrscha� ein Gesicht zu verleihen.

Ganz gegensätzlich und abrupt lief es ����, als die �Allmacht� der Hitlergesetzgebung 
mit dem �. März ���� verspätet an die Saar kam, ein Datum, das zwar eine totale Zäsur 
für Staats- und Zivilrecht bildet, jedoch aufgrund völkerrechtlicher Verp�ichtungen des 
Reiches noch um ein Jahr, bis zum �. März ����, hinausgeschoben werden konnte.

78	 ABl. ����, S. ��� sowie ABl. ����, S. ����. 
79	 Paul K���, Politische Geschichte der deutschen Grenzen, Mannheim 4����, S. �������; Eberhard 
M�����, Die deutsche Westgrenze nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Europa-Archiv ����, S. �����
����. Neuerdings für die Rechtslage nach ����: �omas G�����, Die Institutionen des Rheinischen 
Rechts in der Saargegend mit Beispielen aus der Rechtspraxis, in: Vom Empire zur Restauration. Die 
Saarregion im Umbruch ���������. Beiträge der wissenscha�lichen Tagung zum ���jährigen Jubiläum 
des Historischen Vereins für die Saargegend e. V. am ��. und ��. September ���� in Saarlouis, hg. vom 
Hisatorischen Verein für die Saargegend e. V., Saarbrücken ����, S. �������.
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Und was passierte ����? Eine Abkehr vom saarländischen �Sonderweg� in mehreren 
Schritten. Im Saarstaat galt grundsätzlich noch deutsches Recht, konserviert auf dem 
Stand vom �. Mai ����, jedoch �überstrahlt� vom Recht der von der saarländischen Ver-
fassung von ���� in ihrer Präambel festgesetzten Wirtscha�s-, Währungs- und Zolluni-
on mit der Französischen Republik.80

(�) Was haben die Jahre ���� und ���� gemeinsam? In erster Linie keine ̃ nderung des 
staatsrechtlichen Zustandes (Verbleib beim Deutschen Reich; Rückkehr zur Bundesre-
publik Deutschland, die ihrerseits Rechtsnachfolger des Reiches in den Grenzen vom 
��. Dezember ���� war). ���� und ���� kennen geplante und sogar vom Volk gewollte 
Übergänge, im ��. Jahrhundert insbesondere den Erhalt der Errungenscha�en des Rhei-
nischen Rechts. Nach ���� erfolgte ein langsamer Abbau der Zoll-, Wirtscha�s- und 
Währungsunion mit der Republik Frankreich, wobei aber auch hier die wohlerworbe-
nen Rechte der Saarländer beibehalten wurden. Nur die Übergangsfristen unterschie-
den sich: bis zu �� Jahre beim Code civil bzw. ca. ��� Jahre bei Mitberücksichtigung der 
Bearbeitung der Altfälle beim Rheinischen Senat des Reichsgerichts für das Scharnier-
jahr ����. Nach ���� gab es indes lediglich eine kurze Übergangsfrist bis ����.

(�) Letztlich ist noch die Einführung eines Gemischten Gerichtshofes hervorzu-
heben, der bereits den Odem des späteren und heutigen Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) atmet, um Rechtseinheit in der Union zu erreichen. Die Rechtseinheit sollte 
vor allem per Vorlagebeschluss beider Seiten erreicht werden, ein Mittel, das die EuGH-
Praxis o�mals verwendet. 

So waren die Übergangsbestimmungen im Saarvertrag ein kleiner Vorübungsplatz 
für das Europa der heute �� Staaten.

80	 Klaus M�����, Die Errichtung der französisch-saarländischen Währungsunion im Jahre ����, 
Diss. Saarbrücken ����, S. ���. Der uns heute vertraute Währungs- und Wirtscha�sraum entstand zwi-
schen dem Saarland und Frankreich und sah reziproke Anerkennung der Freiheiten von Franzosen und 
Saarländern vor, Dekret: DØcret n° ������ du �� mars ���� portant publication de la con�ention entre la 
France et la Sarre, relative à l�Øtablissement des ressortissants des deux pays et à l�exercice de leurs activitØs 
professionnelles, signØe à Paris le � mars ����, in: Journal O�ciel de la RØpublique Française vom ��. März 
����, S. ���������. Neben Bestimmungen zur Insolvenz und Geschä�sau�ösung (De la faillite et de la 
liquidation judiciaire) begegnen Vorschri�en zur Scha�ung eines gemeinsamen Arbeitsmarktes (CrØa-
tion d�un marchØ commun de l�emploi entre la France et la Sarre) und über den Austausch von Auszubil-
denden (Admission des stagiaires en France et en Sarre).
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Der kurze Frühling der Neunkircher Arbeiterbewegung

Sozialismus, Sozialdemokratie und Kommunismus an der Blies  
zwischen dem �. November ���� und dem ��. Januar ����

Fabian Trinkaus

Historische Zäsuren an einzelnen Daten festzumachen ist methodisch fragwürdig und 
zeugt von einem bestenfalls semiprofessionellen und vorwissenscha�lichen Fachver-
ständnis. Der ��. Juli ����, der ��. Januar ���� oder aber der �. November ���� hätten 
keinerlei eigenständige Bedeutung und wären längst aus dem kollektiven Gedächtnis 
verschwunden, wären sie nicht gleichsam als Kulminationspunkte eingebettet in lang-
fristige, zum Teil über Jahrzehnte andauernde strukturelle Prozesse. Dies ist freilich eine 
Binsenweisheit, die kaum näher erläutert zu werden braucht, und das in der Geschichts-
wissenscha� seit jeher so intensiv betriebene Abwägen von Struktur und Ereignis ist 
nicht Gegenstand des folgenden Beitrags.

Stattdessen steht zu Beginn die Überlegung � ganz im Sinne der Konzeption des 
Sammelbandes �, dass tatsächlich Wende- und Schicksalsdaten den Weg der saarlän-
dischen Geschichte entscheidend geprägt haben. Diesem methodischen Zugeständnis 
kommt der �. November ���� als Einzeldatum zweifelsohne entgegen. Er markierte mit 
dem Sieg der �Novemberrevolution�1 von Kiel aus nicht nur das de�nitive Ende des Ers-
ten Weltkriegs, sondern auch den Untergang des überkommenen dynastisch-monar-
chischen Staates. Zugleich bedeutete dieses Datum eine scharfe Zäsur in der Geschich-
te der deutschen Arbeiterbewegung: Vor ���� trotz Diskriminierung und zeitweiliger 
Verfolgung zu einer Massenbewegung angewachsen, standen die Organisationen der 
Arbeiterbewegung plötzlich in der Regierungsverantwortung. Mit dem Gewinn an öf-
fentlicher Macht gingen aber in einem gleichsam dialektischen Zusammenspiel massive 
innere Spannungen einher. Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung, die sich an 
der Frage der Verlängerung der Kriegskredite ���� vollzogen hatte, spitzte sich ab dem 
�. November ���� trotz zeitweiliger Kooperation zwischen MSPD und USPD weiter 

1	 Umstritten ist, ob von einer �Revolution� die Rede sein kann. Die wissenscha�liche Diskussion 
um den Begri� kann an dieser Stelle nicht weiter geführt oder ausführlich kommentiert werden. Ver-
wiesen sei auf Eberhard K���, Die Weimarer Republik (Oldenbourg-Grundriss der Geschichte ��), 
München 7����, S. ���� und ��� �. Dort �nden sich auch überblicksartig eine Rekapitulierung der 
wichtigsten Forschungsmeinungen sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis. Außerdem Werner 
B�����, Eine ungeliebte Revolution. Die Revolution von ����/���� im Widerstreit von Zeitgenos-
sen und Historikern, in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung � (����), 
S. ����.
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zu.2 All diese gesamtdeutschen Entwicklungen lassen sich auch für die Saarregion fest-
stellen.

Machen wir einen �Zeitsprung� von gut sechzehn Jahren und schauen uns ein zwei-
tes Datum an: den ��. Januar ����. Dieser Tag spielt in der gesamtdeutschen Geschichte 
sehr wohl eine bedeutende Rolle, markiert er doch einen der ersten außenpolitischen 
Erfolge Adolf Hitlers. Dennoch ist das Datum deutschlandweit wohl lediglich dem en-
geren Fachpublikum bekannt. Anders sieht dies im Saarland aus. An diesem Tag endete 
eine rund fünfzehnjährige Sonderentwicklung, und das damalige Saargebiet wurde Teil 
des nationalsozialistischen Deutschlands.3 Für die saarländische Arbeiterbewegung be-
deutete der ��. Januar ����, was der ��. Januar ���� für die gesamtdeutschen Schwesteror-
ganisationen bedeutet hatte: Verfolgung, Kriminalisierung und Zerschlagung.

In dem nun folgenden Beitrag werden diese beiden Daten als markante Eckpfeiler 
ausgewählt, um die Entwicklung der saarländischen Arbeiterbewegung während der 
Zwischenkriegszeit zu skizzieren. Folgendes scheint dabei besonders interessant zu sein: 
Unter Heranziehung beider Daten lassen sich sehr plastisch sowohl die gesamtdeutsche 
Einbettung saarländischer Geschichte demonstrieren, als auch partielle Sonderentwick-
lungen aufzeigen. Letzteres ist gerade mit dem ��. Januar ���� verbunden, der eine Phase 
eigenständiger Saargeschichte abschloss, welche in dem zwischen ���� und ���� toben-
den Saarabstimmungskampf gipfelte. Das Saargebiet stand damals, wie es eine britische 
Journalistin formulierte, wochenlang �im Brennpunkt des Interesses der internationa-
len Journalistenelite�.4 Allerdings ist gerade das internationale Interesse wiederum nur 
erklärbar, wenn man die gesamtdeutschen Verhältnisse zur Kenntnis nimmt. Gesamt-
deutsche Verhältnisse waren es wiederum, die sich im November ���� mit dem Ende der 
preußischen Monarchie und dem von Arbeiter- und Soldatenräten getragenen Umsturz 
an der Saar manifestierten. Dessen eingedenk ist auch hier aber die Sondersituation an 
der Saar hochinteressant. Wie in kaum einer anderen Region im bisherigen Deutschen 
Reich wurde an der Saar eine eigenständige Entwicklung politischer und gewerkscha�-
licher Organisationen gerade der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung rabiat unter-
bunden.5 Umso erstaunlicher ist die Rasanz und Dynamik, mit der sich die bis dato ver-

2	 Zur Spaltung der sozialdemokratischen Bewegung in den Jahren vor, während und nach dem Ersten 
Weltkrieg vgl. August L�£���, Die sozialdemokratische Bewegung am Kreuzweg zwischen ���� und 
����, in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung � (����), S. �����.
3	 Zur Entwicklung des Saargebietes während der Zwischenkriegszeit vgl. Wolfgang B�
������ und 
Gabriele B. C������, Geschichte des Saarlandes, München ����, S. �������.
4	 Vgl. dazu: Haltet die Saar, Genossen! Antifaschistische Schri�steller im Abstimmungskampf ����, 
hg. von Ralph S�
���, Berlin ����, S. ����. Aufgeführtes Zitat ebd., S. ��. Dieser Sammelband illus-
triert anhand von Originaltexten in vorzüglicher Weise das publizistische Geschehen rund um den 
Saarabstimmungskampf, wenngleich ausschließlich aus der Perspektive der Hitlergegner. Unter den 
Autoren, die sich zur Saarfrage äußerten und hier Berücksichtigung �nden, zählen solch illustre Per-
sönlichkeiten wie Heinrich und Klaus Mann, Hanns Eisler oder Bertolt Brecht.
5	 Zu den Gründen für das Ausbleiben sozialdemokratischer Organisation an der Saar vor dem Ersten 
Weltkrieg folgen weiter unten noch einige Überlegungen. Verwiesen sei auf einen überblicksartigen 
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femten Organisationen an die Spitze des politischen und gesellscha�lichen Neuanfangs 
stellten.

Resümierend kann man an dieser Stelle festhalten: An beiden Daten und der mit 
ihnen verbundenen Geschichte der saarländischen Arbeiterbewegung lässt sich das bri-
sante Zusammenspiel gesamtdeutscher und speziell saarländischer Entwicklungen plas-
tisch veranschaulichen. Aus diesem Grund wurden beide Daten als Eckpunkte der Dar-
stellung gewählt. Die Zwischenzeit ließe sich � frei nach Hans Magnus Enzensberger6 
� als �kurzer Frühling der saarländischen Arbeiterbewegung� umschreiben. Die Ent-
wicklung der saarländischen Arbeiterbewegung während der Zwischenkriegszeit soll in 
ihrem spezi�schen Kontext aufgezeigt werden. Daher wurde, um die Problematik an 
einem konkreten Fallbeispiel zuspitzen zu können, der Industriestandort Neunkirchen 
ausgewählt. Die Eisenhüttenstadt an der Blies verkörperte als Stammsitz und Wirkungs-
stätte Karl Ferdinand Stumms, des saarländischen Vorzeigepatriarchen, wie kaum ein 
anderer Ort die Spezi�ka saarländischer Sozialgeschichte. Umso bemerkenswerter ist 
nach ���� die Entwicklung hin zum, wie es schon Zeitgenossen formulierten, �roten 
Neunkirchen�.7

Im ersten Teil des Beitrags wird nun also die Bedeutung des �. November ���� für 
die Hüttenstadt Neunkirchen analysiert. Im zweiten Abschnitt richtet sich der Fokus 
sodann auf den ��. Januar ����.

�  Über dem Rathaus ist die rote Flagge zu hissen: 
Der �. November ���� in Neunkirchen als Zäsur

Neunkirchen, ��. No�ember. Der Arbeiter- und Soldatenrat hat auch hier die Gewalt in den Händen. 
Sein Sitz ist in der �Gambrinushalle�. Die ö�entliche Ordnung ist nicht gestört worden. Die Behörden 
haben sich dem Arbeiter- und Soldatenrat unterstellt.8 

Problemaufriss bei Fabian T�������, Blockierte Bewegung. Neue Forschungen zur Geschichtsschrei-
bung der Arbeiterscha� in der Hüttenstadt Neunkirchen, in: Saarbrücker He�e ��� (Winter ����), 
S. �����.
6	 Bezug genommen wird damit auf Hans Magnus Enzensbergers Roman �Der kurze Sommer der 
Anarchie� aus dem Jahr ���� über den Spanischen Bürgerkrieg.
7	 So etwa eine entsprechende Kapitelüberschri� bei Michael E�����, Freiheit für das Volk. Doku-
mente zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Neunkirchen ���������, Ottweiler ����, ab S. ��.
8	 Saarbrücker Zeitung, ��. November ����. Hervorhebung im Original. Die Saarbrücker Zeitung, 
in der Kaiserreichszeit ein nationalliberales Blatt, trug bis zum �. November den Untertitel �General-
Anzeiger und Handelsblatt für Südwest-Deutschland�. Zwischen dem ��. und dem ��. des Monats fun-
gierte sie dann als �Amtliches Verö�entlichungsblatt des Arbeiter- und Soldatenrates Saarbrücken�. 
Die im Verlauf des Aufsatzes zitierten Tageszeitungen sind im Stadtarchiv Saarbrücken einzusehen, 
sofern nicht ein anderer Fundort angegeben wird.
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In diesen recht lakonischen Worten vermeldete die Saarbrücker Zeitung am ��. No-
vember ���� den Sturz der alten Ordnung in Neunkirchen. Die von Kiel ausgehende 
revolutionäre Bewegung hatte die Industriemetropole an der Blies innerhalb kürzester 
Zeit erreicht. Schon am �. November hatte sich aus einer Flakabteilung heraus ein Sol-
datenrat gegründet, der sich nur einen Tag später, am ��. November, mit dem ebenfalls 
gerade erst entstandenen Arbeiterrat zusammenschloss. Dieser wurde von einer rund 
���� Menschen zählenden Menge gewählt und proklamiert und bestand aus �� Perso-
nen verschiedener politischer und sozialer Provenienz. Neben einem Richter und einem 
Anwalt befanden sich unter den Ratsmitgliedern auch mehrere Berg- und Hüttenarbei-
ter. Nach seiner Konstituierung zog der Arbeiter- und Soldatenrat weiter zum Rathaus, 
wo man die Rote Fahne hisste und den Bürgermeister von der Übernahme der Amtsge-
walt in Kenntnis setzte.9

Diese radikal anmutende Szenerie hatte allerdings zu einem großen Teil eher symbo-
lischen Charakter, denn der Neunkircher Arbeiter- und Soldatenrat verfolgte, wie die 
überwiegende Mehrzahl der Räte im ganzen Reich, eine dezidiert pragmatische und den 
aktuellen Tagesanforderungen angepasste Politik. Entsprechend hieß es im Gründungs-
aufruf: Wir bürgen für Ruhe und Ordnung. Jeder gehe seiner gewohnten Arbeit nach. 
Kinder und Jugendliche gehören abends ins Haus.10 Neben der Aufrechterhaltung der 
ö�entlichen Sicherheit und der Infrastruktur setzte man sich besonders die reibungslo-
se Versorgung der Bevölkerung zum Ziel. An vermeintliche Wucherer erging die Mah-
nung: Käufer und Verkäufer, hütet euch �or Wucher und seid gewiß: Die Wucherer werden 
wir �nden und bestrafen. Wer Waren zurückhält oder verschiebt, ist ein Volksverräter.11

Der Arbeiter- und Soldatenrat reklamierte ferner die oberste Polizeigewalt für sich 
und stellte eine Bürgerwehr auf. Der Aufruf schloss mit der Warnung: Vergehen gegen 
Eigentum, Sicherheit und Ehre der Person kommen �or das Standgericht.12 Entsprechend 
eng kooperierte man in den folgenden Tagen und Wochen mit den Vertretern der alten 
Ordnung, vor allem mit Verwaltung und Beamtenscha�, besonders belastete Personen 
einmal ausgenommen. Trotz der moderaten Haltung verfolgte der Rat seine Ziele aber 
durchaus selbstbewusst, man trieb die Integration der Gewerkscha�en in wirtscha�liche 
und soziale Entscheidungsprozesse voran, setzte sich für umfassende Mitbestimmung, 
Arbeitsschutzmaßnahmen sowie den schließlich auch realisierten Achtstundentag ein. 
Die in Deutschland viel diskutierte Frage, inwiefern die Räte das Potenzial hatten, län-
gerfristig Politik und Gesellscha� zu prägen, stellte sich im Saargebiet überhaupt nicht, 

9	 Zu den Ereignissen rund um die Konstituierung des Arbeiter- und Soldatenrates vgl. E�����, 
Freiheit (wie Anm. �), S. �� f. Einen Überblick bietet auch Hans-Joachim K�
�, Zwischen zwei Welt-
kriegen. Völkerbundsverwaltung und Nationalsozialismus, in: Neunkircher Stadtbuch, hg. von Rainer 
K���� und Christof T��
���
, Neunkirchen ����, S. �������, hier S. ���.
10	 Gründungsaufruf des Neunkircher Arbeiter- und Soldatenrates in: Landesarchiv Saarbrücken (LA 
SB), Abt. Plakate, Nr. �/���. Zitat ebd.
11	 Ebd.
12	 Ebd.
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denn mit dem Einrücken der französischen Armee wurden sie aufgelöst. Am �. Dezem-
ber ���� hielten französische Truppen Einzug in Neunkirchen und verhängten ein strik-
tes Versammlungsverbot. Am �. Dezember ���� verkündete der Ottweiler Landrat: 

Die Arbeiter-, Bürger- und Bauernräte wurden �on dem Kommandanten [der �anzösischen Besat-
zungstruppe, F. T.] als aufgelöst bezeichnet sowohl hinsichtlich der Kontrolle in der Verwaltung wie 
auch als beratende Organe.13

Wie man gesehen hat, war der Neunkircher Arbeiter- und Soldatenrat gemischt 
zusammengesetzt und nicht unbedingt sozialistisch dominiert. Dennoch fanden sich 
in ihm mehrere Sozialdemokraten, darunter mit dem Augenarzt Karl Schneider und 
dem Bergmann Hermann Petri zwei regelrechte Ikonen der Neunkircher Arbeiterbewe-
gung der Zwischenkriegszeit.14 Petri fungierte außerdem als Ratsvorsitzender. Die Be-
teiligung der Arbeiterorganisationen an der Errichtung einer neuen Ordnung ist umso 
erstaunlicher, wenn man sich ihre bis ���� anhaltende praktische Inexistenz vor Augen 
führt. Wenn August Bebel in den ����er-Jahren mit Blick auf das Saarrevier von einer 
terra incognita gesprochen hat15, so tri� dies auf Neunkirchen in besonderer Weise zu.

Welche strukturellen Determinanten waren für diese Nichtentwicklung der Neun-
kircher Arbeiterbewegung verantwortlich? Hier kristallisieren sich im Wesentlichen 
vier Faktoren heraus, die von der saarländischen Sozialgeschichtsschreibung schon 
durchaus seit längerer Zeit betont wurden, freilich nicht in gleicher Intensität. Zunächst 
ist die dezidiert ländlich-agrarische Prägung weiter Teile der Arbeiterscha� zu nennen. 
Ein beträchtlicher Anteil der Neunkircher Arbeiter wurde nicht im industriell-urbanen, 
sondern im ländlichen Umfeld sozialisiert. Perpetuiert wurden diese Prägungen einer-
seits durch die bedeutende Pendelwanderung, die es den Arbeitern erlaubte, regelmäßig 
in ihre dör�iche Heimatgemeinde zurückzukehren; andererseits verfügten zahlreiche 
Arbeiter, begünstigt durch die schwerindustrielle Siedlungspolitik, über landwirtscha�-
liche Produktionsmittel, über kleine Anbau�ächen, Schuppen oder auch Vieh. Die 
mentalen Auswirkungen dieser agrarischen Relikte sind nicht direkt messbar, aber man 
kann davon ausgehen, dass sie eine gewisse Distanz schufen zur sozialdemokratischen 

13	 Siehe LA SB, Best. OTW, Nr. �. Zitat ebd.
14	 Michael Ebenau bezeichnet Karl Schneider als �die schillerndste Figur im Neunkircher Rat�. Siehe 
Michael E�����, Parteien, Arbeitgeber, Gewerkscha�en, in: Neunkircher Stadtbuch (wie Anm. �), 
S. �������, hier S. ���. Biographische Informationen zu Karl Schneider, der ���� im KZ Dachau er-
mordet wurde, �nden sich bei Armin S�
������, Straßenlexikon Neunkirchen. Straßen, Plätze und 
Brücken in Vergangenheit und Gegenwart, Neunkirchen ����, S. ��� f.
15	 Siehe Klaus-Michael M�������, �Dies Gebiet ist bis jetzt noch vollständige terra incognita.� 
Die verspätete SPD im Saarrevier, in: Richtig daheim waren wir nie. Entdeckungsreisen ins Saarrevier 
���������, hg. von Klaus-Michael M�������, Gerhard S�
��� und Reinhard K�����, Bonn ����, 
S. �����.
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Arbeiterbewegung, die ein genuin städtisches Phänomen war.16 Damit hängt ein zweiter 
determinierender Faktor zusammen, nämlich die starke konfessionelle Prägung. Gerade 
die katholischen Arbeiter wurden in großen Teilen in ihr konfessionelles Milieu inte-
griert und waren so für SPD und Freie Gewerkscha�en kaum zu gewinnen. Zu kon-
zedieren ist hier aber eine gewisse Sonderstellung Neunkirchens, wo die Protestanten 
trotz konfessioneller Verschiebungen während der Industrialisierung in der Überzahl 
blieben.17 Drittens ist gerade für Neunkirchen die überaus e�ziente Arbeiterpolitik zu 
nennen, die soziale mit repressiven Elementen verband. Unter dem Terminus �System 
Stumm�18 werden eine sehr breit gefächerte Sozialpolitik und eine überaus rigide Kon-
trollpolitik subsumiert. Zu den Sozialleistungen zählten Baukredite, Betriebsversiche-
rungskassen oder auch eine werkseigene Kultur- und Bildungspolitik. Symptomatisch 
für die repressive Komponente dieses Systems sind die explizit ausgesprochenen Verbo-
te, sich an irgendwelchen politischen oder gewerkscha�lichen Organisationen zu betei-
ligen. Bei dieser Repressionspolitik wurden die Unternehmer von bürokratischen und 
polizeilichen Krä�en unterstützt. Zuletzt muss die Arbeitssituation in den Betrieben als 
determinierender Faktor genannt werden. Die zahlreichen Neunkircher Hüttenarbeiter 
fanden � ohne hier ins Detail gehen zu können � eine Arbeitssituation vor, die inner- 
wie außerbetrieblichen Zusammenschlüssen ausgesprochen hinderlich war. Zu nennen 
sind beispielsweise die starke Fragmentierung und Hierarchisierung der Hüttenbeleg-
scha� oder die o�mals kompetitiv ausgerichtete Leistungslohnpolitik.19 In ihrem rezi-
proken Wechselspiel hatten die genannten Faktoren zur Folge, dass es vor ����/�� in 

16	 Aus der sehr umfangreichen Forschungsliteratur seien erwähnt: Maria Z�����, Probleme des 
Übergangs von der Agrar- zur Industrie- und Arbeiterkultur im Saarland, in: Soziale Frage und Kirche 
im Saarrevier. Beiträge zu Sozialpolitik und Katholizismus im späten ��. und frühen ��. Jahrhundert, 
Saarbrücken ����, S. �����; Rolf G. H�����, Soziale Lage und Deutungsmuster von Arbeiter-Bauern, 
in: Produktion und Lebensverhältnisse auf dem Land (Leviathan, Sonderhe� �), hg. von Onno P�
-

����, Opladen ����, S. �������. 
17	 Auch zu diesem �emenkomplex sei stellvertretend nur auf zwei Titel aus der umfangreichen For-
schungsliteratur verwiesen: Klaus-Michael M�������, Volksfrömmigkeit, Proletarisierung und preu-
ßischer Obrigkeitsstaat. Sozialgeschichtliche Aspekte des Kulturkampfes an der Saar, in: Soziale Frage 
und Kirche im Saarrevier (wie Anm. ��), S. �������; Michael S�����, Katholische Geistlichkeit und 
Arbeiterorganisation, ebd., S. �������.
18	 Dieser �emenbereich wurde ebenfalls sehr ausgiebig erforscht, unter anderem von Ralf B�����, 
Saarabien und Königreich Stumm � Die Saarregion als Musterland einer patriarchalischen betrieb-
lichen Sozialpolitik?, in: Zeitschri� für die Geschichte der Saargegend �� (����), S. �������; Peter 
B���������, Karl Ferdinand von Stumm-Halberg in seiner Epoche, in: Neunkircher Stadtbuch (wie 
Anm. �), S. �������.
19	 Zur Arbeitssituation im integrierten Eisen- und Stahlbetrieb und den damit zusammenhängenden 
Aspekten der (auch außerbetrieblichen) Gruppenbildung vgl. u. a. Hartmut P�����
, Die Feuerar-
beiter. Die Arbeitsverhältnisse in der Duisburger Großeisenindustrie vor dem �. Weltkrieg, in: Arbeit 
und Alltag im Revier. Arbeiterbewegung und Arbeiterkultur im westlichen Ruhrgebiet im Kaiserreich 
und in der Weimarer Republik (Duisburger Forschungen ��), hg. von Ludger H��� und Julius H. 
S�
��
�, Duisburg ����, S. �������; �omas W�����

, Arbeit und Macht im Hüttenwerk. Arbeit 
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Neunkirchen keine nennenswerte sozialdemokratische Arbeiterbewegung gab. Die we-
nigen SPD-Mitglieder waren in der Regel keine Industriearbeiter, sondern entstammten 
eher dem handwerklichen Milieu.

Umso erstaunlicher ist der mit dem Kriegsende einsetzende organisatorische Auf-
schwung. Man gewinnt fast den Eindruck, dass sich plötzlich eine Art Ventil geö�net 
habe, dass lange angestaute Organisationspotenziale mit einem Schlag freigesetzt wur-
den. Verschiedene Zahlen mögen dies belegen: Gleichsam aus dem organisatorischen 
Nichts kommend, zählte der freigewerkscha�liche Deutsche Metallarbeiterverband 
(DMV) in Neunkirchen ���� bereits knapp ���� Mitglieder, zwei Jahre später war die 
Dreitausendermarke geknackt worden.20 Das Neunkircher Eisenwerk zählte in diesen 
Jahren rund ���� Beschä�igte, ein großer Teil dür�e also organisiert gewesen sein. Auf-
schlussreich sind ferner die Wahlergebnisse jener Zeit: Im Wahlkreis Ottweiler blieb die 
SPD bei den Wahlen zur deutschen Nationalversammlung im Januar ���� mit ��,� Pro-
zent nur wenige Prozentpunkte hinter dem in der Region traditionell dominierenden 
Zentrum (��,� Prozent) zurück.21 Leider fehlen separate Daten zu Neunkirchen, aber es 
ist aufgrund der urban-industriellen Prägung davon auszugehen, dass die SPD hier noch 
stärker vertreten war als im Wahlkreis insgesamt. Bei den Kommunalwahlen im Folge-
jahr kamen SPD und USPD gemeinsam auf ��,� Prozent kreisweit, das Zentrum auf 
��,� Prozent. Im Neunkircher Stadtrat eroberte die SPD im gleichen Jahr elf Sitze, die 
USPD bemerkenswerterweise acht Mandate. Zusammen hielt die politische Arbeiterbe-
wegung �� von insgesamt �� Sitzen.22 Wenn vom �roten Neunkirchen� die Rede ist, so 
muss sicherlich eingeschränkt werden, dass das Zentrum stärkste politische Kra� blieb; 
dennoch ist der Aufschwung bemerkenswert. Auch entstand eine spezi�sche sozialde-
mokratische Infrastruktur, deren Mittelpunkt das ���� eingeweihte Volkshaus bildete. 
Hier trafen sich gewerkscha�liche und parteiliche Ausschüsse, aber auch Arbeitersän-
ger- und Arbeitersportvereine. Neben einer Bibliothek und Bildungsräumlichkeiten bot 
der Ort ferner die Gelegenheit zu Geselligkeit, Feiern und kulturellen Veranstaltungen.23

Mit dem quantitativen wie qualitativen Zuwachs begann allerdings auch die, wie es in 
einer sozialdemokratischen Jubiläumsschri� heißt, unglückselige Spaltungszeit.24 Wie ge-

und industrielle Beziehungen in der deutschen und amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie von den 
����er bis zu den ����er Jahren, Bonn ����.
20	 Zur organisatorischen Entwicklung des DMV in Neunkirchen während des Betrachtungszeitraums 
vgl. E�����, Freiheit (wie Anm. �), S. ��. 
21	 Zahlen nach Gerhard P��� und Klaus-Michael M�������, Milieus und Widerstand. Eine Ver-
haltensgeschichte der Gesellscha� im Nationalsozialismus, Bonn ����, S. ���.
22	 Vgl. E�����, Freiheit (wie Anm. �), S. ��.
23	 Zur Bedeutung und zu den einzelnen Funktionen des Volkshauses im Rahmen der Neunkircher 
Arbeiterbewegung vgl. Volksstimme, ��. April ����, Artikel �Zehn Jahre Volkshaus Neunkirchen �����
�����.
24	 So in einer SPD-Jubiläumsschri�: �� Jahre SPD Neunkirchen/Saar ����, S. ��. Diese und andere 
Parteibroschüren �nden sich im Stadtarchiv der Kreisstadt Neunkirchen (StANk).
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zeigt wurde, erzielte unmittelbar nach dem Krieg die USPD bereits beachtliche Erfolge, 
später avancierte Neunkirchen zu einer kommunistischen Hochburg. Bei den Wahlen 
zum Landesrat konnte die SPD gegenüber der KPD letztmals ���� mit ��,� gegenüber 
��,� Prozent die Oberhand behalten, aber ���� hatte sich die mittlerweile klar nach Mos-
kauer Vorbild strukturierte Kommunistische Partei mit ��,� gegenüber ��,� Prozent-
punkten einen leichten Vorsprung erarbeitet. ���� blieb die SPD mit �,� Prozent unter 
der Zehnprozentmarke, während die KPD mit ��,� Prozent einen fulminanten Wahler-
folg feiern konnte und hinter dem Zentrum die stärkste politische Kra� im Land stellte.25 
Die Wahlergebnisse auf städtischer wie auf Landesebene waren signi�kanter Ausdruck 
eines tief greifenden Erosionsprozesses, dem sich die Sozialdemokratie � ähnlich wie in 
der deutschen Republik � an der Saar gegenüber sah. Auch der DMV zählte ���� in Ne-
unkirchen nur noch rund ��� Mitglieder. Stattdessen konnte sich auf dem Werk in jenen 
Jahren die kommunistisch geprägte Revolutionäre Gewerkscha�sopposition (RGO) eta-
blieren, die zeitweise sogar mehr Sitze im Betriebsrat hielt als der eingesessene DMV.26

Wie vergi�et das Klima zwischen beiden Flügeln der Arbeiterbewegung war, de-
monstrieren die seit ���� getrennt abgehaltenen Maifeiern auf sehr plastische Weise. 
Man feierte räumlich getrennt und beschimp�e sich wechselseitig über die jeweiligen 
Presseorgane. So hieß es in der kommunistischen Arbeiterzeitung in einer Nachbericht-
erstattung vom �. Mai ����:

Trotz der gewissenlosen Handlungsweise sozialdemokratischer Führer �om Schlage eines Petry und 
Genossen war die gestrige Demonstration in Neunkirchen stärker wie zuvor. Tausende Proleten folg-
ten unserem Au�uf und gaben hierdurch den sozialdemokratischen Saboteuren die einzige richtige 
Antwort, bereiteten ihnen eine Niederlage, wie sie größer nicht gemacht werden kann. Jeder ehrliche 
sozialdemokratische Arbeiter nahm an der Demonstration teil und bezeugte den knapp ��� Männe-
kens im Volkshaus tiefste Verachtung.27

Unweigerlich kommt einem bei diesen Worten der in der Spätphase der Weimarer 
Republik in der KPD übliche Terminus der �Sozialfaschisten� in den Sinn. Aber auch 
die Sozialdemokraten ließen sich rhetorisch nicht lumpen. Am �. Mai ���� beispielswei-
se wurde ein sozialdemokratischer Funktionär in der sozialdemokratischen Volksstim-
me folgendermaßen zitiert: 

Dann kam er darauf zu sprechen, daß der größte Feind des Arbeiters nicht im Ausbeutungssystem der 
heutigen Gesellscha� zu suchen ist, sondern in den eigenen Reihen der Arbeiter. Gewissenlose Führer 
versuchen die Arbeiter zu entzweien und sie zu ihren persönlichen Zwecken zu mißbrauchen. Darum 

25	 Die hier zitierten Wahlergebnisse �nden sich bei P��� und M�������, Milieus und Widerstand 
(wie Anm. ��), S. ���; E�����, Freiheit (wie Anm. �), S. �� und ��. 
26	 Zur RGO in Neunkirchen vgl. E�����, Freiheit (wie Anm. �), S. �� f. 
27	 Arbeiterzeitung, �. Mai ����. Gemeint ist hier der Sozialdemokrat und Funktionär des Bergarbei-
terverbandes Herrmann Petri (siehe oben).
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müssen [wir] sie au�lären und ihnen zeigen, daß wir nur als geschlossene Masse unser Ziel erreichen 
können. Mit einem Hoch auf das vereinigte Proletariat schloss er seine Rede.28

Das von dem Funktionär beschworene vereinigte Proletariat wurde wenige Jahre spä-
ter im Zuge des Saarabstimmungskampfes wenigstens für kurze Zeit Realität. Gemein-
sam versuchten Sozialdemokraten und Kommunisten im Rahmen einer Einheits
ont 
die sich anbahnende Entscheidung für eine Angliederung an das nationalsozialistisch 
regierte Deutschland zu verhindern. Diese politisch überaus exaltierte Phase im Vorfeld 
des ��. Januar ���� soll im Folgenden hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Neunkircher 
Arbeiterbewegung diskutiert werden.

�  Nie zu Hitler:29 Die Neunkircher Arbeiterbewegung 
im Zeichen des Saarabstimmungskampfes ���������

Wie in einem Brennspiegel verdichteten sich an der Saar zwischen ���� und ���� die 
weltanschaulichen Verwerfungen der späten Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre. 
Die ideologischen Auseinandersetzungen verliefen dabei entlang zweier Frontlinien: 
zum einen innerhalb des linken Milieus, wie oben gezeigt wurde; zum anderen aber zwi-
schen dem linken Lager und dem heraufziehenden Faschismus beziehungsweise Natio-
nalsozialismus (an dieser Stelle kann keine kritische Diskussion der beiden Begri�e er-
folgen, auch wenn sie angebracht wäre). Nicht wenige Historiker sind der Ansicht, dass 
die Uneinigkeit im linken Lager, das heißt die zum Teil blutigen Auseinandersetzungen 
zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, Hitlers Aufstieg wesentlich begünstigt 
habe. Die Di�erenzen, ja der wechselseitige Hass sei zu groß gewesen, um gemeinsam 
an einer Abwehrstrategie zu arbeiten. Sah man sich noch zu Beginn der Dreißigerjahre 
an der Saar vor einer ähnlichen Problematik, so folgte doch noch angesichts der immer 
größer werdenden Gefahr einer Angliederung an Hitlerdeutschland das linke Bündnis. 
Im Sommer ����, also ein knappes halbes Jahr vor dem Abstimmungstermin, einigten 
sich saarländische Sozialdemokraten und Kommunisten auf eine Einheitsfront. Neun-
kirchen entwickelte sich neben der Landeshauptstadt zu einem der Gravitationszentren 
dieses antifaschistischen Aktionsbündnisses.30

Noch bevor der Nationalsozialismus vor Ort eine Rolle spielte, deuteten sich in 
Neunkirchen die geistig-politischen Verwerfungen zwischen rechts und links an. Am 
��. Juli ���� hielt der Kreiskriegerverband Ottweiler einen Festzug mit anschließender 

28	 Die Volksstimme, �. Mai ����.
29	 So lautete eine einschlägige Losung aller Gegner eines Anschlusses an Hitlerdeutschland zwischen 
���� und ����.
30	 Zur saarländischen Einheitsfront vgl. Maria Z�����, Parteien und Politik im Saargebiet unter 
dem Völkerbundsregime ��������� (Verö�entlichungen der Kommission für Saarländische Landesge-
schichte und Volksforschung �), Saarbrücken ����, S. �������.
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Fahnenweihe in Neunkirchen ab. Die katholische Neunkircher Zeitung berichtete im 
April des Folgejahres über einen Prozess gegen insgesamt �� Angeklagte, die an einer 
von den Arbeiterorganisationen ausgerichteten Gegendemonstration teilnahmen und 
anschließend in �wüste Tumulte� mit den Vertretern der Kriegervereine verwickelt wa-
ren. Unter den Angeklagten befanden sich �� in Neunkirchen lebende Personen, dar-
unter mehrere Hüttenarbeiter. An der Gegendemonstration wirkten beide Flügel der 
Arbeiterbewegung mit. Einerseits waren die KPD und der Rote Frontkämpferbund, 
andererseits die SPD und das Reichsbanner beteiligt. Außerdem waren die Gewerk-
scha�en, die Arbeitersamariter und einige �linksstehende Arbeitervereine� in dem ��� 
Menschen umfassenden Zug vertreten. Die Neunkircher Zeitung schlug sich in ihrer 
Berichterstattung klar auf die Seite der �wehrlosen Veteranen�, die von den �Linksradi-
kalen Neunkirchens� angegri�en worden seien. Insofern muss der Artikel als tendenziös 
und nur bedingt geeignet für die Rekonstruktion der Ereignisse gelten. Ersichtlich wird 
jedenfalls, dass beide Seiten von der Regierungskommission genehmigte Aufmärsche 
veranstalteten und dass es erst nach deren o�zieller Beendigung zu tätlichen Ausein-
andersetzungen kam, in die auch herbeieilende Landjäger auf Seiten der Kriegervereine 
eingri�en. Einer der Landjäger sei von einem Roten Frontkämpfer �misshandelt� wor-
den. Wie auch immer der tatsächliche Ablauf vor sich ging: Zuzustimmen ist der Neun-
kircher Zeitung in ihrem Urteil, dass in dieser Begebenheit die zeittypische �Siedehitze 
der politischen Leidenscha�en� zum Ausbruch gekommen ist.31 Der Vorfall war mehr 
als nur eine schnell in Vergessenheit geratene Episode. Er prä�gurierte, wenngleich auf 
ganz kleiner Ebene, die o�ene Auseinandersetzung zwischen Links- und Rechtskrä�en 
während des Saarabstimmungskampfes �������, die zu einem nicht unerheblichen Teil 
in Neunkirchen ausgetragen wurde.

Die NSDAP spielte in Neunkirchen lange Zeit eine marginale Rolle, auch wenn be-
reits im Krisenjahr ���� eine kleine Zelle existierte. Erstmalig in Erscheinung trat die 
nationalsozialistische Bewegung in der Stadt an der Blies im Zuge des hunderttägigen 
Bergarbeiterstreiks eben in jenem Krisenjahr ����, der sich wegen seiner antifranzösi-
schen Spitze bestens für rechtsnationalistische Propagandazwecke eignete.32 In den Fol-
gejahren verschwand die Hitlerpartei wieder von der Bild�äche. Über das Vehikel der 
Deutschen Front allerdings, welche die Angliederung an Hitlerdeutschland vorantrieb, 
gewann sie wieder zunehmend an Ein�uss. Im November ���� eroberte die NSDAP 
erstmals vier Sitze im Neunkircher Stadtrat, und im selben Zeitraum häu�en sich auch 
die außerparlamentarischen Zwischenfälle in der Hüttenstadt. ���� verfügte die lokale 
Nazizelle über ein �Sturmlokal� in der Kaiserstraße, im selben Jahr kam es zu nächtli-
chen Schlägereien zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Im Dezember ���� 
diente das Sturmlokal in der Kaiserstraße als Tre�punkt einer nationalsozialistischen 

31	 Siehe Neunkircher Zeitung, ��. April ����. Der Artikel ist einsehbar im StANk.
32	 Vgl. dazu Klaus-Michael M�������, Klassenkampf fürs Vaterland. Der Bergarbeiterstreik ����, 
in: Richtig daheim waren wir nie (wie Anm. ��), S. �������.
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Jugendversammlung. Außerdem wurde Anfang ���� eine nationalsozialistische Bü-
cherei zur Verbreitung von Propagandamaterial eingerichtet. Ende Juli ���� versuch-
ten Kommunisten, eine nationalsozialistische Versammlung in einer Gaststätte in der 
Schulstraße zu sprengen. Daran wurden sie von Polizei und Landjägern gehindert. Im 
Anschluss lieferten sich Polizeikrä�e und Kommunisten eine Straßenschlacht, in de-
ren Verlauf mehrere Personen verletzt wurden. Zu weiteren Ausschreitungen kam es im 
März, April und am �. Mai ����. Im April wurde der lokale Leiter des Reichsbanners von 
SA-Leuten zusammengeschlagen. Am ��. September ���� über�elen SA-Männer eine 
Kneipe mit überwiegend kommunistischem oder sozialdemokratischem Publikum. In 
der daraus resultierenden Schießerei erschoss ein SPD-Anhänger einen Nationalsozia-
listen vermutlich in Notwehr. Der Tote wurde im Zuge seiner Beisetzung zu einer Art 
Neunkircher Horst Wessel stilisiert.33

All diese Vorkommnisse waren gleichsam Vorbotengefechte mit Blick auf die heiße 
Phase des Saarabstimmungskampfes, dessen Fronten bereits im Vorfeld klar abgesteckt 
waren.34 Im Oktober ���� traten die bürgerlichen Parteien Neunkirchens der Deut-
schen Front bei, in welcher der bis dahin keineswegs dominanten NSDAP die lokale 
Führungsrolle zukam. Ihre erste Maßnahme im Stadtrat nach der Konstituierung des 
Rechtsbündnisses bestand darin, Hitler zum Neunkircher Ehrenbürger zu ernennen. 
Außerhalb des Stadtparlaments verstärkten Nationalsozialisten und Deutsche Front 
den Druck auf ihre Gegner. Bereits am ��. September hatte ein Stoßtrupp der SA eine 
Kneipe überfallen, die besonders von Aktivisten der Arbeiterbewegung frequentiert 
wurde. Daneben wurde die Rückgliederungspropaganda vor Ort intensiviert.35 Diese 
fand nicht zuletzt auf der Hütte insofern ein günstiges Terrain vor, als die Werksoberen 
in vielerlei Weise ihre Sympathien für das nationalsozialistische Deutschland o�en be-
kundeten. So wurde am �. Oktober ����, also lange bevor die Rückgliederung faktisch 
besiegelt wurde, im Werk der Hitlergruß eingeführt. Am �. Mai ���� tat sich das Un-
ternehmen in der Gestaltung einer nationalsozialistischen Maifeier hervor, auf dem Be-
triebsgelände prangten riesige Hakenkreuzbanner. In der sozialdemokratischen Volks-
stimme hieß es in der Nachlese am �. Mai ����:

Das Neunkircher Eisenwerk nahm diesmal an dem Wettbewerb, die Maifeier im nationalsozialisti-
schen Sinne zu begehen, rege Teil. Etwa ��� Hakenkreuzfahnen waren auf den vielen Schornsteinen 
und Hochbehältern angebracht und riesige Hakenkreuze �on zwei Meter Durchmesser ragten weit 
über die Häuser hinaus. Hunderte �on Hüttenarbeitern wurden seit Wochen damit beschä�igt, diese 
Hitlersymbole anzufertigen, um ihren eigenen sozialen Niedergang damit zu bekrä�igen. Auch die 
Hüttenarbeiter bekamen die Au�age, Hakenkreuzfahnen zu hissen.36

33	 Vgl. K�
�, Zwischen zwei Weltkriegen (wie Anm. �), S. ���.
34	 Zum Saarabstimmungskampf ������� vgl. Haltet die Saar, Genossen! (wie Anm. �).
35	 Vgl. E�����, Freiheit (wie Anm. �), S. �����
36	 Die Volksstimme, �. Mai ����.
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Die Maifeiern entwickelten sich zu einem wesentlichen Brennpunkt der Ausein-
andersetzungen. Schon anlässlich der Maifeier ���� kam es zu Übergri�en durch SA-
Trupps: Am örtlichen Schützenhaus über�el eine geschlossene Einheit zwei Angehö-
rige des Reichsbanners und verletzte diese schwer. Am gleichen Tag organisierten die 
lokalen Nationalsozialisten eine �Strafexpedition� in das Arbeiterviertel Holzgehege.37 
Am �. Mai ���� schilderte die Volksstimme, wie die örtlichen Nationalsozialisten die 
Maifeiern für sich zu vereinnahmen und dabei die sozialistische Feier zu stören such-
ten. Vor dem Volkshaus, an dem sozialistische und antifaschistische Banner angebracht 
waren, hätten sich �Nazigruppen� unter Unterstützung von Landjägern und Polizisten 
zusammengerottet, um die Maifeier der Arbeiterbewegung zu sprengen.

Die Arbeiterorganisationen stellten sich dem Druck der Deutschen Front entgegen. 
Dies geschah auf mehreren Ebenen. Zum einen schlossen sich die lokalen Organisati-
onen zur Einheitsfront zusammen. Die Führung in Neunkirchen übernahm jener Her-
mann Petri, den die kommunistische Arbeiterzeitung noch im Mai ���� als �gewissen-
losen sozialdemokratischen Führer� gebrandmarkt hatte. Seit Spätherbst ���� wurde 
der Einheitsfrontgedanke auch auf die Gewerkscha�en übertragen, indem DMV und 
RGO kooperierten. Daneben gründete der Sozialdemokrat Karl Schneider das partei-
übergreifende Initiativkomitee aller Hitlergegner und Friedens
eunde, das ���� zu einer 
Kundgebung in den Neunkircher Saalbau lud, bei der unter anderem der kommunisti-
sche Schri�steller Erich Weinert sprach.38 Zum zweiten wurden in Neunkirchen zahl-
reiche Emigranten der Arbeiterbewegung aufgenommen. Im Volkshaus und an anderen 
Orten in und um Neunkirchen, unter anderem auch in den Privatwohnungen einiger 
Funktionäre, wurden mehrere hundert Personen untergebracht. Man versprach sich 
sicherlich auch, vom Know-how der im politischen Kampf geschulten Emigranten zu 
pro�tieren. Schließlich wurden in Neunkirchen zahlreiche Versammlungen und Kund-
gebungen der saarländischen Einheitsfront abgehalten. Max Braun, der führende Kopf 
der Sozialdemokraten im Saargebiet, sprach zwischen ���� und ���� gleich mehrfach in 
Neunkirchen, zum Teil vor mehreren Tausend Zuhörern. Daneben warben auch externe 
Vertreter vor Ort für die Einheitsfront, so etwa Hanns Eisler Anfang ����. Eisler sprach 
im Volkshaus vor mehr als ��� Zuhörern.39

Einen Höhepunkt stellte in diesem Zusammenhang der sogenannte �Rote Sportauf-
marsch� am �. Mai ���� dar. Die Veranstaltung, an der der kommunistischen Arbeiter-
zeitung zufolge rund ��.��� Personen teilgenommen haben, wurde vom Arbeiter Turn- 
und Sportbund (ATSB) organisiert und belegt damit, welch organisatorisches Potenzial 
die saarländische Arbeiterbewegung mitsamt ihren Parteien, Gewerkscha�en und Vor-
feldorganisationen mittlerweile gewonnen hatte. Im Mittelpunkt standen weniger 

37	 Vgl. �� Jahre SPD Ortsverein Neunkirchen-Zoo, S. �� (Parteibroschüre einsehbar im StANk).
38	 Vgl. E�����, Freiheit (wie Anm. �), S. �� f.
39	 Zum Au�ritt Hanns Eislers im Neunkircher Volkshaus vgl. Haltet die Saar, Genossen! (wie 
Anm. �), S. �����. Außerdem Berichterstattung in der Arbeiterzeitung, ��. Januar ����.
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sportliche Darbietungen, sondern vielmehr politische Kundgebungen im Sinne des an-
tifaschistischen Abwehrkampfes. Der �Rote Sportaufmarsch� wurde in der kommunis-
tischen Vorberichterstattung einen Tag vor dem Ereignis bewusst mit einem zeitgleich 
statt�ndenden Au�ritt von Joseph Goebbels im westpfälzischen Zweibrücken kontras-
tiert: Diese Kundgebung des proletarischen Internationalismus ist angesichts der hitlerfa-
schistischen Pro�okation in Zweibrücken umso bedeutsamer, war in der kommunistischen 
Arbeiterzeitung zu lesen. Abwechselnd werden die Vorgänge hier in Neunkirchen und 
dort in Zweibrücken einander kontrastiv gegenüber gestellt. Hier in Neunkirchen werde 
der un�ersöhnliche Kampf gegen die faschistischen Kriegstreiber bis zur Niederringung der 
faschistischen Pest an der Saar geführt, und hier seien die Reihen der ausgebeuteten und 
Unterdrückten vereint. Dort, in Zweibrücken aber habe man es mit der chauvinistischen 
Kriegshetze des faschistischen Lügenministers Goebbels sowie einer Lügen- und Terrorpro-
klamation der Deutschen Front des Millionen�erdieners Röchling und seines Strohmannes 
Pirro zu tun.40

Um sich vor Übergri�en durch die paramilitärischen Verbände der Deutschen Front 
zu schützen und die eigenen Veranstaltungen abzuschirmen, wurde im März ���� aus den 
Reihen der Sozialdemokratie der Sozialistische Schutzbund (SSB) ins Leben gerufen. 
Die rund ��� Mitglieder zählende Organisation zeigte erstmals bei einer Kundgebung 
in Neunkirchen, am ��. August ����, Präsenz. Die paramilitärischen Vereinigungen wa-
ren in der Endphase der Weimarer Republik ein geradezu konstitutives Merkmal der 
politischen Kultur und wurden nun auch im Saargebiet und in Neunkirchen Teil der 
politischen Kultur. Der SSB trat neben die bereits bestehenden und in Neunkirchen ak-
tiven Formationen des Roten Frontkämpferbundes, der SA oder des Reichsbanners, das, 
obschon ebenfalls sozialdemokratischer Provenienz, nicht mit dem SSB gleichzusetzen 
ist. Wie alle anderen Organisationen dieser Art waren die SSB-Einheiten uniformiert: 
Die SSB-Männer waren in grüne Hemden, schwarze Hosen und Scha�stiefel gekleidet.41

Im Nachhinein betrachtet stand die saarländische Arbeiterbewegung in ihrem Be-
mühen, den Anschluss an Hitlerdeutschland zu verhindern, auf verlorenem Posten. Wie 
im gesamten Saargebiet behielt die Deutsche Front, vor allem dank der Inkorporierung 
der bürgerlichen Krä�e und ganz besonders des politischen Katholizismus, die Ober-
hand. In Neunkirchen erzielten die Rückgliederungsbefürworter ��,� Prozent der Stim-
men, die Anhänger des Status Quo nur ��,� Prozent und diejenigen, die sich für einen 
Anschluss an Frankreich aussprachen, verschwindend geringe �,� Prozent.42 Noch am 
��. Januar ����, an dem Tag, an dem der überwältigende Abstimmungserfolg der Deut-
schen Front verkündet wurde, wurde in Neunkirchen eine antifaschistische Kundge-
bung abgehalten. Gleichzeitig �üchteten sich zahlreiche Anhänger der Arbeiterparteien 

40	 Siehe Arbeiterzeitung, �. Mai ����. Alle Zitate ebd.
41	 Zum SSB vgl. P��� und M�������, Milieus und Widerstand (wie Anm. ��), S. ���.
42	 Siehe K�
�, Zwischen zwei Weltkriegen (wie Anm. �), S. ���. 
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vor dem nun immer o�ener einsetzenden Terror ins Volkshaus, das einem sozialdemo-
kratischen Emigranten zufolge �einem Flüchtlingsasyl glich�.43 Die Entscheidung für 
Hitlerdeutschland bedeutete das vorübergehende jähe Ende der noch jungen Neunkir-
cher Arbeiterbewegung.

Zusammenfassung

Die Sozialdemokratie ist aus der Neunkircher Nachkriegsgeschichte nicht wegzuden-
ken, stellte die SPD doch auch einige Oberbürgermeister. Außerdem ist die Partei fest 
in der städtischen Kultur verankert. Das heißt also, der Anschluss an Hitlerdeutschland 
bedeutete nicht das endgültige Ende der lokalen Arbeiterparteien, auch wenn dieser 
Begri� für die heutige SPD natürlich mehr als fragwürdig ist. Womöglich gelang der ra-
sche Wiederau�au der Partei auch deshalb, weil in der Zeit zwischen dem �. November 
���� und dem ��. Januar ���� entsprechende strukturelle Grundlagen gelegt wurden, die 
weder durch Terror und Verfolgung noch durch Emigration so ohne Weiteres auszulö-
schen waren. 

Der Erste Weltkrieg bedeutete eine Art Sattelzeit für die Neunkircher Arbeiterbewe-
gung, welche die veritable Blüte der Zwanzigerjahre vorbereitete. Aus dem Nichts kom-
mend avancierte die Arbeiterbewegung zu einem politischen, sozialen und kulturellen 
Faktor allerersten Ranges, und das trotz oder gerade wegen der inneren Verwerfungen. 
Womöglich hat der innere Kon�ikt zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten die 
Arbeiterbewegung insgesamt sogar be�ügelt, indem sie sie in der ö�entlichen Debat-
te hielt. Die Kooperation der zuvor verfeindeten Flügel kam dann zu spät, sodass man 
sich zehn Jahre lang in die äußere oder innere Emigration zurückziehen musste, falls 
man überhaupt mit dem Leben davon kam. Die voranstehenden Überlegungen haben 
gezeigt, dass sich die Spezi�ka saarländischer Geschichte ebenso wie ihre Einbettung 
in gesamtdeutsche Zusammenhänge am Beispiel der Arbeiterbewegung sehr plastisch 
darstellen lassen.

43	 Vgl. Haltet die Saar, Genossen! (wie Anm. �), S.�� f.
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Bilder im Wandel

Ein Vergleich der Abstimmungskämpfe von ���� und ����

Marie-Alexandra Schneider

Zweimal innerhalb von dreißig Jahren wurde die Saar von Deutschland abgetrennt und 
zu einer Zwangsunion mit Frankreich verp�ichtet. Beide Male erhitzte ein emotional 
hoch aufgeladener Abstimmungskampf die Gemüter der Bevölkerung und schürte die 
Angst vor der Fremdbestimmung und die Sorge um die Existenz des Saarlandes. In der 
Propagandaschlacht, die sich die Befürworter und die Gegner der Abtretung der Saar 
���� und ���� lieferten, lässt die Bildsprache unübersehbare Kontinuitäten erkennen. 
Betrachtet man die zwei folgenden Plakate (Abb. � und �), dann fällt ihre ˜hnlichkeit 
sofort ins Auge: Im Mittelpunkt jedes Bildes steht eine übergroße Hand, die nach der 
Saar grei� und die Frankreich als Dieb di�amieren soll. Beide Bilder bedienen sich des-
selben Motivs, sind aber durch einen Zeitraum von zwanzig Jahren getrennt: Das erste 
ist ein politisches Plakat zu Beginn der ����er Jahre, das zweite ein Abstimmungsplakat 
der Demokratischen Partei Saar (DPS) aus dem Jahr ����.

�
Abb. �: Werbeplakat des Bundes der 
Saarvereine, ����, Institut für Zeitungs-
forschung, Dortmund.

Abb. �: Plakat der DPS, ����, Histori-
sches Museum Saar.
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Diese o�ensichtliche Verwandtscha� bestätigt scheinbar die verbreitete �ese, wo-
nach die Anhänger der Rückkehr des Saarlandes zu Deutschland im Abstimmungs-
kampf von ���� die gleiche Symbolik wie in den ��er Jahren benutzt hätten. So liegt 
die Vorstellung nahe, dass den beiden Referenden eine ähnliche Sprache zugrunde läge, 
jeweils Ausdruck eines ungehemmten Nationalismus. Im vorliegenden Beitrag wird die-
se Ausgangsthese am Beispiel der bildlichen Darstellungen von Frankreich systematisch 
untersucht und im Ende�ekt di�erenziert und abgemildert: Wenn auch beide Male 
Frankreich als Kristallisationspunkt von Entfremdungsängsten diente, lässt sich in der 
Darstellung des Feindbildes eine grundlegende Entwicklung feststellen. 

Um die Kontinuitäten und Brüche in der Bildpropaganda und somit im politischen 
Klima zwischen ���� und ���� hervorzuheben, ist es angebracht, die im jeweiligen Ab-
stimmungskampf verwendete Bildsprache genau zu rekonstruieren. Zu diesem Zweck 
werden neben den Wahlplakaten auch Karikaturen in die Analyse einbezogen, da sie 
unmittelbar Einblicke in die Atmosphäre und Mentalitäten einer Zeit gewähren. In der 
De�nition von Armin Heinen sind sie �gezeichnete Kommentare zur Zeit. Man kann 
sie als Visualisierung des Tagesgesprächs einer breiten Ö�entlichkeit verstehen.�1 Weil 
Karikaturen sofort auf die politischen Ereignisse reagieren, dienen sie dem Historiker 
als Seismograph zur Messung und Registrierung der politischen und gesellscha�lichen 
Erschütterungen, die die ö�entliche Debatte bewegen.2 Ferner zielen sie auf das zustim-
mende Mitemp�nden. Um wirksam zu sein, muss ihre Interpretation der Ereignisse den 
Einstellungen des Lesers entsprechen. Sie erweisen sich deshalb als besonders aufschluss-
reiche Quellen. Anhand zweier prägnanter Beispiele können die Kontinuitäten, die die 
beiden Saarabstimmungskämpfe verbinden, gezeigt werden: anhand des Symbols der 
Diebeshand und anhand der Metapher des Kindesraubs.

�  Die Diebeshand: Frankreich als Lang�nger

In Bezug auf die Saarfrage taucht das Motiv der riesigen Grei�and schon im Jahre ���� 
auf und zwar auf einer in der Zeitschri� Der Saar
eund, dem ���� gegründeten Presse-
organ des Bundes der Saarvereine, verö�entlichten Karikatur (Abb. �).3 Das Bild zeigt 
eine knochige Hand, die sich spinnengleich den Warndt grei�. Im Fokus steht ganz 

1	 Armin H�����, Marianne und Michels illegitimes Kind. Das Saarland ��������� in der Karikatur, 
in: Grenz-Fall. Das Saarland zwischen Frankreich und Deutschland ���������, hg. von Rainer H���-
����, Burkhard J������� und Marcus H�
�, St. Ingbert ����, S. �����, hier S. ��.
2	 Siehe Reinhard D������
 und Walther F���, Komische Nachbarn. Deutsch-französische Bezie-
hungen im Spiegel der Karikatur (���������)/Drôles de voisins. Les rapports franco-allemands à tra-
vers la caricature, Paris ����, S. �.
3	 Frank B�����, �Deutsch die Saar, immerdar!� Die Saarpropaganda des Bundes der Saarvereine 
��������� (Verö�entlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksfor-
schung ��), Saarbrücken ����, S. ���.
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o�ensichtlich der Vorwurf des Kohleraubs. Die Beschri�ung, die auf der Hand steht, 
erläutert explizit, gegen wen sich die Forderung �Hände weg vom Saargebiet� richtet. 
Für das Plakat aus den ��er Jahren besteht wiederum kein Zweifel: Angeprangert wird 
ausdrücklich der �Französische Kohleraub im Warndt�.

Als Ersatz für die im Ersten Weltkrieg verursachten Zerstörungen der französischen 
Kohlengruben und als Anzahlung auf die völlige Wiedergutmachung der Schäden muss-
te das Deutsche Reich nach ���� das Eigentum an den Kohlengruben im Saarbecken 
abtreten und Frankreich das ausschließliche Ausbeutungsrecht überlassen. Die Ausbeu-
tung der Gruben im Sinne von wirtscha�licher Nutzung wird aber in der deutschen und 
saarländischen politischen Ikonographie als skrupellose Ausnutzung der saarländischen 
natürlichen Ressourcen gedeutet. Sie wird ferner als Aneignung fremder Arbeit denun-
ziert. Das lässt sich aus einer Karikatur der ��er Jahre eindeutig herauslesen, die eine 
Demonstration der französischen Bergwerksdirektion inszeniert (Abb. �). An deren 
Kleidung lässt sich der Wohlstand ablesen. Durch die Forderung �Hoch die Gewinne 
für Paris, niedrig die Löhne für die Saarkumpels� werden die französisch-saarländischen 
Beziehungen einem Herr-Knecht-Verhältnis gleichgesetzt. Den Franzosen wird vorge-
worfen, sich auf Kosten der Saarländer zu bereichern, was die De�nition des Diebstahls 
erneut aufgrei�. Der Frage des Warndtgebiets, worauf die Plakate besonders fokussie-
ren, �el eine besondere Bedeutung zu, da die Kohle jenes bedeutsamsten und reichsten 
Kohlengebietes an der Saar von den lothringischen Schächten aus ausgebeutet wurde. 
Daher erschien die Verpachtung als ein glatter Raub, der die saarländischen Bergmänner 
mit zukün�iger Arbeitslosigkeit bedrohte.4

4	 Vgl. Jacques F�������, Die Saar ���������, München ����, S. ���.

Abb. �: Karikatur aus Der Saar
eund, ����.
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�

Der Raubverdacht bezieht sich aber nicht nur auf die Kohlengruben, sondern geht 
über die bloße ökonomische Dimension weit hinaus. Er ist nämlich auf die �Ursünde� 
Frankreichs zurückzuführen, und zwar auf die im Versailler Friedensvertrag vollzogene 
Abtrennung des Saarindustriegebiets vom Deutschen Reich, die von weiten Teilen der 
Bevölkerung als Akt internationalen Unrechts empfunden wurde.6 Das wird schon in 
einem Plakat von ���� thematisiert, dessen Motto lautet: �Protestiert gegen den Raub 
des deutschen Saargebiets� (Abb. �).7 Die Loslösung des Gebiets vom Deutschen Reich 
wird hier ausdrücklich als Raub bezeichnet und also als eine widerrechtliche und eigen-
mächtige Tat denunziert. Die Legitimität der politischen Verhältnisse an der Saar wird 
somit von vornherein bestritten. Die Abtretung wird ferner als eine regelrechte Aggres-
sion dargestellt, da der französische Soldat den an den gekreuzten Schlägel und Eisen 
erkennbaren Bergmann, der als Personi�kation des Saargebiets zu sehen ist, erwürgt.

Das Paradigma des Raubs verweist zudem auf identitäre Vorstellungen. Durch die 
Verwendung des Begri�s �Raub� wird die deutsche Identität der Saar hervorgehoben: 
Rauben heißt, ein fremdes Eigentum, das Eigentum eines anderen, unter Anwendung 
oder Androhung von Gewalt in seinen eigenen Besitz bringen. So wird nachdrücklich 

5	 Abgedruckt in: Karl Wolfgang K����, Das Saargebiet des Versailler Vertrags im Spiegel der Ka-
rikatur und Satire. Ein politisches und unpolitisches Bilderbuch der deutschen Saar aus den Jahren 
���������, Saarbrücken ����, S. ��.
6	 Ludwig L��������, Politische Kultur im Saargebiet ���������. Symbolische Politik, verhinderte 
Demokratisierung, nationalisiertes Kulturleben in einer abgetrennten Region, St. Ingbert ����, S. ��.
7	 Vgl. Gerhard P��� und Ralph S�
���, Saargeschichte im Plakat ���������, Saarbrücken ����, S. �� 

Abb. �: Karikatur aus Saar-Illustrierte, ����er Jahre.5
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betont, dass die Saar nicht zu Frankreich gehört. Das ist besonders deutlich auf dem Pla-
kat der ��er Jahre, auf dem das Adjektiv �deutsch� viermal wiederholt wird: �Deutsch 
die Saar immerdar�/�Hel� die deutsche Saar befreien�/�Über ���� Jahre deutsches 
Land�/�Hände weg von der deutschen Saar� (Abb. �). Auf das Deutschtum der Saar 
wird außerdem durch den Adler, der an den Reichsadler erinnert, hingewiesen. Die 
Situation an der Saar wurde zum Symbol der nach ���� vorgenommenen Enteignung 
deutschen Bodens gemacht.8

Durch das Motiv der riesenha�en Hand wird darüber hinaus etwas von der damali-
gen Atmosphäre spürbar. Sie weist auf ein ungleiches Krä�everhältnis hin und spielt auf 
den als bedrückend empfundenen starken französischen Ein�uss im Saarland an. Durch 
den Übergang der Saargruben in französischen Staatsbesitz geriet nämlich die Berg-

8	 Vgl Jean-Paul C�
�, �Nix wie hemm!� La prØparation du rØfØrendum du �� janvier ���� en Sarre 
(���������), in: Etat et sociØtØ en Allemagne sous le IIIe Reich, hg. von Gilbert K���� und GØrard 
S�
������, AsniŁres ����, S. �������.

Abb. �: Plakat des Werbedienstes der sozialisti-
schen Republik, ����, Bundesarchiv, Plak. ���-
���-���, Gra�k: Alexander M. Cay.
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arbeiterscha� in unmittelbare Abhängigkeit von Paris. Diese war insofern besonders 
stark, als auch alle Nebenanlagen der Gruben in französischen Besitz übergingen.9 Der 
französische Ein�uss wurde zusätzlich durch die Vertretung der Saarländer im Ausland 
durch Frankreich, die Berufung von Franzosen in leitende Beamtenstellungen oder die 
Einführung der Franc-Währung verstärkt. Die überdimensionierte Hand wirkt gefähr-
lich, bedrohlich und schürt die Angst vor einem grausamen, anscheinend übermächti-
gen Gegner. Eine so eklatante Ungerechtigkeit ru� zum Widerstand auf und scheint den 
Ausruf �Hände weg� geradezu zu forcieren. 

Die vorgelegten Bilder beruhen auf einer kontrastiven Darstellungsweise: Frankreich 
wird die Rolle des Angreifers zugeschrieben, der Saar kommt dagegen die Position des 
Opfers zu. Diese polarisierende Sicht liegt dem Plakat von A. M. Cay von ���� (Abb. �) 
zugrunde: Der saarländische Bergmann ist unbewa�net und in Verteidigungsposition, 
ganz im Gegensatz zu der Personi�kation Frankreichs. Diese schematische Rollenver-
teilung knüp� an die Bilder an, die nach dem Krieg den Versailler Vertrag als Diktat 
und Gewaltfrieden anprangerten. Als Reaktion auf die als Demütigung empfundenen 
Bestimmungen (nicht zuletzt den Artikel ���, der Deutschland die Alleinschuld am 
Kriegsausbruch zuschrieb) stellte sich Deutschland in Karikaturen und auf Plakaten 
als Märtyrer der Willkür der Siegermächte, insbesondere als Opfer französischer Ag-
gressionen, dar. So wurde der zwischen ���� und ���� von den Alliierten dominierte 
Krieg der Bilder nach Kriegsende auf deutscher Seite mit unverminderter He�igkeit 
fortgeführt.10 Mit den Wa�en der Ikonographie versuchte Deutschland, den Vorwurf 
der Barbarei von sich abzuwenden und die Schuld Frankreich zuzuschieben.11 Die Dä-
monisierung des Anderen fungierte somit als selbstentschuldigende Aus�ucht.

Aufgrund der besonderen politischen Verhältnisse haben sich diese Darstellungen 
im Saarland bis in die ��er Jahre gehalten, und der Leidensweg der Saarländer seit ���� 
wurde zu einem der beliebtesten Motive der Satire. Anhand zweier Beispiele aus der 
���� gegründeten Wochenzeitung Rufer im Warndt12 wird dies ersichtlich (Abb. � 
und �). Auf diesen Karikaturen ist der Saarländer nackt, wehrlos, gefesselt, geknebelt 
und gefoltert zu sehen. Solche Darstellungen konnten auf eine starke Resonanz in ei-
ner Bevölkerung ho�en, die sich unfrei und durch Frankreich bevormundet sah. Die 

9	 Hans-Walter H������� und Georg-Wilhelm S����, Geschichte des Saarlandes, Würzburg 
����, S. ��.
10	 Ste�en B�������, ���� � Zeitenwende: Künstler, Dichter und Denker im Ersten Weltkrieg, Mün-
chen ����, S. ���.
11	 Siehe Stephanie K��
��
, France � Allemagne. Du duel au duo, de NapolØon à nos jours, Tou-
louse ����, S. ���.
12	 Der Rufer im Warndt war eine Wochenzeitung, die von ehemaligen Kommunisten, die zur Deut-
schen Front übergetreten waren, herausgebracht wurde und die sich an die linksorientierte Arbeiter-
scha� richtete. Zur saarländischen Presse in der Nachkriegszeit, siehe: Andreas M���, Tagespresse im 
Saargebiet ���������, in: Medienlandscha� Saar. Von ���� bis in die Gegenwart. Bd. �: Medien zwi-
schen Demokratisierung und Kontrolle (���������), hg. von Clemens Z���������, Rainer H���-
���� und Michael K������, München ����, S. �����.
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begrenzte Mitwirkung am politischen Leben nährte bei der Bevölkerung das Gefühl, 
auf eine passive Rolle reduziert zu werden.13 Das Satirische beruht auf der krassen Dis-
krepanz zwischen der Abbildung und der Überschri�, die den Widerspruch zwischen 

13	 Siehe Maria Z�����, Parteien und Politik im Saargebiet unter dem Völkerbundsregime ��������� 
(Verö�entlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung �), Saar-
brücken ����, S. �����.

Abb. � und �: Karikaturen aus Der Rufer im Warndt, Sep-
tember und März ����.
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den von Frankreich hoch gepriesenen Werten von Freiheit und Demokratie und der 
Wirklichkeit der an der Saar gescha�enen politischen Verhältnisse o�enbart.

Hinzuzufügen ist, dass das Symbol der Hand in der politischen Ikonographie eine 
lange Tradition hat und sich durch seine Mehrdeutigkeit auszeichnet.14 Mit der Viel-
schichtigkeit des Motivs spielte eine Zeichnung aus dem Simplicissimus vom November 
���� (Abb. �). Während das Bild lange, gierig ausgestreckte Finger zeigt und die Be-
zeichnung �Lang�nger� bildlich übersetzt, kann man lesen: �Und es gibt immer noch 
Deutsche, die glauben, dass Frankreich uns die Hand der Versöhnung reichen will.� Statt 
als Symbol der Freundscha� stellt sich die von Frankreich angebotene Hand als Diebes-
hand heraus. Das Bild negiert die Verständigungsbereitscha� und den Annäherungswil-
len Frankreichs, es fördert vielmehr das Misstrauen und bekrä�igt die ideologische Vor-
stellung von der Erbfeindscha� im deutschen Bewusstsein. Wie die verkrümmten Finger 
in der antisemitischen Ikonographie die angebliche Gier der Juden und die von ihnen 
ausgehende Gefahr veranschaulichen sollten, wurde das Handmotiv in den zwanziger 
Jahren zum Symbol der Habsucht Frankreichs stilisiert. Im Kontext der Ruhrbesetzung 
wurde ein Plakat entworfen, das eine riesige Marianne zeigte, die dabei war, mit ihrer 

14	 Siehe Peter S
������, Hand, in: Handbuch der politischen Ikonographie, hg. von Uwe F����-
���, Martin W����� und Hendrik Z������, München ����, S. �������.

Abb. �: Karikatur aus Simplicissimus, ����.






















































































































































